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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Wehrgesetz neuerlich geändert 

wird (W ehrgesetz-Novelle 1976) 
Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Wehrgesetz; BGBI. Nr. 181/1955, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 310/1960, 
221/1962, 185/1966, 96/1969, 272/1969, 184/1970, 
344/1970, 272/1971, 89/1974, 187/1974 und 422/ 
1974 wird wie folgt geändert: 

1. Im § 1 hat der Abs. 5 zu entfallen; die 
Abs. 6 und 7 erhalten die Bezeichnung ,,(5)" 
und ,,(6)". 

2. § 2 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Das Bundesheer ist bestimmt: 
a) zur militärischen Landesverteidigung, 
b) auch über den Bereich der militärischen 

Landesverteidigung hinaus zum Schutz der 
verfassungsmäßigen Einrichtungen und 
ihrer Handlungsfähigkeit sowie der demo­
kratischen Freiheiten der Einwohner und 
zur Aufrechterhaltung der Ordnung und 
Sicherheit im Inneren überhaupt, 

c) zur Hilfeleistung bei Elementarereignissen 
und Unglücksfällen außergewöhnlichen 
Umfanges sowie 

d) zur Hilfeleistung im Ausland auf Ersuchen 
internationaler Organisationen oder der 
Liga der Rotkreuz-Gesellschaften; 

in den Fällen der lit. bund c insoweit, als die 
gesetzmäßige zivile Gewalt die Mitwirkung des 
Bundesheeres in Anspruch nimmt, im Falle der 
lit. d insoweit, als die Bundesregierung im Ein­
vernehmen-mit dem Hauptausschuß des National­
rates die Entsendung von Angehörigen des 
Bundesheeres in das Ausland beschließt." 

3. § 5 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Beim Bundeskanzleramt wird ein Landes­

verteidigungsrat errichtet. Dem Landesver­
teidigungsrat gehÖren an: der Bundeskanzler, 
der Vizekanzler, der. Bundesminister für Landes­
verteidigung, der Bundesminister für Auswärtige 

Angelegenheiten, die sonst jeweils zur Beratung 
heranzuziehenden sachlich beteiligten Bundes­
minister, ein vom Bundesminister für Landes­
verteidigung zu bestimmender hiefür geeigneter 
Beamter des Bundesministeriums für Landes­
verteidigung, der Generaltruppeninspektor und 
Vertreter der im Nationalra-t vertretenen 
politischen Parteien. Von der im Nationalrat am 
stärksten vertretenen Partei sind vier Vertreter, 
von denen drei Vertreter dem Nationalrat und 
ein Vertreter dem Bundesrat anzugehören haben, 
von der im Nationalrat am zweitstärksten ver­
tretenen Partei sind drei Vertreter, von denen 
zwei Vertreter dem Nationalrat und ein Ver­
treter dem BUlldesrat anzugehören habtm, in den 
Landesverteidigungsrat zu entsepdell. Bei Man­
datsgleic;hheit der heiden im N at;ionalrat am 
stärksten vertretenen Parteien entsendet jede 
dieser Parteien vier Vertreter in den Landes­
verteidigungsrat, von denen je drei Vertreter 
dem Natiollalrat und je ein Vertreter dem 
Bundesrat anzugehören haben. Von jeder anderen 
im Nationalrat vertretenen Partei, sofern sie auch 
im Hauptausschuß vertreten ist, ist ein Vertreter, 
der dem Nationalrat anzugehören hat, in den 
Landesverteidigungsrat zu entsenden. Für jedes 
von den im Nationalrat vertretenen politischen 
Parteien entsendete Mitglied ist nach den gleichen 
Grundsätzen ein Ersatzmitglied zu entsenden. 
Das Ersatzmitglied hat im Falle der Verhinderung 
des Mitgliedes an der Teilnahme an einer Sitzung 
des Landesverteidigungsrates an die Stelle dieses 
Mitgliedes zu treten; das verhinderte Mitglied hat 
den Bundeskanzler unverzüglich von seiner Ver­
hinderung in Kenntnis zu setzen. Die Vertreter 
der im Nationalrat vertretenen Parteien gehören 
dem Landesverteidigungsrat so lange an, bis von 
diesen Parteien andere Vertreter namhaft gemacht 
worden sind. Die Einberufung des Landes­
verteidigungsrates und der Vorsitz in diesem 
obliegen de)1l Bundeskanzler. Zu den Sitzungen 
des Landesverteidigungsrates ist ein bei der 
Präsidentschaftskanzlei in Verwendung stehender 
Beamter als Beobachter einzuladen." 

4. Die Abs. 3 und 4 des § 5 haben zu lauten: 
,,(3) Der Landesverteidigungsrat ist in mili­

tärischen Angelegenheiten zu -hören, die nach 
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Ansicht des Vorsitzenden, des Bundesministers 
für Landesverteidigung oder von mindestens 
zwei der dem Landesverteidigungsrat ange­
hörenden Vertreter der politischen Parteien von 
grundsätzlicher Bedeutung sind, sowie in 
sonstigen Angelegenheiten der Landesverteidi­
gung, die über die Zuständigkeit des Bundes­
ministeriums . für Landesverteidigung hinaus­
gehen. Vor der Beschlußfassung der Bundes­
regierung, jedenfalls aber vor Erstattung eines 
Vorschlages an den Bundespräsidenten nach 
Art. 67 Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
in der Fassung von 1929 auf allgemeine oder 
teilweise Einberufung zum außerordentlichen 
Präsenzdienst (§ 28 a Abs. 3) oder auf vorläufige 
Aufschiebung der Rückversetzung von Wehr­
pflichtigen in die Reserve (§ 32 Abs. 2) sowie 
vor der Verfügung der Einberufung zu außer­
ordentlichen übungen durch den Bundesminister 
für Landesverteidigung (§ 28 a Abs. 4) ist, sofern 
nicht Gefahr im Verzug vorliegt, der Landes­
verteidigungsrat zu hören. 

(4) Dem Landesverteidigungsrat obliegt es 
ferner, Empfehlungen für Maßnahmen in Ange­
legenheiten der umfassenden Landesverteidigung 
zu erteilen." 

5. Der erste Satz des § 6 Abs. 3 hat zu lauten: 
"Die BeschwerdekommissIon hat unmittelbar 

oder mittelbar eingebrachte Beschwerden von Per­
sonen, die sich freiwillig einer Stellung unter­
ziehen, von Stellungspflichtigen, von Soldaten 
sowie von Wehrpflichtigen der Reserve, die Prä­
senzdienst geleistet haben, entgegenzunehmen, 
zu prüfen und über ihre Erledigung Empfehlun­
gen zu beschließen." 

6. § 9 hat zu lauten: 

"Verleihung von KommandosteIlen 

§ 9. Die Bataillonskommandanten, die diesen 
gleichgestellten und übergeordneten Komman­
danten sind vom Bundesminister für Landes­
verteidigung, die Einheitskommandanten, die 
diesen Gleichgestellten sowie die Kommandanten 
von Teileinheiten und die diesen Gleichgestellten 
sind vom zuständigen Bataillonskomandanten 
oder von dem diesem Gleichgestellten zu 
bestellen. " 

7. § 10 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Zeitverpflichteten Soldaten ist - sofern 

sie noch nicht eine abgeschlossene Berufsaus­
bildung aufweisen- vom zuständigen Militär­
kommando eine berufliche Bildung im Inland 
während ihres Dienstverhältnisses zu ermöglichen, 
wenn ihre Bestellungsdauer als zeitverpflichtete 
Soldaten und die Dauer ihrer Dienstleistung im 
freiwillig verlängerten GrundwehrdIenst ins­
gesamt mindestens drei Jahre betragen. Das 
Höchstausmaß der beruflichen Bildung darf ein 
Drittel der gesamten Dienstleistungszeit als zeit-

verpflichteter Soldat und als Wehrpflichtiger im 
freiwillig verlängerten Grundwehrdienst nicht 
übersteigen. Für den Anspruch auf berufliche 
Bildung und für die Bemessung ihrer Dauer ist 
die angeführte gesamte Dienstleistungszeit nur 
insoweit zu berücksichtigen, als sie ohne Unter­
brechung zurückgelegt wird;ferner haben bei der 
Bemessung der Dauer der beruflichen Bildung 
Zeiten, die für die Bemessung einer bereits in 
Anspruch genommenen beruflichen Bildung 
herangezogen worden sind, außer Betracht zu 
bleiben. Der Beginn der beruflichen Bildung ist 
vom zuständigen Militärkommando nach den 
dienstlichen Erfordernissen und, soweit diese 
nicht entgegenstehen, unter Berücksichtigung der 
Interessen der anspruchsberechtigten zeitver­
pflichteten Soldaten zu bestimmen. Vor der 
Bestimmung des Beginnes der beruflichen Bildung 
ist ein Berufsberatungsgutachten des zuständigen 
Arbeitsamtes einzuholen." 

. 8. Nach dem Abs. 3 des § 10 sind folgende 
neue Abs. 4 und 5 einzufügen: 

,,( 4) Als berufliche Bildung kommt insbeson­
dere die Teilnahme an Ausbildungslehrgängen in 
Betracht, die 

a) in den einschlägigen dienstrechtlichen Vor­
schriften als Erfordernis für die Erlangung 
von Dienstposten der Verwendungsgruppe 
W 3, C oder D oder einer vergleichbaren 
Verwendungsgruppe vorgesehen sind, 

b) der Vorbereitung auf eine Prüfung dienen, 
die in den einzelnen dienst- und arbeits­
rechtlichen Vorschriften als Erfordernis für 
die Erlangung der in der lit. a näher be­
zeichneten Dienstposten oder für eme 
diesen Dienstposten vergleichbare Ver­
wendung bei den österreichischen Bundes­
bahnen oder in der Flugsicherung beim 
Bundesamt für Zivilluftfahrt vorgeschrie­
ben ist. 

Die angeführten Ausbildungslehrgänge sind; so­
weit militärische Erfordernisse nicht entgegen­
stehen, nach den dienst- und arbeitsrechtlichen 
Vorschriften, die für die genannten Verwen­
dungsgruppen, Dienstzweige und Verwendungen 
maßgeblich sind, von den jeweils sachlich zu­
ständigen Bundesministerien bei den Dienst­
stellen des Bundesheeres dem jeweiligen Bedarf 
entsprechend einzurichten. Sofern dies aber aus 
Gründen der jeweiligen Ausbildung oder aus 
verwaltungsökonomischen Gründen nicht zweck­
mäßig wäre, oder die anspruchsberechtigtenzeit­
verpflichteten Soldaten eine. berufliche Bildung 
auf anderen Gebieten begehren, ist die entspre­
chende berufliche Bildung an Ausbildungsstätten 
außerhalb der Dienststellen des Bundesheeres zu 
ermöglichen. Die Kosten der beruflichen· Bildung 
trägt in allen Fällen der Bund. 

(5) Kann die berufliche -Bildung auf Grund 
emes Einsatzes des Bundesheeres in den Fälleq 
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des § 2 während des Dienstverhältnisses als zeit­
verpflichteter Soldat nicht oder nicht zur Gänze 
in Anspruch genommen werden, so sind dem 
ehemaligen zeitverpflichteten Soldaten die nach­
weislichen Kosten für die ihm vom zuständigen 
Militärkommando ermöglichte berufliche Bil­
dung, der er sich unmittelbar im Anschluß an 
das Dienstverhältnis unterzogen hat, vom Bund 
zu ersetzen. Dieser Kostenersatz 'ist vom ehe­
maligen zeitverpflichteten Soldaten innerhalb 
von drei Monaten nach Abschluß der beruflichen 
Bildung beim zuständigen Militärkommando 
geltend zu machen, das darüber zu entsdleiden 
hat." 

Der bisherige Abs. 4 erhält die· Bezeichnung 
,,(6)". 

9. § 11 a hat zu lauten: 

"Verwendung in Offiziersfunktion 

§ 11 a. (1) Personen, die einen Reserveoffiziers­
dienstgrad führen, können, wenn' militärische 
Rücksimten es erfordern, nam Maßgabe ihrer 
Dienstfähigkeit auf Grund eines Sondervertrages 
(§ 36 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, 
BGBL Nr. 86, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. 110/1966) für die Dauer von höcllstens 
zehn Jahren, sofern sie aber Offiziere des mili­
tärmedizinismen Dienstes der Reserve oder 
Militärpiloten sind, für die Dauer von hömstens 
15 Jahren in einer Offiziersfunktion ve~wendet 
werden' die Dauer der Verwendung 1st aber 
jedenfaÜs mit dem Ablauf des Jahres, in .dem 
die angeführten Personen das 40. LebenSJahr, 
sofern sie Offiziere des militärmediziniscllen 
Dienstes sind, das 50. Lebensjahr vollenden, zu 
begr~nzen. 

(2) Die Verwendung in einer Offiziersfunktion 
endet wenn eine der im Abs. 1 genannten 
Vora~ssetzungen für diese VerwendJmg wegfäll.t; 
§ 30 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 111 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 165/ 
.1961 bleibt unberührt. 

(3) Die Entlohnung der in ~ine: Offiziers­
funktion verwendeten Personen 1st 1m Sonder­
vertrag e~tspremend den im Gehaltsgesetz 1956, 
BGBL Nr. 54, in der geltenden Fassung, festge­
legten Bezügen der nach Ausbildung und Dienst­
grad vergleicllbaren Berufsoffiziere zu regeln; 
überdies ist diesen Personen im Sondervertrag 
ein Abfertigungsansprucll nacll den im Gehalts­
gesetz 1956 für zeitverpflimtete Soldaten fest­
gelegten Grundsätzen einzuräumen. 

(4) Den in einer Offiziersfunktion verwendeten 
Personen ist - sofern sie noch nicllt eine abge­
sclliossene Berufsausbildung aufweisen - vom 
zuständigen Militärkommando eine beruflime 
Bildung im Inland während ihres Dienstverhält­
nisses zu ermöglicllen, wenn die Dauer ihrer Ver­
wendung (Abs. 1) und die Dauer allfälliger 
Dienstleistungen als zeitverpflimteter Soldat so-

wie im freiwillig verlängerten Grundwehrdienst 
insgesamt mindestens drei Jahre betragen. Das 
Höchstausmaß der beruflichen Bildung darf ein 
Drittel der gesamten Dienstleistungszeit in Offi­
ziersfunktion, als zeitverpflichteter Soldat und 
als Wehrpflichtiger im freiwillig verlängerten 
Grundwehrdienst nicht übersteigen. Für den An­
spruch auf berufliche Bildung und für di'e Be­
messung ihrer Dauer ist die angeführte gesamte 
Dienstleistungszeit nur insoweit zu berücksich~ 
tigen, als sie ohne Unterbrechung zurückgelegt 
wird; ferner haben bei der Bemessung der beruf­
lichen Bildung Zeiten, die für die Bemessung 
einer bereits in Anspruch genommenen beruf­
lichen Bildung herangezogen worden sind, außer 
Betracht zu bleiben. Der Beginn der beruflichen 
Bildung ist vom zuständigen Militärkommando 
nach den dienstlichen Erfordernissen und, soweit 
diese nicht entgegenstehen, unter Berücksichtigung 
der Interessen der ansprumsberemtigten Personen 
zu bestimmen. Die Kosten der beruflichen Bil­
dung trägt der Bund. § 10 Abs. 5 gilt sinngemäß. 

(5) Die in einer Offiziersfunktion verwendeten 
Personen haben für die Dauer dieser Verwendung 
ihre Reserveoffiziersdienstgrade ohne den Zusatz 
,der Reserve (d. Res.)' zu führen. 

(6) Die Bestimmungen der Abs. 8 und 9 des 
§ 45 b des Gehaltsüberleitungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 22/1947, in der geltenden Fassung, sind auf 
die Personen, die in einer Offiziersfunktion ver~ 
wendet wurden, sinngemäß anzuwenden." 

10. § 14 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Personen, die das 17. Lebensjahr vollendet 
haben, und im übrigen die im Abs. 1 genannten 
Aufnahmebedingungen erfüllen, können auf 
Grund· freiwilliger Meldung den Präsenzdienst 
vorzeitig ableisten." 

11. § 15 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Alle österreichismen Staatsbürger männ..: 
lichen Geschleclltes, die das 18. Lebensjahr voll­
endet unq das 51. Lebensjahr nom nicllt erreicht 
haben, sind wehrpflichtig. Offiziere, Unter­
offiziere sowie Spezialkräfte auf den Gebieten 
der Tecllnik, Medizin, Krankenpflege und Fremd­
sprachenkunde dürfen bis zum Ablauf des Jahres, 
in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, zu 
einem Präsenz dienst in den Fällen des § 2 und 
des § 28 a Abs. 4 sowie zu Kaderübungen nach 
§ 28 Abs. 8, 9 und 10 einberufen werden. Auf 
diese Personen finden bis zum vorgenannten 
Zeitpunkt die für Wehrpfliclltige der Reserve 
geltenden Bestimmungen Anwendung." 

12. § 16 hat zu lauten: 

"Pflidlten der Wehrpflidltigen 

§ 16. (1) Die Wehrpflicllt umfaßtdie Stellungs­
pflimt, die Pflicllt zur Leistung des Präsenz­
dienstes, die Pflicllt zur Annahme, Verwahrung 
und Rückgabe von Bekleidungs- und Aus-
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rüstungsgegenständen, . die Meldepflichten nach I bedürfen für die Dauer der Beibehaltung des 
Abs. 3 und 4 und die Pflichten des Beurlaubten- . ordentlichen Wohnsitzes im Ausland keiner Be­
standes in der Reserve. willigung. Durch die Bestimmungen dieses Ab­

(2) Wehrpflichtige haben jederzeit über alle 
ihnen auf Grund ihrer dienstlichen Verwendung 
im Bundesheer bekanntgewordenen Angelegen­
heiten, deren Geheimhaltung dienstliche Inter­
essen erfordern, gegen jedermann, dem sie über 
solche Angelegenheiten eine dienstliche Mit­
teilung zu machen nicht verpflichtet sind, streng­
stes Stillschweigen zu beobachten. Eine Ausnahme 
hievon tritt nur insoweit ein, als der Wehrpflich­
tige für einen bestimmten Fall von seiner Ver­
schwiegenheitspflicht durch das Bundesmini­
sterium für Landesverteidigung entbunden 
wurde. Diese Verschwiegenheitspflicht bleibt auch 
nach Erlöschender Wehrpflicht bestehen. Die 
dienstrechtlichen Vorschriften über die Amts­
verschwiegenheit bleiben hiedurch unberührt. 

(3) Wehrpflichtige haben bei jeder Anmeldung 
im Sinne des Meldegesetzes 1972, BGBl. N r. 30/ 
1973, für eine Unterkunftsdauer von mehr als 
zwei Monaten einen zusätzlichen Meldezettel 
auszufüllen und der Meldebehörde zu übergeben. 
Die Meldebehörden sind verpflichtet, die zusätz­
lichen Meldezettel unverzüglich dem zuständigen 
Militärkommando zu übermitteln. 

(4) Wehrpflichtige, die ihren Aufenthalt für 
länger· als sechs Monate in das Ausland verlegen, 
haben dies unverzüglich dem zuständigen Mili­
tärkommando zu melden. Die Rückverlegung des 
Aufenthaltes in das Inland ist vom Wehrpflich­
tigen binnen drei Wochen dem zuständigen 
Militärkommando zu melden. 

(5) Wenn militärische Rücksichten es erfor­
dern, kann durch Verordnung des Bundes­
ministers für Landesverteidigung bestimmt wer­
den, daß Wehrpflichtige der Reserve zum Ver­
lassen des Bundesgebietes einer Bewilligung des 
zuständigen Militärkommandos bedürfen. 

(6) Die Wehrpflichtigen bilden für die Dauer 
von sechs Monaten nach ihrer Entlassung aus 
dem Grundwehrdienst (§ 28 Abs. 3) den Be­
urlaubtenstand der Reserve. Sie haben für die 
Dauer des Beurlaubtenstandes jede Änderung des 
ordentlichen Wohnsitzes unverzüglich dem zu­
ständigen Militärkommando zu melden. Zum 
Verlassen des Bundesgebietes in der Dauer von 
mehr als drei Tagen bedürfen die Wehrpflich­
tigen während des Beurlaubtenstandes der Be­
willigung des zuständigen Militärkommandos, 
die nur aus militärischen Rücksichten verweigert 
werden darf. Die Bewilligung gilt als erteilt, 
wenn das Militärkommando das Verlassen des 
Bundesgebietes nicht innerhalb von zwei Wochen 
nach Einlangen des schriftlichen Antrages unter­
sagt. Wehrpflichtige, die ihren ordentlichen Wohn­
sitz unmittelbar vor dem Antritt des Grund­
wehrdienstes und im Zeitpunkt der Entlassung 
aus dem Grundwehrdienst im Ausland hatten, 

satzes wird Abs. 5 nicht berührt." 

13. § 17 hat zu lauten: 

"Ergänzungsbereiche 

§ 17. Für die Erfassung und Einberufung der 
Wehrpflichtigen ist das Bundesgebiet in Ergän­
zungsbereiche einzuteilen; die Ergänzungsbereiche 
haben sich mit den Gebieten der Bundesländer 
zu decken." 

14. § 18 hat zu lauten: 

"Ergänzungsbehörden 

§ 18. (1) Innerhalb jedes Ergänzungsbereiches 
ist ein Militärkommando einzurichten, dem -
unbeschadet sonstiger militärischer Aufgaben -
die Erfassung und Einberufung der Wehrpflich­
tigen obliegt. Im Interesse der Wehrpflichtigen 
können durch Verordnung des Bundesministers 
für Landesverteidigung nach den jeweiligen ört­
lichen Gegebenheiten und militärischen Erforder­
nissen Außenstellen des Militärkommandos er­
richtet werden. 

(2) Durch Verordnung des Bundesministers für 
Landesverteidigung sind jene Militärkommanden 
zu bestimmen, denen neben den im Abs. 1 an­
geführten Aufgaben die Durchführung der Stel­
lung von Wehrpflichtigen obliegt. In dieser Ver­
ordnung ist auch der örtliche Zuständigkeits­
bereich dieser Militärkommanden in den 
Angelegenheiten des Stellungswesens festzulegen. 
Die Bestimmung der Militärkommanden sowie 
deren Zuständigkeitsbereich in den Angelegen­
heiten des Stellungswesens hat sich nach den 
militärischen Erfordernissen unter Berücksichti­
gung der örtlichen Gegebenheiten und der Be­
völkerungsdichte zu richten. 

(3) Vor der Bestellung des Militärkommandan­
ten ist der Landesregierung des Bundeslandes, 
dessen Gebiet den Ergänzungsbereich des Mili­
tärkommandos bildet, Gelegenheit zu emer 
Außerung zu geben." . 

15. § 19 ist nach der Überschrift "B. Bestim­
mungen über die Organisation und Aufgaben der 
Stellungskommissionen" einzuordnen und hat zu 
lauten: 

"Stellungs kommissionen 

§ 19. Zur Durchführung der Stellung haben 
sich die nach § 18 Abs. 2 mit der Stellung be­
trauten Militärkommanden jeweils einer Stel­
lungskommission zu bedienen." 

16. § 20 hat zu lauten: 

;,Zusammensetzung der Stellungs kommissionen 

§ 20. (1 ) Jede Stellungskommission besteht aus 
emem Vorsitzenden und vier weiteren Mitglie­
dern. 
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(2) Die' Mitglieder der Stel1ungskommission 
sind aus ,dem Kreise der beim Militärkommando 
(§ 18) in Verwendung stehende~ Beamten und 
Vertragsbediensteten vom zuständigen Militär­
kommandanten zu besteHen, und zwar als Vor­
sitzender ein Stabsoffizier, als weitere Mitglieder 
ein Stabsoffizier oder Hauptmann, ,ein rechtskun­
diger Beamter, 'ein Arzt sowie ein Bediensteter 
des gehobenen Dienstes mit min:destens einjäh­
rig,er V,erwendung' im heeres psychologischen 
Dienst oder ein Bediensteter mit dem abgeschlo­
senen Hochschulstudium der Studienrichtung 
Psycholog.ie. Für jedes' Mitglied ,der Stellungs­
kommission ist ein Etsatzmitglied zu bestellen, 
das im Falle der Verhinderung ,des Mitgliedes ,an 
dessen Stelle ,in ,die Kommission einzutreten hat. 
Das Enatzmitglied hat die für seine Funktion 
als Mitglied ,der Stellungskommission vorgesehe­
nen V oraussetzun,gen zu erfüllen." 

17. Die Abs. 1 und 2 des § 21 haben zu lauten: 

,,(1) Den Stel1ungskommissionen obliegt, so­
weit ihnen nicht in anderen Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes oder in anderen Recbtsvorschrif­
ten weitere Aufgaben übertragen sind, die Fest­
stellung der Eignung der Stellungspflichtigen und 
der Personen, ,die sich freiwillig zur vorzeitigen 
Ableistung des Präsenzdienstes gemeldet haben, 
zum Wehrdienst. Hi,ebei haben ,die Stellung,s­
kommissionen auch Wünsche der angeführten 
Personen hinsichtlich der Zuteilung zu Waffen­
und Truppengattungen sowie zu Truppenkörpern 
entgegenzunehmen sowie Erhebungen über die 
Ausbildung und besonderen Fachkenntnisse dieser 
Personen anzustellen. 

(2) Die Stellungskommissionen haben die Eig­
nung der im Albs. 1 g,enannten Personen zum 
Wehrdienst auf Grund der zur Feststellung dieser 
Eignung durchgeführten ärztlichen und psycho­
logischen Untersuchungen mit einem der folgen­
den Beschlüsse festzustellen: ,Tauglich', ,Vorüber­
gehend untauglich', ,Untauglich'. Erscheint für 
diese Feststellung eine fachärztliche Untersuchung 
erforderlich, sind die im Abs. 1 genannten Per­
sonen von Iden Stellungskommissioneneiner sol­
chen Untersuchung zuzuführen. Zu den Beschlüs­
sen der Stellungskommission bedar.fes der An­
wesenheit aller Mitglieder oder der nach § 20 
Abs. 2 an j,hre Stelle tretenden Ersatzmitglieder 
und der Mehrheit der Stimmen." 

18. Im § 21 Abs. 3 sind ,die Worte ",der nächst­
fol,genden" durch die Worte "unverzüglich emer 
neuen" zu ,ersetzen. 

19. Im § 21 Abs. 4 sind die Worte "der nächst­
folgenden" durch die Worte "unverzüglich emer 
neuen" zu ersetzen. 

20. § 22 hat zu lauten: 

"Mitwirkung der Bezirksverwaltungsbehörden, 
der Bundespolizeibehörden und der Gemeinden 
bei der Erfassung, SteUung und Einberufung der 

Wehrpflichtigen 

§ 22. Bezirksverwaltungsbehörden, Bundespoli­
zeibehörden und Gemeinden haben auf Weisung 
des zuständigen Mrlitärkommandos, im Falle der 
lit. d auch auf Verlangen der Stellungskommissio­
nen, an der Erfassung, Stellung und Einberufung 
der WehrpHichtigen und der Personen, die sich 
freiwillig ZJur vorzeitigen Ab1eistung des Präsenz­
dienste,s gemeLdet haben, mitzuwirken: 

a)durch Anlag,e von El'f,assurigsbl~ttern über 
,die Angehör,igen stellungspflichtiger Jahr­
gänge und übermittLung dieser Erfassuh,gs~ 
blätter an das zuständige Militärkommando 
sowie bei der Anlage von Erfassungsblättern 
über andere Wehrpflichtige, 

b) bei ,der Kundmachurtg deraUgemeinenA,uf­
forderung zur Stellung, 

c)'durch zwangsweise Vorführung von Stel­
lungspflichtigen, . 

d) bei der lidentitätsfeststellung der Stellungs­
pflichtigen, 

e) bei der allgemeinen Bekanntmachung ,der 
Einberufung in den Fällen des § 2 ein­
schließlich der hiefür notwendigen Vorbe­
rei tungsmaßnahmen. 

Die Bezirksverwaltungsbehörden und die Ge~ 
meinden haben über,die·s an ,der Zustellung der 
besonderen Aufforderung zur Stellung sowie an 
der Zustellung von Einberufungsbefehlen in den 
Fällen des § 2 einschließlich ,der hidür notwen­
digen Vorbereitungsmaßnahmen mitzuwirken." 

21. § 23 hat zu lauten: . 

"Stellungspflicht 

§ 23. (1) Wehrpflichtige (§ 15 Abs. 1) sind nach 
Maßgabe ,der folgenden Besttmmungen verpflich­
tet, sich auf allgemeine, in ortsüblicher Weise 
kurudzumacherude oder auf hesonder.e Aufforde­
rung Zur Feststellung ,ihrer geistigen und körper­
lichen Eignung für die Erfüllung der Wehrpflicht 
Stellungskommissionen zu stellen, sich hiebei den 
erforderl,ichen ärztlichen und psychologischen 
Untersuchungen z,u unterz~ehen, die ihnen zum 
Zweck der Stellung zugewiesene Unterkunft in 
Anspruch zu nehmen sowie die zur Vorbereitung 
urud Durchführung der Stellung an sie gerichteten 
Fragen zum angeordneten Zeitpunkt wahrheits­
gemäß zu beantworten (Stellungspflicht). In der 
Aufforderung sind der Zeitpunkt des Beginnes 
und die Dauer Ider Stellung .sow~e Ider Ort, an 
dem diese stattfindet, bekanntzugeben. Hei Per­
sonen, die eine dauernde schwere körperliche 
oder geistige Behinderung aufweisen, kann auf 

2 
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Grund eines a.mtsärztlichen Zeugnisses über diese (7) Wehrpflichtige, die. trotz Aufforderung 
Behinderung vom persönlichen Erscheinen vor der ihrer Stellungspflicht nicht nachkommen, sind 
Stellungskommission Abstand ,genommen wel'lden;einer Nachstellung zu unterziehen. Sie können, 
in ,di,esen Fällen kann die SteUungskommission wenn der begründet,e Ver;dacht besteht; daß ihre 
d,en BeschLuß nach § 21 Albs. 2 allein ,auf Grund Heranziehung zum Wehl'ldienst durch eine str,af­
des a.mtsärztlichen Zeugnisses fassen. bare Handlung oder Unterlassung vereitelt wuroe 

. - unbeschadet ihrer '3illfälligen StraMämgkeit -
(2) (Verfassungsbestimmung) Die StelLungs- zur Stellung vorgeführt werden. 

pflichtigen haben im Rahmen der ärztlichen . 
Untersuchung (Abs. 1) auch eine Blutabnahme (8) Wehl'pflichtige, deren Eignung zum Wehr-

dienst von ;der Stellungskommission festgestellt 
zum Zwecke der Blutuntersuchung zu dulden. wurde, sind auf ihren begründeten Antrag, wenn 

(3) Von der Stellungspflicht sind befreit: die sidt Anhaltspukte für eine Anderung ihrer Eig­
ausgeweihten Priester, die auf Grurud ahsolvierter nungerg.eben, oder - sofern der angeführte Um­
theologischer Studien im Seelsorgedienst oder in : stand dem zuständigen Militäl1komman;do auf an­
einem geistlichen Lehr:amt tätigen Personen und 'dere W,eise zur Kenntnis gelangt - von Amts 
Ol"denspersonen, die die ewigen Gelübde ,abge- wegen neu,erlich einer Stellung zu unterziehen. 
legt haben, sowie Studier,ende ,der Theologie, die Der Antra.g .ist beim zuständigen Militärkom­
sich auf ein ,geistliches Amt vOl'lbereiuen, und mando schriftlicheinzUlbringen. Eine Antrag­
zwar aUe diese Pel'lSonen, sofern sie einer gesetz- stellung nach Zustellung des Einberufungsbefehls 
lich anerkannten KircQ.e oder Religionsgemein- oder nach aLlgemeiner Bekanntmachung der Ein­
schaft ang,ehören. berufung zum P.räsenzdienst ist bis zur Entlas-

sung aus diesem nicht zulässig. 
(4) Die Wehrpflichtigen sind grundsätzlich in (9) Wehrpflichtige, die dem ~tellungspflichtigen 

dem Kalenderjahr zur Stellung her,anzuzi,ehen, in Jahrgang nicht angehören, können in der ,alIge­
dem sie das 19. Lebensjahr voLlenden. Sie sind, meinen Aufforderung zur Stellung zugelassen 
sofern militärische Rücksichten nicht entgegen- werden." ' 
stehen, nach Möglichkeit in diesem o:der dem der 
Stellung folg,enden Kalenderjahr zum Grund­
wehrdienst (§ 28 Albs. 3) einzUlberuf.en. 

(5) Der SteUungspflichtige hat sich bei der nach 
seinem ordentlichen Wohnsitz zuständigen Ste1-
lungskommission zu stellen. Das zuständige Mili­
tärkommando hat ,den Stelhmgspflichtigen einem 
anderen Militärkommando, ,das nach § 18 Ahs. 2 
mit der Durchführung der Stellung betrautiJSt; 
zur Sue1lung zuzuweisen, sofern das Stellungsver~ 
fahr,en durch eine solche ZuweiS>ung wesendich 
vereinfacht oder beschleunigt wil1d, oder der Stel­
lungspflichtige die Zuweisung beantragt und die­
ser Zuweisung militärische Erfol1dernisse nicht 
entgegenstehen. 

22. § 24 hat zu lauuen: 

"Meldung Stellungspflichtiger im Ausland 

§ 24. Stellungspflichtige, die sich ständig im 
Ausland aufhalten, haben sich bei der ösuerreichi­
schen Vertretungs behörde zu meLden. Die öster­
reichische V,ertretungsbehörde hat diese Meldung 
dem Militärkommando Wien, das für die ange­
führten Personen w~hrend ,der Dauer ihres Aus­
landsaufenth:l'ltes zuständig ,ist, mitzuteilen. 
Nimmt ,der SteUungspflichtige später seinen stä~­
digen Aufenthalt im Inland, so hat er sich inner­
halh von ,drei Wochen beim zuständigen Militär­
kommando zu melden; er ist unverzüglich ,der 
Stellung zu unterziehen." 

(6) Stel1ungspflichtige und P,ersonen, die' sich 23. § 25 hat zu lauten: 
freiwillig einer Stellung unterzi,ehen, sind wäh-
rend der Dauer ihrer Anwesenheit in einer mili- "Ansprüche anläßlich der StelIung 
tärischen Unterkunft zum Zwecke der Stellung § 25. (1) Stellungspflichtige und Personen, die 
verpflichtet, die zur Durchführung der Stellung sich freiwillig einer Suellung unterziehen, haben 
und zur Aufrechterhaltung der R:uhe und Or,d- für die Dauer der Stellung Anspruch ,auf unent­
nung in der militärischen Unterkunft erforder- gddiche Unterkunft und Verpflegung gleich 
lichen Weisungen der mit der Durchführung der Wehrpflichtigen; die Präsenzdienst leisten. Der 
Stellung betrauten Angehörigen des Bundesheeres Anspruch auf Unterkunft und V,erpflegung um­
und der Heeresverwaltung, insbesondere der Mit- faßt auch Nächtigung sowie Abendessen bzw. 
glieder ,der Stellungskommi:ssion, pünktlich und Frühstück unmittelbar vor dem ,ersten bzw. nach 
gena:u zu befolg,en. Die Befolgung einer Weisung, dem letzten T.ag der Stellung, sofern die An- bzw. 
kann nur dann ,abgelehnt wel1den, wenn die Wei- Rückreise an ,diesen T,agen nicht zumuubar ist. 
sung entweder von ·einem unzuständigen Organ Den Srenungspflichtigen und :den Persone-n, die 
erteilt wurde, oder die BefoLgung gegen straf- sich freiwillig der SteLlung unterziehen, gebührt 
gesetzliche Vorschriften verstoßen würde (Art. 20' der Ersatz der aufgelaufenen Verpf1egungskosten 
Abs. 1 Bundes-Verfassungsgesetz inder Fassung .bis zu ,dem im § 10 lit b ,des Heere,sgebühr,en­
von 1929). . gesetzes, BGB!. Nr. 152/1956, in der Fassung des 
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Bundesgesetzes BGBL Nr. 12/1967, festgesetzten 
Höchstausmaß, ,sofern ihnen die Teilnahme ,art 
der Verpflegung :LUS gesundheitlichen Gründen 

. nicht :z:umutbar ist. 

. dung zur Ausübung von Kaderfunktionen in 
Betracht kommen, späiestiertS mit Beendigung 
des fünften Monats ,ihres Grundwehrdienstes 
dem zustänJ,i,gen Mirlitärkommando mitzuteilen. 
Die Eignung der Wehrpflichtigen ist vom zu­
ständigen Militärkommando mit ßcescheid fest­
zustellen. 

(8) WehtpflichtJige, ,die für eine Heranbi:Ldung 
zur Ausübung von Kaderfunktionen geeignet 
sind (Abs. 7), können sich freiwillig zur Ab­
leistung von Kaderübungen melden. Auf Grund 
dieser freiwilligen Meldung haben sie Kacler­
übungen 

a) für eine Offiziersfunktüon im Gesamtaus­
. maß von insgesamt 90 Tagen, 

b) für eine andere- Kaderfunktion je nach 
der Art dieser Funktion im GesamtaUs:" 
maß von 30 bis 60 Tagen 

zu leisten. 

(9) Wehrpflichtige, die für eme Heranbildung 
zur Ausübung von Kaderf,un~tionen geeignet 
sind (Abs. 7), haben Kaderübungen indem mrer 

24. § 28 Abs. 4 hat zu lauten: Eignung und ,den miLitärischen Erfordernissen 
,,(4) Truppenübungen sindWaffenübungen, entsprechenden Ausmaß nach Abs.8 lit. a oder b 

die von den Wehrpflichtigen zur Erhaltung des zu leisten, sofern die notwendigen Kaderfunk­
AusbiLdungsstandes und zur Unterweisung in tionen auf Grund der Ableistung fr,eiWliUiger 
einzelnen Ausbildungsarten zu leisten sind. Die Kaderübungen nach Abs. 8 nicht ausreichend 
Dauer cler Truppenübungen ist nach den jeweiLi- besetzt werden können. Die Wehrpflichtigen 
gen militärischen Erfor;dernissen festzulegen und sind entsprechend den jeweiligen territorialen 
soLl inder Regel im. Kalenderjahr 15 Tage nicht Bedürfnissen auszuwählen, wobei auch auf ihre 
überschreiten. Die Gesamtdauer aller Truppen- persönLichen VerhältnisSe angemessen Rücksicht 
übungen, zu denen ein Wehrpflichtiger ein- zu nehmen ist. Zu ,diesen K3Jderübungen clürfen 
berufen W1ir;d, darf 60 Tage nicht überschreiten; ,die Wehrpflichtigen der einzelnen Geburtsjahr­
die Wehrpflichtigen clürfen zu den Truppen- gänge nur bis zu einem Anteil von höchstens 
übungen nur bis zur Vollendung des 40. Lebens- 12 Prozent der Wehrpflichtigen ihres Geburts-

. (2) SteHungspflichtige uncl Personen, clie sich 
freiwillig der Stellung unterziehen, h3Jben An­
spruch auf Ver.gütJung der notwendigen F,ahrt­
kosten, die ihnen' für die Hin- und Rück.fahrt auf 
der Strecke zwischen ihrer Wohnung ooor Ar:beits­
stelle im Inland, sofern aber ,diese im Ausland 
gelegen sind, zwischen der StaatJsgrenze und dem 
Sitz der zuständigen Stellungskommission er­
wachsen. § 7 a Aobs. 2 des Heeresgebührengesetzes 
In der Fassung des Bundesg,esetzes BGBL Nr. 272/ 
1971 ist sinngemäß anzuw,enden. Die Fahrtkosten­
v,ergütung ist spätestens am. le~zten Tage der 
Stellung auszuzahlen. Sofern es jedoch im Inter- . 
esse der Einfachheit und Zweckmäßigkeit gelegen . 
ist, sind ,den genannten Personen Fahrscheine 
(Gutscheine) für die Benützung ,des jeweils in 
Betracht kommenden Massenbeförderungsmittels 
zur Verfügung zu stellen." 

jahrganges herangezogen werden. 
jahres einberufen. werden. Wehrpflichtige, die 
Offiziere, Unteroffiziere oder Chargen cler (10) Wehrpflichtige ,der Reserve, die 
Reserve sind, dürfen bi.s zur Vollendung des a) Reserveoffiziere ,oder ~eserveoffiZJiers-
50. Lebensjahres zu Truppenübungen einberufen . anwärter sind, 
werden." b h ) Ange örige des Bundesheeres im Sinne 

25. Die Abs. 6 bis 14 des § 28 haben zu 
laut,en: 

,,(6) Kaderübungen sind Waffenübrungen zur 
Heranbildung von Wehrpflichtigen zur Aus­
übung von Kaderfunktionen sowie zur Erhal­
tung und Vertiefung ihrer ,erworbenen Befähi­
gungen. Kaderfunktionen sind Komma,ndanten­
funktionen und sonsti.ge Funktionen, die für 
die Einsatzfähigkeit ,einer Binheit erfordeI'lich 
sind. 

. (7) Der zuständige Kommandant des Truppen­
körpers ocler der diesem gleichgestellte zuständige 
Kommandant hat nach Anhören des zuständigen 
Einheitskommandanten oder des ihm gleichge­
stellten zuständigen Kommandanten sowne des 
zuständigen Soldatenvertreters jene Wehrpflichti­
gen, ,die nach ihren persönlichen Eigenschaften 
und ihrem Ausbildungsstand für eine Heranbil-

des § 1. Abs. 3 lit. b bis e gewesen sind und 
nicht unter lit. a fallen, 

können nach den jeweili&en militärisdien Erfor­
dernissen his zur Vollendung cles 50. Lebens­
jahres ohne ihre Zustimmung zu Kaderubungen 
(Abs. 8) herangezogen werden. . . 

(11) Freiwillige Waffenübungen sind übungen 
zu Ausbildungszwecken3Juf Grund freiwilliger 

. Meldung. 

(12) Zu freiwilligen Waffenübungen und 
Kaderübungen dürfen Wehrpflichtige, ,die unselb­
ständig erwerbstätig sind, ohne Zustimmung 
ihres Dienstgebers jieweils nur für die Höchst­
dauer von insgesamt vier Wochen bzw. 30 Tagen 
innerhalb von zwei Kalenderjahren einberufen 
werden. 

(13) Die Kontrolle der SundeseVlidenz und 
der über,gebenen Bekleidungs- und Ausrustungs-
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gegenstände ist im Rahmen von Waffenübungen 
durchzuführen. 

(14) Wehrpflichtige können auf Grund einer 
Dienstleistung als. Angehörige des Bundesheeres 
(§ 1 Abs. 3) in der ausblMungsmäßig erforder­
lichen Dauer sowie nach 'erfolgreicher Able~ung 
der ausbildungsmäßig erforderlichen Prüfungen 
zu Offizieren, Unteroffizieren oder Chargen der 
Reserve (§ 7 Abs. 2 und § 8) ernlJnnt werden." 

26. § 28 a Abs. 1 hat zu huten: 

,,(1) Wehrpflichtige und' Personen, die sich 
freiwillig zur vorzeitigen Ab1eistung des Präsenz" 
dienstes gemeldet haben, sind durch das zu­
ständige Miliitärkommando mittels Einberufungs­
befehls .zum Präsenzdienst einzuberufen. Gegen 
den Emberufung,sbefehl ist ein ordentliches 
Rechtsmittel nicht zulässig. Der Einberufungs-' 
befehl zum Grundwehrdienst ist spätestens vier 
Wochen vor dem Einberufungstag zuzustellen, 
sofern militärische Erfordernisse dem nicht ent­
geg~~stehen. Der Einberufungsbefehl zu Trup­
penubungen (§ 28 Abs. 4), zu Kadetübungen 
(§ 28 Abs. 6) sowie zu freiwilligen Waffen­
übungen (§ 28 Abs. 11) ist, sofern militärische 
Erfordernisse nicht entgegenstehen, spätestens 
acht WocI;en :or ,dem Einberufungstiag zuzu­
stellen. D1e Emberufung kann, wenn es mili­
tänische Rücksichten erfordern, auch durch eine 
allgemeine Bekanntmachung ·erfolgen, in der 
der Ort, an dem der Präsenzruenst anzutreten 
ist, sowie der Zeitpunkt ,des Beginnes des P.räsenz­
dienstes .. zu. bestimmen sind. Hinsichtlich jener 
We~rpfhchtl?en,denen zur Vorbereitung einer 
allfall~gen Emberufung Scheine ausgefolgt wur­
den, m denen der Ort, an ,dem sich die Wehr­
pflichtigen i~ Falle ih..,er Einbefiufung zum 
außerordentl1chen Präsenzdienst einzufinden 
hab:n, angeführt· ist (Bereitstellungsscheine), 
genugt . als Ortsangabe der Hinweis auf den 
im Ber.eitstellungsschein angeführten Ort. Die 
allgememe Bekanntmachung ist durch Anschlag 
an den Amtstafeln ,der Gemeinden, sofern dies 
~bex: aus mi1itäris~en Rücksichten nicht möglich 
1st, manderer geetgneter Weise - so insbesondere 
d~rch Rundfunk oder sonstige akustische 
t:Imel - ku~dzumachen. Die Einberufung durch 
eme allg~~eme Bekanntmachrung. obliegt dem 
Bundesm1nlster für Landesverteidigung." 

27. Im § 28 a Abs. 3 lit. d ist ,der Klammer­
ausdruck ,,§ 16 Abs. 4" durch Iden Klammeraus­
druck ,,§ 16 Abs. 6" zu ersetzen. '. 

28. § 28 a Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Bei außer,gewöhnlichen Verhältnissen 
~ann der Bun~esminister für Landesverteidigung 
1m Ra?men emer Ermächtigung durch die Bun­
desreg1erung als vorsorgliche Maßnahme zur 
V.er5'tärkung der Verteidi~ungsbereitschaftdie 
Emberufung von Wehrpflichtigen zu außer-

ordentlichen übungen unbesdudet ihres bereits 
abgeleis,teten und nach den Bestimmungen die~es 
Bundesg,esetzes allenfalls noch zu leistenden 
Präsenzdienstes verfügen. Für diese Verfügung 
und deren Kundmachung gelten im übrigen die 
Bestimmungen des Abs. 3 sinngemäß." 

29. Dem § 28 a ist folgender neuer Abs. 5 
anzJUfügen: 

,,(5) Die allgemeine oder teilweise Einberufung 
von Wehrpflichtigen, die ,dem Beurlaubtenstand 
angehören (§ 16 Abs. 6), zum außerolldentlichen 
Präsenzdienst in den Fällen ,des § 2 oder zu 
außerordentlichen übungen (Abs. 4) verfügt der 
Bundesminist,er für Landesverteidigung. Für 
diese Verfügung und deren Kundmachung gelten 
im übrigen die . Bestimmungen des Abs. 3 sinn­
gemäß." 

30. § 28 b Abs. 1 hat zu buten: 

,,(1) Wehrpflichüge (Fr,eiwill.ige) können auf 
Grund einer freiwilligen MeLdung im AnscMuß 
an ·.den Grun,dwehrdienst oder nach der Ent­
lassung aus diesem den freiwillig verlängerten 
Grundwehrdienst in der Dauer von mindestens 
drei Monaten, höchstens aber vier Jahren leisten, 
sofern sie bei Antri,tt ,des freiwil1ig verlängerten 
Grundwehrdienstes .das 35. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben; Verpflichtungs zeiträume, 
die über drei Monate hinausgehen, haben jeweils 
sechs Monate oder ein Vielfaches dieses Zeit­
raumes zu betragen. Wehrpflichtige (Freiwillige), 
die einen freiwillig ver,längerten Grundwehr­
dienst von weniger als vier Jahren leisten oder 
geleistet haben, können a.uf Grund neuerlicher 
freiwilliger Meldungen den freiwiLlig verlänger­
ten Grundwehrdienst in weiteren Verpflichtungs­
zeiträumen von sechs Monaten oder einem Viel­
fachen dieses Zeitraumes im Anschluß an den 
be..,eits geleisteten freiwillig verlängerten Grund­
wehrdienst oder nach der Entlassung aus diesem 
leisten, wobei aber der insgesamt geleistete frei­
w.illig verlängerte Grundwehrdi:enst vier Jahre 
nicht übersteigen daI1f." 

31. § 28 c hat zu lauten: 

"Berufliche Bildung im freiwillig verlängerten 
Grundwehrdienst 

§ 28 c. Wehrpflichtigen, die einen freiwillig 
verlängerten Grundwehl'dienst in der Gesamt­
dauer von mindestens drei Jahren ohne Unter­
brechung leisten, ist - sofern sie noch nicht eine 
abgeschlossene Berufsausbildung aufweisen -
vom zuständigen Militärkommando eine beruf­
liche Bildung im Inland bis zum Höchstausmaß 
von einem Drittel .der Dienstleistungszeit als 
Wehrpflichtiger im freiwillig verlängerten Grund­
wehrdienst während dieses PräsenzdUenstes zu 

. ermöglichen. Der Beginn Ider beruflichen BiLdung 
ist vom zuständigen Militärkommando nach den 
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dienstlichen Erfordernissen und, ,soweit diese 
nicht entgegenstehen, unter BerückSlichtigung der 
Interessen der anspruchsberechtigten ' ,Wehr­
pflichtigen zu bestimmen. Im übrigen gelten hin­
sichtlich dieser beruflichen Bildung die Abs. 4 
und 5 des § 10 sinngemäß:" 

32.§ 29 Abs.1 hat zu la,uten: 

,,(1) Von der Einberufung in das Bundesheer 
sind ausgeschlossen: 

a) Personen, über die eine Freiheitsstrafe ver­
hängt worden ist und die einen Strafauf­
schub oder eine Strafunterhrechung be­
willigt erhielten, für die Dauer dieses Auf­
schubs oder dieser Unterbrechung sowie 
Personen, die sich in Haft befinden oder 
sonst auf behördliche Anor.dnung ange­
halten werden, für die Dauer dieser Haft 
oder dieser Anhaltung,' 

b) Personen, die wegen Geis,teskrankheit oder 
Geistesschwäche voll oder beschränkt ent­
mündigt sind, für die Dauer der Entmündi­
gung." 

, 33. § 30 Abs.2 hat zu lauten: 

,,(2) In ,die Dienstzeit werden mcht eingerech­
net: 

a) die Zeit einer Desertion oder unerlaubten 
Abwesenheit, beginnend mit dem auf dne 
solche Entweichung oder ,dem Beginn eines 
solchen Fernbleibens folgenden Tag bis 
einschließlich des Tages der Se1bststellung 
oder A ufgreifung, , 

b) die Zeit, während der sich ein Wehrpflich­
tiger durch listige Umtriebe, durch Nicht­
befolgung des Einberufungsbefehls, durch 
Herbeiführung der Dienstunta,uglichkeit 
oder durch grobe Täuschung dem Dienst 
entzogen hat, 

c) die Zeit einer Haft oder sonstigen behörd­
lichen Anhaltung,aus-genommen'die Zeit 
einer Untersuchung,s- oder Verwahrungs­
haft, die nicht zu einer Verurteilung ge­
führt hat." 

34. § 31 hat 'zu lauten: 

"Treuegdöbnis 

§ 31. Nach erstmaligem Antritt des Präsenz~ 
dienstes hat jeder Wehrpflichtige ein Treue~ 
gelöbnis zu leisten. Das Treuegelöbnis lautet: 

,Ich gelobe, mein Vaterland, die demokra~ 
tische Republik österreich, und sein Volk mit 
allen meinen Kräftengesetz,estreu und ,gehor­
sam zu schützen und zu verteidigen: " 

35. Die lit. a Ides § 32 Ahs. 1 hat zu lauten: 

"a) regelmäßig nach beendetem Grundwehr­
dienst oder beendeter Truppenübung," 

36. § 32 Abs. 9 hat zu lauten: 

,,(9) Die vorzeitige Entlassung steht einer 
neuerlichen Einberufung zum Präsenzdienst nach 
Wegfall des Entlassungsgrundes nicht entgegen. 
Dieneuerli~e Einberufung ist nur für die rest­
liche Da:uer ,des Präsenzdienstes, aus dem der 
Wehrpf1ichtige vorzeitig entlassen wurde, zu­
lässig. Wehrpflichtige, die vorzeitig aus 
. a) dem Grundwehrdienst nach § 28 Abs. 3 

entlassen wurden, dürfen nur bis zum Ab­
lauf des Kalenderjahres, in dem sie 'das 
35. Lebensjahr vollenden, zur Ableistung 
dieses Präsenz dienstes in seiner restlichen 
Dauer einberufen werden, 

b) dem Grundwehrdienst nach Art. XI des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 272/1971 ent­
lassen wUI1den, dürf,en, sofern sie vor dem 
Ablauf des sechsten Monates dieses Präsenz­
dienstes entlassen wurden, ,bis zu ,dem in 
der lit. a genannten Zeitpunkt .zur Ab­
leistung des Grundwehrdienstes in seiner 
restlichen Dauer, sofern sie aber nach Ab­
lauf des sechsten Monates ,des Grundwehr­
dienstes entlassen wur.den, bis zu der nach 
§ 28 Abs. 4 maßgeb1ichen Altersgrenze 
zu Truppenübungen in der restlichen 
,Dauer ,dieses Grundwehrdienstes einberufen 
werden. 

Wehrpflichtige, die vorzeitig aus dem f,reiwillig 
verlängerten Grundwehrdienst oder aus frei­
wm~en WafFenübungen entlassen Wurden, dürfen 
nach Wegfall des Entlassung,sgrundes nur mit 
ihrer Zustimmung für die restliche Dauer ,des 
jeweiligen Präsenzdienstes einberufen werden." 

37. Nach § 32 ist folgender neuer§ 32 a ein-
zufügen: 

, "Dienstunfähigkeit 

§' 32a. Präsenzdienst leistende Wehrpflichtige, 
die nach Feststellung des zuständigen Militär­
arztes geistig oder körperlich dauernd dienst­
unfähig sind oder vorübergehend dienstunfähig 
sind und die Herstellung der Dienstfähigkeit 
innerhalb von 30 Tagen, sofern aber der PräsenlZ­
dienst, zu dem sie einberufen wurden, küher 
endet, bis zu diesem Zeitpunkt' nicht erwarten 
lassen, gelten mit Ablauf des Tages, an dem die 
Feststellung der dauernden oder vorühergehenden 
Dienstunfähigkeit getroffen wiI'd, als im Sinne 
des § 32 vorzeitig aus ,dem Präsenzdienst ent­
lassen." 

38. § 33 Ab(C;. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Den Wehrpflichtigen der Reserv,ekönnen, 
,wenn militärische Rücksichten es erfondern, 

a) bei der Entlassung aus dem Präsenzdienst, 
b) auf Anordnung des zuständigen Mil~tär­

kommandos ,an dem Ort und zu der Zeit, 
die in dieser Anoudnunggenannt 'sind, 
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c) durch übermittlung auf dem Pöst- oder der Passung des Bundesgesetzes BGBl. 
Bahnwege , Nr. 369/1975. 

Bekleidung,s- und Ausrüstungsgegenstände' zur Die Soldatenvertreterhaben bei der Erfüllung 
persönlichen Verwahrung am Wohnort im In- - ihrer Aufgaben die Interessen der von ihnen 
land übergeben we,"den. Die Wehrpflichtigen der vertr,etenen Wehrpfllichtigen zu wahren und zu 
Reserve sind verpflichtet, diese Bekleidungs- und' fördern; sie haben dabei auf die Erfordernisse 
Ausrüstungsgegenstände an ihrem Wohnort im' eines geordneten, zweckmäßigen und wirtschaft­
Inland gleich einem Verwahrer im Sinne des lichen Dienstbetriebes Rücksicht zu nehmen. Den 
Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches nach Soldatenvertretern sind, soweit militärische Rück­
Maßgabe der folgenden Absätze, und soweit sichten nicht entgegenstehen, ,die für die Wahr­
sich daraus nichts anderes ergibt, 2;U v,erwahren." nehmung ihrer Aufgaben notwendigen Informa­

39. Dem § 33 c ist folgender neuer Abs. 3 
anzufügen: 

,,(3) Berufsoffiziere des Ruhestandes sind be-. 
rechtigt, bis zum Ablauf des Jahres, in dem sie 
das 65. Lebensjahr vollenden, ,die ihrer dienst­
rechtlichen StelLung und ihrer Waffenga1Jtung im 
Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand, 
sofern ihnen aber aus diesem Anlaß ein höherer 
Amtscitel verliehen wurde, die ,diesem Amtstitel 
entsprechende Uniform deos Bundesheeres nach 
Maßgabe des Abs. 2 zu tragen. Dies gilt nicht, 
sofern über den Berufsoffizier 

'a) die Disziplinarrstrafe der Versetzung in den 
Ruhestand mit g,emindertem Ruhegenuß 
rechtskräftig verhängt wurde, 

b) im Ruhestand eine Diszllplinan;trafe -
ausgenommen der Verweis - rechtskräftig 
verhängt wurde, für die Dauer dieser 
Disziplinarstrafe. " 

40. Die Abs. 1 bis 3 des § 37 haben zu lauten: 
,,(1) Chargen und Soldaten ohne Ch-arg,en­

grad, die den Grundwehlidienst oder einen frei­
WJillig verlängerten Grundwehrdienst leisten, 
haben S01datenvertreter zu wählen; sie haben 
je einen Soldatenvertreter zum Kommandanten 
der Einheit, sof-ern sie aber keiner Einheit ange­
hören, zu dem ,einem solchen Kommandanten 
gleichgestellten Vorgesetzten zu entsenden. 

, (2) Die Wahl ist auf der Grundh:ge ,des Uill­

mittelbaren, gleichen, geheimen und persönlichen 
Wahlrechtes durchzuführen. -

(3) Die Soldatenver1J,"eter haben mitzuwirken 
a) bei der Verabteichung ,der Besoldung und 

Bekleidung; 
,b) in Angelegenheiten der Unterbringung und 

Verpflegung; 
c) in Angelegenheiten der DienstfI\eistellung; 
d) beim Vorbringen von Wünschen und Be­

schwerden; 
e) im Verfahren zur Feststellung der Eignung 

Wehrpflichtiger für eine Heranbildung zur 
Ausübung von Kaderfunk'tionen (§ 28 
Abs.7); 

f) im Ordnungsstraf- und 'Disziplinarver­
fahr,en gemäß § 7 Abs. 1 des' Heeres­
disziplinargesetzes, BGBL NI'. 15111956, in 

tionen zu erteilen." 

41.§ 39 hat zu lauten; 

"Dienstfreistelhing 

§ 39. (1) Wehrpflichtig,e, die einen freiwillig 
verlängerten Grundwehr,dienst leisten, ,haben 
A,nspruch auf eine Dienstfreistellung; der An­
spruch besteht hinsichtlich eines Verpflich1Jungs­
zeitraumes von ,drei Monaten jedoch nur ,dann, 
wenn dieser Verpflichtungszeitraum unmittelbar 
an den Grundwehrdienst anschließt oder un­
mittelbar vor einem weiteren Verpflichtungszeit­
raum liegt. 

(2) Die Dienstfreistellung beträgt für je sechs 
Monate ,des freiwillig verläng,erten Grundwehr­
dienstes neun Werkta.ge. Ergibt die Dauer des 
freiwillig verlängerten Grundwehrdienstes ruicht 
sechs Monate oder e~n Vielfaches dieses Zeit­
ra~lIn'es, so gebührt ,die Dienstfreistellung 'anteil­
mäßig; hiebei gelten Bruchteile von Werktagen 
als volle Werktage. 

(3) W'iind ein fr,eiwillig verlängerter Grund­
wehrdienst im Anschluß an den Grundwehr­
dienst nach § 28 Abs. 3 oder nach Art. XI des 
Bundesgesetzes BGBl. NI'. 272/1971 geleistet, so 
ist auch die Zeit des Grundwehrdienstes für die 
Bemessung der Dienstfreistellung nach Abs. 2 
heranzuziehen. 

(4) Der Zeitpunkt der Dienstfreistellung ist 
nach den ,dienstlichen Erfordernissen fe&tzusetzen, 
wobei auf die persönlichen Verhältnisse des 
Wehrpflichtigen angemessene Rücksicht zu 
nehmen ist. Sofern die Gesamtdauer des frei­
willig verlängerten Grundwehrdienstes und des 
allenfalls unmittelbar vorher .geleisteten Grund­
wehrdienstes zwölf Monate nicht übersteigt, ist 
die Dienstfreistellung unmittelbar vor der Ent­
lassung aus -dem Präsenzdienst zu· gewähren; 
aus triftigen Gründen kann aber in -diesen Fällen 
die Dienstfreistellung teilweise oder zU,rGänze 
auch zu einem früheren' Zeitlpunkt gewährt 
werden. ' 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten 
für Wehrpflichtige, die einen außerordentlichen 
Präsenzdi,enst nach § 28 Abs. 5 lit. b leisten, 
sinngemäß. 

(6)A:ls Anerkennung für besondere Leistungen 
im··' Dienst kann der zuständi,ge Kömmah,dant 
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des Truppenkörpers oder der ihm gleichgestellte 
Kommandant auf Vorschlag Ideszuständigen E~n­
heitskommandanten oder ,des . diesem gleichge­
stellten Kommandanten Wehrpflichtigen, die 
Präsenzdienst leisten, eine Dienstfrei.stellung ge­
währen. Diese Dienstfreistellung darf im einzel­
nen Falle unter Bedachtnahme auf die jeweiligen 
militärischen Erfordernisse bis zu einer Dauer 
von zwei Werktagen gewährt werden; die Ge­
samt dauer solcher Dienstfreistellungen darf inner­
halb von sechs Monaten des Präsenzdienst,es 
sechs Werktage nicht überschreiten. Der Zeit­
punkt der DienstfreisteHung ist nach den dienst­
lichen Erfordernissen festzusetzen. 

(7) Sofern besondere Leistungen im Dienst 
eine höhere Anerkennung ver,dienen, als durch 
die Bestimmungen des Albs. 6' vorgesehen ist, 
kann der Bundesminister für Landesverteidigung 
Dienstfreistel1ungen in ,der bauer von jeweils 
drei Werktagen gewähren. Der Zeitpunkt dieser 
Dienstfreistellungen ist nach ,den dienstlichen 
Erfordernissen festzusetzen. 

(8) Außer den in den Abs. 1 bis 7 geregelten 
Dienstfreistellungen kann den Wehrpflichtigen, 
die Präsen:z.dienst leisten, in dringenden Fällen, 
insbesondere ,aus familiären oder sonstigen per­
sönlichen Gründen, ,eine Dienstfreistellung im 
unbedingt notwendigen Ausmaß, höchstens 
jedoch in der Dauer einer Woche, gewährt 
werden." 

42. § 40 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Ansprüche der Berufsoffiziere, der 
zeitverpflichteten Soldaten, der' nach § 11 zur 
Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herange­
zogenen Beamten.und Vertragsbediensteten sowie 
der .nach § 11 a !in einer Offiziersfunktion ver­
wendeten Personen bestimmen sich nach den 
wehr-, dienst- und sozialversicherungsrechtlichen 
Vorschriften." 

43. § 43 hat zu lauten: 

"Nötigung zur Teilnahme an politischen 
Vereinen 

§ 43. Wer eine Militärperson durch Gewalt, 
Drohung, Einschüchterung oder V,erletzungan 
der Ehre zu nötJigen sucht, einer politischen 
Vereinigung beizutreten oder aus einer solcheri 
auszutreten, ist, wenn die Tat nicht nach anderen 
Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht 
ist, vorn Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten öder mit Geldstrafe bis zu 360 Tages­
sätzen zu bestrafen." 

44. § 45 hat zu,lauten: 

"Umgehung der Wehrpflicht 

§ 45. (1) Wer sich listiger Umtriebe bedient, 
um sich oder einen anderen . der Erfüllung der 

. Wehnpflicht ganz oder teilweise zuentz,iehen, 

ist, wenn 'die Tat nicht nach anderen BestJimmun­
gen mit strengerer Strafe bedroht ist, vom 
Gericht mit Freiheitsstrafe' bis zu einern Jahr 
zu bestraf,en. 

(2) 'Die vorstehende Bestimmung ist nicht 
anzuwenden, wenn die Tat runen Tatbestand 
nach dem Militärstrafgesetz bildet." ' 

45. Nach § 45 ist folgender neuer § 46 einzu­
fügen: 

"Verletzung der Stellungspflicht 

§ 46. Wer Ider Stellungspflicht nach § 23 Abs. 1 
nicht nachkommt oder gegen die Pflicht zur 
Befolgung von Weisungen nach § 23 Abs. 6 
verstößt, begeht eine' Verwaltungsübertretung 
und istm,it Geldstrafe bis zu 30000 S zu be­
strafen." 

46. § 47 hat zu lauten: 

"Verletzung der Meldepflicht, unerlaubtes Ver­
. lassen des Bundesgebietes 

§ 47. (1) Ein Wehrpflichtiger, der die Anmel­
dung nach § 16 Abs. 3 oder die MeLdung nach 
§ 16 Abs. 4 unterläßt, begeht eine Verwaltungs­
übertretungund ist hiefür· mit einer Geldstrafe 
bis zu 3 000 S zu hestrafen. 

(2) Eine Verwaltungsübenretung begeht fernet 
ein Wehrpflichtiger, der den auf Grund des § 16 
Abs. 5 erlassenen Verordnungen oder den Pfltich­
ten des Beurlaubtenstandes in der Reserve (§ 16 
Abs. 6) zuwiderhandelt. Er ist hiefür mit einer 
Geldstrafe bis zu 3 000 S oder mit ArJ;"est bis 
zu zwei Wochen zu bestrafen." 

, 47. § 48 hat zu lauten: 

"Zuständigkeit zur Durchführung des Strafver­
fahrens 

§ 48. In den Fällen der §§ 46, 47, 47 a, 47 b, 
47 c und 47 d ist zur Durchführung des Straf­
verfahrens die Bezirksverwaltungsbehörde, .zu 
deren örtlichem Würkungsbereich der Aufent­
haltsort des Beschuldigten g,ehört, wenn aber 
dieser Ort zum örtlichen Wirkungsbereich einer 
Blundespolizeibehörde gehört, diese Behörde zu­
ständig." 

48. § 51 hat zu lauten: 

"Anwendung bestimmter Vorschriften auf Ange­
hörige des Bundesheeres und Beamte der Heeres­

verwaltung 

§51. (1) Für die Beamten ,der Heeresverwal­
tunggelten ,die Besnimmungen der Dienstprag~ 
matik, RGBl. Nr. 15/1914, in der geltenden 
Fassung im vollen Umfange, für die Berufs­
offiziere, zeitverpflichteten Soldaten sowie für 
die, Beamten, die zur Ausühung einer Unter­
offiziersfunktion herangezogen sind, gelten diese 
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Bestimmungen mit Ausnahme der §§87,87 a, 
88 und 90 bis 155. 

(2) Offiziere, die Leiter einer Dienststelle sind, 
haben hinsichdich ,der Ahndung von Pfli.chtv,er­
letzungen der ihnen unterstellten Beamten, die 
nicht dem im § 1 Ahs. 3 genannten Personen­
kreisangehören, die Bestimmun~en des V. Ab­
schnittes der Dienstpra.gmatik, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBL Nr. 148/1969 und 225/1970, 
sofern es sich um Lehr,er handelt, die Bestimmun­
gen des V. Abschnittes der Lehr,erdienstprag­
matik, RGBL Nr. 319/1917, in ,der Fassung des 
BUndesgesetzes BGBL Nr. 287/1969, ,anzuwenden; 
hiebei kommen diesen Offizieren ,die Pflichten 
und Befiugnisse des Vorstandes der Dienstbehörde 
nach den angeführten Bestimmung,en der Dienst­
pragmatik hzw. ,der Lehrerdienstpragmatik zu. 

(3) Leiter einer militärischen Dienststelle, die 
nicht Offiziere sind, haben hinsichtlich der Ahn­
dung von Pflichtverletzungen :der ihnen unter­
stellten Angehörigen des Bundesheeres (§ 1 
Abs. 3) ,die Bestimmungen des Heeresdisziplinar­
gesetzes, BGBL Nr. 151/1956, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBL Nr. 264/1957, 234/1965, 
272/1971 und 369/1975,anzuwenden; hiebei 
kommen diesen DienststelLenleitern die Pflichten 
und Bef.ugnisse des Ordnungsstrafbefugten bzw. 
des Disziplinarvorgesetzten nach den Bestimmun­
gendes .Heeresdisziplinargesetzes zu." 

49. Die überschrift ,des § 52 hat zu lauten: 

"Ergänzung der Stände an Offizieren, Unter­
offizieren und Chargen der Reserve" 

50. § 52 Ahs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) P.ersonen, die auf Grund ihrer militä­
rischen . AusbiLdung und Erfahrung sowie nach 
Maßgabe der Dienstfähigkeit für die Verwendung 
als Offizier, Unteroffizier O'derCharge der Re­
serve geeignet sind, das 60. Lebensjahr jedoch noch 
nicht vollendet halben, können nach Beendigung 
ei~er auf Grund freiwilliger MeLdung abzuleisten­
den, WaffenÜ!bung (§ 28 Ahs. 11) in der Dauer 
von mindestens. zwei Wochen, zu deren Ablei­
stunges keiner Zustimmuilg des Dienstgebers be­
darf, zu Offizieren, Unteroffizieren oder Chargen 
der Reserve ernannt werden. Mit der AJbleistung 
einer solchen Waffenübung gilt Idie V,erpflichtung 
zur Ableistung des ordentlichen Pfäsenzdienstes 
als erfüllt." 

51. Die Abs. 3 und 4 ,des § 52 halben zu ent­
fallen; der Abs. 5 ,erhält die Bezeichnung ,,(3)". 

Artikel 11 

, Einen freiwillig verlängerten Grundwehrdienst 
nach §, 28 b desWehr~esetzes, BGBL Nr. 181/ 
1955,' in der Faswng ,des Bundesg,esetzes BGBL 
Nr. ,272/1971 und,diesesBundesgesetzes können 

auch Wehrpflichtige ableisten, die einen oI1dent­
lichen Präsenzdienst in det Dauer von neun 
Monaten nach § 28 des Wehrgesetzes, BGBI. 
Nr. 181/1955, albgeleistet haben, wobei ein aUen­
falls abgeleisteter verlängerter ordentlicher Prä­
senzdienstnach der Verordnung der Bundes­
regierung über ,den verlängerr.en ordentlichen 
Präsenzdienst im Bundesheer, BGBL Nr. 142/ 
1956, in der Fa&sung der Verordnungen BGBL 
Nr. 257/1958, 271/1963 uilid 274/1969, auf ,den 
freiwillig verläng,erten Grundwehrdienst nicht 
anzurechnen ist. 

Artikel III 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme 
der Z. 13 his 21, 23 ,und 45 des Art. I mit 1. Sep­
tember 1976 in Kraft; 

(2) Die Z. 13 bis 21, 23 und 45 des Art. I 
treten mit 1. Jänner 1977 in Kraft. 

(3) Mit der Vollziehungdieses Bundesgesetzes 
ist hinsichr.lich 

1. Art. I Z. 2, soweit einem anderen als dem 
Bundesminister für Landesverteidi,gung Auf­
gaben übertragen sind, der jeweils zuständi~e 
Bundesminister im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Landesverteidigung, so­
weit ,der Bundesregierung Aufgaben über­
tragen sind, diese, 

2. Art. I Z. 3 und 4 der Bundeskanzler im Ein­
vernehmen mit ,dem Bundesmi.nister für 
Landesverteidigung, 

3. Art. I Z. 7 uilid 8 der Bundesminister für 
Landesvertei,digung im Einvernehmen mit 
,dem jeweils zuständigen Bundesminister, so­
weit ,aber der Wirk,ungsbereich ,eines anderen 
als des Bundesministers für Landesvertei­
digung vorwie~end betroffen ist, dieser Bun­
desminister rm Einvernehmen mit'dem Bun­
desminister für Landesverteildigung, 

4. Art. I Z. 9 der Bundesminister für Landes­
verte1digung im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler und ,dem Bundesminister für 
Finanzen, soweit ,diese Bestimmungen aber 
a) § 11 a Abs.4 Ides Wehrgesetzes betreffen, 

,der Bun'desminister für Landesvertei­
digung im Einvernehmen mit ,dem je-

'weils zuständigen Bundesminister, wird 
jedoch ,der Wirkungsbereich eines anderen 
als des Bundesministers für Landesver­
teudigungvorwiegend ,betrofEen, .dieser 
Bundesminister im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Landesvertei­
,digung, 

. b) § 11 ,a Abs. 6 ,des Wehrges.etzes betreffen, 
hinsichtlich der sinngemäßen Anwendung 
des § 45 h Abs. 8 des Gehaltsüberleitungs­
gesetzes ,der jeweils zuständige' Bundes-
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mInIster, hinsiditlichder . sinngemäßen 
Anwendung des § 45 b Albs. 9 des Ge­
haltsüberleitungsgesetzes ·die· Burudesregie­
rung, 

5. Art. I Z. 12, soweit diese Bestimmungen § 16 
Abs. 3 des 'W:ehrgesetzes !betreffen, der Bun­
desminister für Inneres, 

6. Art. I Z. 31 der Bundesminister für Landes­
verteidi~ung im Einv,ernehmen mit dem je-

Wieils zuständigen Bundesminister, soweit 
arber der Wirkungsbereich eines anderen als 
des Bundesministers für Landesverte~digung 
vorwiegend betroffen ist, dieser Bundes­
minister im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Landesverteidigung, 

7. der übrigen Bestimmungen der Bundesmini­
ster für Landesverteidigung 

betr,aut. 

3 
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Erläuterungen 

Der Nationalrat hat am 10. Juni 1975 eine 
Novelle zum Bundes-Verfassungs gesetz in der 
Fassung von 1929 beschlossen, in der neben der 
Normierung der umfassenden Landesverteidigung 
und der allgemeinen Wehrpflicht als Verfassungs­
grundsatz auch die Aufgaben des Bundesheeres 
im Art. 79 B-VG entsprechend der modernen 
Konzeption der Landesverteidigung neu 
umschrieben werden; Im Hinblick auf diesen 
neuen Wortlaut des Art. 79 B-VG in der Fassung 
des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. Nr. 368/ 
1975 erweist es sich als notwendig, die Bestim­
mungen des Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 18111955, 
über den Zweck des Bundesheeres (§ 2) an die 
erwähnten verfassungsgesetzlichen Änderungen 
anzupassen. Hiebei soll im Sinne einer zusam­
menfassenden und übersichtlichen Darstellung 
aller Aufgaben des Bundesheeres die verfassungs­
rechtlich gesondert im Bundesverfassungsgesetz 
BGBl. Nr. 173/1965 geregelte Entsendung öster­
reichischer Einheiten in das Ausland auf Ersuchen 
internationaler Organisationen ebenfalls in der 
entsprechenden Aufzählung des Wehrges'etzes 
angeführt werden. 

Abgesehen von diesen grundsätzlichen Anpas­
sungen an die zitierte Knderung des Bundes-Ver­
fassungsgesetzes kommt im Rahmen der vor­
gesehenen Wehrgesetz-Novelle eine über den 
militärischen Bereich hinausgehende Bedeutung 
vor allem jenen Bestimmungen zu, mit denen die 
gesetzliche Grundlage einer tiefgreifenden Neu­
ordnung des Stellungswesens geschaffen werden 
soll (§§ 17 bis 25). Es ist nämlich beabsichtigt, 
durch einen schrittweisen Ausbau neuer Ein­
richtungen für die Feststellung der geistigen und 
körperlichen Eignung zum Wehrdienst die ver­
schiedenen Fortschritte und Entwicklungen in 
den einschlägigen wissenschaftlichen und techni­
schen Bereichen auf geeignete Weise dem Zweck 
des Stellungswesens nutzbar zu machen. Hiezu 
bedarf es aber; insbesondere im Hinblick auf den 
Einsatz modemer medizinisch-technischer Geräte 
sowie entsprechender medizinischer und psycho­
logischer Untersuchungsmethoden, einer Knde-

rung der Organisation des Stellungswesens. So 
sollen die Stellungskommissionen nicht nur für 
bestimmte Zeiträume zusammentreten und in 
den einzelnen politischen Bezirken verhältnis­
mäßig kurzfristig ihre' Tätigkeit ausüben. Die 
Stellungskommissionen sollen vielmehr künftig 
angesichts ihrer qualifizierten fachlichen Gestal­
tung und erhöhten Leistungsfähigkeit ständige 
Einrichtungen bilden und jeweils für einen 
wesentlich größeren Bereich als das Gebiet eines 
politischen Bezirkes örtlich zuständig sein. Auf 
diese Weise wird mit einer beträchtlich redu­
zierten Zahl von Stellungskommissionen eine 
höhere Effektivität als bisher erzielt werden 
können. Auch die Zusammensetzung der Stel­
lungskommissionen soll im Sinne der ange­
führten Gesichtspunkte neu gestaltet werden. Da 
die umfassenden und gründlichen Untersuchungen 
eine längere Dauer des jeweiligen Stellungsvor­
ganges als bisher bedingen, ist ferner eine 
ergänzende Regelung hinsichtlich Unterkunft, 
Verpflegung und Fahrtkostenvergütung' für die 
Personen, die sich der Stellung unterziehen, 
sowie zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
während der Dauer der Stellung vorgesehen. 

Da im Wege des neuen Stellungssystems, das 
schrittweise zu verwirklichen sein wird, die 
Untersuchungen zur Feststellung der Tauglichkeit 
- wie schon erwähnt - umfassender und gründ­
licher als bisher durchgeführt werden können, 
wird hiedurch auch in erhöhtem Maße gewähr­
leistet sein, daß die Wehrpflichtigen ihrem 
Leistungsvermögen und - soweit dies organi­
satorisch möglich ist - ihren persönlichen 
Eignungen entsprechend zu den verschiedenen 
militärischen Verwendungen eingeteilt werden. 
Es wird künftig auch weitgehend vermieden 
werden können, daß Wehrpflichtige, deren 
gesundheitliche Beeinträchtigungen im bisherigen 
Stellungsverfahren nicht festgestellt werden 
konnten, zur Ableistung des Grundwehrdienstes 
einberufen werden, jedoch bereits kurz nach dem 
Antritt des Präsenzdienstes wegen Dienst­
untauglichkeit wieder entlassen werden müssen. 
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Ergeben sich nach dem Abschluß de.s Stellungs­
verfahrens Anhaltspunkte für eme Beein-. 
trächtigung der bei der Stellung festgestellten 
Tauglichkeit, so ist nach den neugefaßten 
Bestimmungen über das Stellungswesen eine 
überprüfung der Tauglichkeit im Wege einer 
neuerlichen Stellung vorgesehen. In diesem 
Zusammenhang ist auch zu erwähnen, daß nach 
einer ebenfalls neuen Bestimmung des Wehr-' 
gesetzes (§ 32 a) in jenen Fällen, in denen 
während des Präsenzdienstesdurch den zuständi­
gen Militärarzt eine Dienstunfähigkeit von 
längerer Dauer festgestellt wird, die unverzügliche 
Rückversetzung des Wehrpflichtigen in die 
Reserve unmittelbar kraft Gesetzes zu erfolgen 
hat, ohne daß es hiefür eines Verfahrens zur 
vorzeitigen Entlassung nach § 32 des Wehr­
gesetzes bedarf .. 

Das neu vorgesehene Stellungssystem bringt 
aber nicht nur für den militärischen Bereich be­
trächtliche Vorteile; es kommt ihm auch eine 
nicht unwesentliche allgemeine gesundheits­
politische Bedeutung zu. Angesichts des Umstan­
des, daß nahezu alle männlichen Staatsbürger im 
Wege der Stellung umfassenden und gründlichen 
Untersuchungen in medizinischer und psycholo­
gischer Hinsicht unterzogen werden, ist das Stel­
lungswesen geeignet, über seine militärische 
Zweckbestimmung hinaus als wirksames Instru­
ment der Vorsorgemedizin auf breiter Basis zu 
dienen. Die Stellung bildet solcherart eine um­
fassende Gesundheitskontrolle, die unter dem er­
wähnten Gesichtspunkt des Volksgesundheits­
wesens die Schul- und Lehrlingsuntersuchungen 
in zweckmäßiger Weise ergänzt. 

Im Rahmen der vorgesehenen Wehrgesetz­
Novelle sollen ferner die Bestimmungen über 
Truppenübungen (§ 28 Abs. 4) und Kaderübun­
gen (§ 28 Abs. 6 bis 10) auf Grund der bisherigen 
praktischen Erfahrung entsprechend den organi­
satorischen undausbildungsmäßigen Erfordernis­
sen neu gefaßt werden. Damit sol! auch ins­
besondere den schon seinerzeit von der Bundes­
heer-Reformkommission festgelegten Grund­
sätzen für den Aufbau eines Reserveheeres 
Rechnung getragen werden. 

Aus der derzeit geltenden Regelung, nach der 
Truppenübungen nur innerhalb bestimmter Zeit­
räume nach Beendigung des Grundwehrdienstes 
bzw. eines freiwillig verlängerten Grundwehr­
dienstes durchgeführt werden dürfen, haben sich 
inder Praxis vielfältige Nachteile und Schwierig­
keiten für den Aufbau und die Erhaltung der 
Verbände des Reserveheeres ergeben. Um die 
notwendige Einsatzbereitschaft dieser Verbände 
herstellen und aufrechterhalten zu können, be­
darf es daher einer entsprechenden Neuregelung. 
Hiebei ist auch eine Anhebung der Altersgrenze 
vorgesehen, bis zu der Wehrpflichtige zu Trup­
penübungen einberufen werden dürfen; die schon 
derzeit für Offiziere, Unteroffiziere und Chargen 

der Reserve geltende Altersgrenze soll keine 
Knderung erfahren. 

Da es sich in der Praxis gezeigt hat, daß die 
erforderliche Zahl an geeignetem Kaderpersonal 
zur Erfüllung der verschiedenen militärischen 
Führungs-, Ausbildungs- und Verwaltungsauf­
gaben im Rahmen des Reserveheeres trotz inten­
siver und vielfältiger Bemühungen auf freiwil­
liger Basis allein nicht gewonnen werden kann, 
ist es unerläßlich, die Regelung der Kaderausbil­
dung durch Verpflichtungsbestimmungen zu er­
gänzen. Hiebei soll die Verpflichtungsregelung 
nur subsidiär zur Anwendung kommen. Ein 
Wehrpflichtiger soll nur in dem unbedingt not­
wendigen Umfang sowie unter angemessener 
Rücksicht auf seine persönlichen Verhältnisse zur 
Kaderausbildung herangezogen werden können. 

Ebenfalls im Interesse einer Verbesserung der 
Kaderpersonallage ist eine Erweiterung der für 
den freiwillig verlängerten Grundwehrdienst gel­
tenden Höchstdauer von drei auf vier J ahre vor~ 
gesehen. 

Ber~its mit dem Bundesgesetz BGBl. Nr. 272/ 
1971 (" Wehrrechtsnovelle 1971 ") war W ehr­
pflichtigen, die einen freiwillig verlängerten 
Grundwehrdienst in der Dauer von drei Jahren 
leisten, ein Anspruch auf "Berufsweiterbildung" 
eingeräumt worden (§ 28 c). Mit dem Bundes­
gesetz BGB!. Nr. 89/1974 wurden in das 
Wehrgesetz unter anderem Bestimmungen auf­
genommen, nach denen auch zeitverpflichteten 
Soldaten ein Anspruch auf "Berufsweiterbildung" 
zukommt (§ 10 Abs .. 3); gleichzeitig wurde die 
für den freiwillig verlängerten Grundwehrdienst 
geltende Regelung erweitert. Dennoch blieben 
zwischen den vergleichbaren Regelungen für die 
beiden genannten Personenkreise gewisse Unter- . 
schiedlichkeiten bestehen, die nach einer Harmo­
nisierung verlangten. Im Rahmen der vorge­
sehenen Wehrgesetz-Novelle sollen daher die er­
forderlichen Angleichungenerfolgen. Aus Grün­
den der sachlichen Vertretbarkeit sowie unter 
ökonomischen Gesichtspunkten ist hiebei aller­
dings eine Beschränkung des Anspruchs auf be­
rufliche Bildung insofern vorgesehen, als eine 
solche Bildung nur jenen Soldaten zukommen 
soll, die noch nicht eine abgeschlossene Berufs­
ausbildung aufweisen. Hiebei wird auch der Aus­
druck "Berufsweiterbildung" durch den Ausdruck 
"berufliche Bildung" ersetzt. In diesem Zusam­
menhang soll der Anspruch auf die "berufliche 
Bildung" für die schon bisher anspruchsberech­
tigten Personenkreise noch praZlser gefaßt, 
zweckmäßiger geregelt und inhaltlich verbessert 
werden. Ferner wird dieser Anspruch nunmehr 
auch den "Offizieren auf Zeit" (§ 11 a) angesichts 
ihrer Vergleichbarkeit mit den zeitverpflichteten 
Soldaten eingeräumt. 

Durch eine Neufassung der Bestimmungen über 
die Dienstfreistellung (§ 39) sollen alle An-
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spruchsmodalitäten eine zusammenfassende und 
übersichtliche Regelung finden. Neu vorgesehen 
ist hiebei die Möglichkeit der Gewährung von 
Dienstfreistellungen als Anerkennung für beson­
dere Leistungen im Dienst. 

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält im 
übrigen noch verschi:edene Anderungen mil.itäri­
scher StFUkturreg.elungen, .dieder Verbesserung 
der Einsatzfähigkeit des Bundesheeres dienen, wie 
etwa hinsichtlich ,des. Beurlaubllenstandes ~n der 
R:eserve und ,der V,erwendungsdauer der "Offi­
ziere auf Zeit", sowie ,ei.nzelne fOl"male Anpassun­
gen an Aooerung,en ,der Rechtslage. 

Imeinz·elnen wil1d zu den Bestimmungen des 
Gesetzentwurfes folgendes bemerkt: 

Zu Z. 1 (§ 1 Abs. 5): 

Die derzeitige RechtsIa.ge -entspricht nicht ,den 
organisationsbedingten Gegebenheiten und den 
praktisch-en Erfol"dernissen. So wil1d der St·and 
an Offizieren nicht nur ,ausentsprechendausge­
bildeten Untieroffizier.en gebildet un,d ergänzt, 
sondern auch aus Wehrpflichtigen, die Chargen 
sind, soweit sie ·die ,edor,derlichen Voraussetzun­
gen zum Offizier haben. Die jeweiligen Voraus­
setzungen für die Ernennung zum Offizier, aber 
auch für die Ernennung zum Unteroffizier oder 
zur Charge ergeben sich, soweit die Betroffenen 
öffentlich-r,echtLich bedienstet sind, aus den ein­
schlägigen Bestimmungen Ides Dienstrechtes, hin­
sichtlich der ühri;gen Personen laus den yerschie­
denen Bestimmungen ,des Wehrgesetzes hzw.des 
Heeresgebührengesetzes 'U.llJd aus Iden zur Durch­
fühl"ung dieser Gesetze erlassenen näheren Vor­
schriften. In Anbetracht .dieser Sach- und Rechts­
lageerÜJbrigt sich !die Bestimmung des § 1 Albs. 5; 
sie soll daher ,entfallen. 

Zu Z. 2 (§ 2 Abs. 1): 

Durch ,das Bundesverfassungsgesetz vorn 
10. Juni 1975, BGBl. Nr. 368, mit dem ,das Bun­
des-Verfassungsgesetz in 'der Fassung von 1929 
durch die Einfügung von Bestimmungen über 
umtas·sende Landesverteidigung geändert wird, 
sind - wie bereits einIeitend hemerkt wurde -
u. a. die Aufgaben des Bundesheeres neu um­
schrieben worden. Aus ·diesem Grunde bedarfes 
auch einer entsprechenden AJbänrderull;g des § 2 
Abs. 1 ,des Wehrgesetzes, in ,dem .gleichfalls die 
Aufgaben des ßundesheeres gemäß dem Bundes­
Vedassungsgesetz umschrieben sind. Bei ,dieser 
'Geleg,enheit soll § 2 Albs. 1 im Interesse ·einer 
'besseren ühersichtIichkeit noch durch ,die An­
führung jener Aiufgalbe ,des Bundesheeres ergänzt 
werden, die im Bundesverfassungsgesetz vom 
30. Juni 1965, BGBL N r. 173, über die Entsen­
dung österreichischer Binheit,enzur Hilfeleistung 
'indas Ausland auf Ersuchen intiernationaJer Or­
ganisationen eine Rege1un,g gefunden hat. 

Zu Art. I Z.3 (§ 5 Abs. 1):' 

Zwischen Iden Fragen ,der Lan.desverteidigung 
und der A,ußenpolitik besteht eine enge sachliche 
V:erflechtung. Angesichts -dieser engen Verflech­
tun,g soll der Bundesminister für Auswärtige An­
geIeg,enheiten ,dem Landesverteidigungsrat als 
ständiges Mitglied angehören. Die Bestimmung 
über ·die Zusammensetzung des Landesverte1di­
gungsrates hedarf ,daher ·einer entsprechenden Aib­
änderung. ühertlies soll in eindeutiger Weise 
normiert werden, daß an Stelle eines verhinderten 
MitgLiedes ,das jeweiJ~ge Ersatzmitgli-ed nicht wie 
derzeit nur an ,den im § 5 Ahs. 1 hesondersum­
schriebenen Sitzungen, sondern an jeglicher Sit­
zung des Landesverteidigungsl1ates mit Sitz und 
Stimme teilzunehmen hat. 

Die weiteren geringfügigen Anderrungen die­
nen der K.lal"steUung bzw. der Vermeidung von 
Unklarheiten. 

Zu Art. I Z. 4 (§ 5 Abs. 3 und 4): 

Da außerol1dentliche Obung-en nur bei außer­
gewöhnlichen Verhältnissen verfügt weroen dür­
f.en, soll hinsichtlich: der Anhörung des Landes­
verteidigungsrates in gleicher Weise wie bei der 
Mobilmachung bzw. :hei der vorläufigen Aufschie­
bungderRückversetzung von Wehrpflichtig,en 
in :die Reserve auf den Umstand der "Gef.ahr im 
Verzug" ·Bedacht ,genommen werden. Aus diesem 
Grunde soll der derzeitige letzte Satz des § 5 
Ahs. 3 in Iden vorletzten Satz .dieses Ahslatzes ein­
bezogen wel1den .. Diese A-nderung. bewirkt auch 
im § 5 Abs. 1 die entsprechende notwendige 
Eligänzung hinsichtlich des Eintrittes eines . Er­
satzmitgliedes an Stelle des verhinderten Mit­
gliedes, ohne daß es einer. verbalen Anderung des 
genannten Aibsatzes bedarJ. 

Durch die Neufassung ,des § 5 Abs. 4 soll auf 
die Normierung der umfassenden Landesvertei­
digung . durch . das Bundesverfassungsgesetz vom 
10. Juni 1975, BGBL Nr. 368, mit dem das Bun­
·des-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 
durch die Einfügung von Bestimmungen über 
die umf.assende Landesverteidigung geändert wird, 
Bedacht genommen wel"den. 

Zu Art. I Z. 5 (§ 6 Abs. 3): 

Nach der geltenden Fassung des § 6 Abs. 3 
kommt das Beschwerderecht den Pel"sonen, die 
sich freiwillig einer Stellung unterziehen, den 
Stellungspflichtigen, den SoLdaten und den Wehr­
pflichtigen der Reserve zu, ,die .den Grundwehr­
dienst abgeleistet haben. Um ,das Beschwer,derecht 
auch jenen Wehrpflichtigen der Reserve zu g,e­
währleisten, ,di,e bereits vor dem Inkr.afttreten 
des Bundesgesetzes BGBL Nr. 272/1971 ("Wehr­
rechtsnoveIle 1971 ") den ol"dentlichen Präsenz­
dienst .abgeleistet h:lJben und auch weiterhin zu 
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Präsenzclienstleistungenherangezogen werden 
können, soll § 6 Abs. 3 eine entsprechende Erwei­
terung erfahren. 

Zu Art. I Z. 6 (§ 9): 

DU:rch die vorgesehene Neufassung soll keine 
inhaltliche Ander.ung, sondern l.ediglich eine An­
pasSung an die geltenden Organisa~ion~begriffe er-
folgen. . 

Unter Einheiten sind Kompanien, Batterien, 
Staffeln und militärische Einrichtungen vergleich­
barer Größenoridnung zu verstehen. Sie bestehen 
aus TeileLnheiten. 

Unter Bataillonen sill1d unter einem vorgesetz­
ten Kommando zusammengefaßte Einheiten zu 
verstehen, Idbe einem höheren Kommando unter­
stehen. Den Bataillonen sind Abteilungen und 
Geschwa,der gleichzuhalten. 

Zu Art. I Z. 7 und 8 (§ 10 Abs. 3 bis 5): 

Wie schon in ,den einleitenden Ausführungen 
dargelegt wurde, knüpft ,die Regelung der 
"ß,erufsweiterbildung" für zeitverpflichtete Sol­
daten im § 10 an die ,im § 28 c enthaltene 
vergleichbare Regelung für Wehrpflichtige, die 
einen freiwillig verlängerten Grundwehrdienst 
leisten, an. Der Umstand, daß die Bestimmungen 
über die "Berufsweiterbildung" dem § 10 als 
neuer Abs. 3 mit dem Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 89/1974 eingefügt wurden, während § 28 c 
bereits durch ,das Bundesgesetz BGBl. Nr. 272/ 
1971 ("WehrrechtsnoveHe 1971") normiert wor­
den war, hatte gewisse inhaltliche Unterschied­
lichkeiten und gesetzestechnische Mängd zur 
Folge, die eine Bereinigung erfordern. 

So soll zunächst in Igesetzestechnischer Hinsicht 
die grundlegende Regelung, die für beide er­
wähnten Personenkreise gelten soll, in ihrem 
ausdrücklichen Wortlaut nicht erst im § 28 c, 
sondern entsprechend dem Aufbau und der 
Paragraphenfolge des Wehrgesetzes im § 10 
getroffen werden; soweit diese Regelung auch im 
Geltungsbereich des § 28 c Anwendung finden 
soll, ist eine entsprechende Verweisung in diesem 
Paragraphen .auf die maßgeblichen Bestimmungen 
des § 10 vorgesehen. Umfang und Iinhalt der 
gegenständlichen 'Regelung lassen eine Gliederung 
in drei Absätze zweckmäßig erscheinen. 

Inhaltlich soll - wie ebenfalls bereits ein­
leitend erwähnt wurde - aus Gründen der 
sachlichen Vertretbarkeit sowie unter ökono­
mischen Gesichtspunkten der Anspruch auf 
berufliche Bildung insofern beschränkt werden, 
als eine solche Bildung nur jenen zeitverpflich­
teten Soldaten zukommen soll, die noch nJicht 
eine abgeschlossene Berufsausbildung aufweisen. 
Hiebei wird auch der Ausdruck "Berufsweiter­
bildung" durch den Ausdruck "berufliche Bil-

dung" .ersetzt. Ferner ist in der Neufassung des 
§ 10 Abs. 3 nunmehr darauf Bedacht genommen, 
daß zeitverpflichtete Soldaten unmittelbar vor 
dem Beglinn des Dienstverhältnisses als zeitver­
pflichteter Soldat einen freiwillig verlängerten 
Grundwehrdienst geleistet haben. Sofern die 
Dauer beLder Dienstleistungen jeweils weniger 
als drei Jahre beträgt, erwächst nach der bisheri­
gen Rechtslage dem zeitverpflichteten Soldaten 
kein Anspruch auf berufliche Bildung. Dies führt 
in jenen Fällen zu Härtesituationen, in denen die 
Gesamtdauer der Dienstleistung - wie etwa 
bei einer jeweils zweijähnigen Dienstleistung im 
freiwiUig verlängerten Gr.undwehrdienst und als 
zeitverpflichteter Soldat - den nach § 10 bzw. 
nach § 28 c für den Anspruch maßgeblichen 
Zeitraum von drei Jahren übersteigt. Liegt eine 
ununterbrochene Gesamtdienstzeit von minde­
stens drei Jahren vor, so soll Ider Umstand, 
daß ein Teil des Zeitraumes von drei Jahren 
im freiwillig verlängerten Grundwehrdienst 
zurückgelegt wU1"de, nicht den Anspruch auf 
berufliche Bildung ausschließen. Um aber eine 
doppelte Berücksichtigung derselben Dienstzeit 
zu verhindern, sollen Zeiten, die für die Bemes­
sung einer bereits in Anspruch genommenen 
beruflich,en BiLdung - sei es nach § 28 c oder 
nach § 10 auf Grund einer früheren Dienst-' 
leistung als zeitverpflichteter Soldat - heran­
gezogen worden sind, im Falle der Geltend­
machung eines weiteren Anspruches bei der 
diesbezüglichen Bemessung der beruflichen Bil­
dung außer Betracht bleiben. Durch die dem 
§ 10 Abs. 3 neu eingefügte Bestimmung über 
die Einholung eines Berufsberatungsgutachtens 
des zuständigep. Arbeitsamtes soll dem zeitver­
pflichteten Soldaten eine wertvolle Entscheidungs­
hilfe für seine künftige Berufslaufbahn geboten 
werden. Auf Grund dieser Entscheidungshilfe 
können insbesondere berufliche Fehlschläge, die 
sich aus unrich~igen Einschätzungen persönlicher 
Eignungen und Neigungen sowie aus mangel­
h:bften Kenntnissen über bestimmte Ausbildun­
gen und Berufe er,geben, vermieden werden. 
Im Sinne einer möglichst umf·assenden Regelung 
der beruflich,en Bildung erweist es sich als not­
wendig, auch eine Bes~immung über ·deren Be­
ginn vorzusehen, wobei die Interessen der 
anspruchsberechtigten zeitverpflichteten Soldaten 
eine angemessene Berücksichtigung ·finden sollen. 

Im neuen §lO Abs. 4 sind die bisher in 
den drei Absätzen des § 28 c angeführten Be­
stimmungen über Art und Kosten· der beruf­
lichen Bildung entsprechend der geänderten 
Systematik neu zusammengefaßt. Der neue § 10 
Abs. 5 entspricht dem vorletzten und letzten 
Satz des bisherigen § 10 Abs. 3. Als die für 
die Gewährung der ber,uflichen Bildung zustän­
dige militärische Dienststelle wurde den or.gani­
satorischen Gegebenheiten entsprechend ,das 
zuständige Militärkommando bestimmt. 
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Zu Art. I Z. 9 (§ 11 a): 

Die im § 11a enthaltenen Bestimmungen 
über den sügenannten' "Offizier auf Zeit" be­
dürfen in mehrfacher Hinsicht einer Neufassung. 

Auf Grund einer Änderung ,der für Berufs­
üffiziere geltenden dienstrechtlichen Bestimmun­
gen durch das Bundesgesetz BGBl. 167/1972 
ist ,der niedrigste Offiziersdienstgra,d -,- süwühl 
für Berufsüffiziere a'ls auch für Reserv,eüffiziere -
nicht mehr "Leutnant", sündern "Fähnrich".' Da 
dieser Dienstgrad in ,der bisherigen Aufzählung 
vün Reserveoffiziersdienstgraden im § 11 a Abs. 1, 
mit der aUe Offiziersränge bis zum Hauptmanns­
rang erfaßt werden süllten, nicht angeführt ist, 
entspricht ,diese Aufzählung nach der geltenden 
Rechtslage nicht mehr der rechtspülitischen Ziel­
setzung des § l1a Abs. 1. Um, diesen Mangel 
zu beseitigen, ist eine entsprechende Neufassung 
vürgesehen. Weiters süll im Hinblick auf den 
besünderel1 Bedarf an Militärärzten und MiIitär­
pilüten für diese und für Offiziere des militär­
medizinischen Dienstes die Höchstdauer ihrer 
Verwendung nach § 11 a vün zehn auf 
15 Jahre erweitert werden; die Altersgrenze 
für die Verwendung als Offizier des militärmedi­
zinischen Dienstes süll auf die Vüllendungdes 
50. Lehensjahres angehüben wel1den., 

Ungeachtet des Umstandes, daß "Offiziere auf 
Zeit" dienstrechtlich Vertrags bedienstete und 
zeitverpflichtete Soldaten Beamte sind, bestehen 
düch hinsichtlich beider Bedienstetengruppen in 
der beschränkten Dauer des Dienstverhältnisses 
süwie in verschiedenen Punkten seiner Ausge­
staltung weitgehende übereinstlimmungen. Es er­
.scheint daher nicht vertretbar, den zeitver­
pflichteten Süldaten eiinen Anspruch auf beruf­
liche Bildung einzuräumen (vgl. Art. I Z. 8), 
den "Offizieren auf Zeit" aber einen vergleich­
baren Anspruch vürzuenthalten. Im neuen § 11 a 
Abs. 4 wurde daher eine entsprechende Regelung 
vürgesehen, die sich an ,die neugefaßten Abs. 3 
und 4 ,des § 10 anlehnt; § 10 Abs. 5 soll für 
"Offiziere auf Zeit" sinngemäß gelten. 

Ebenfalls im Sinne der gebütenen Gleichstel­
lung süll für "Offiziere auf Zeit" die sinngemäße 
Anwendung Ider Abs. 8 und 9 des § 45 b des 
Gehaltsüberleitungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1947, 
in der geltenden Fassung, nach denen zeitver­
pflichtete Süldaten bei der Besetzung vün Dienst­
püsten in der Bundesverwaltung vo.rzugsweise z.u 
berücksichtigen sind, nürmiert werden, 

Im R'ahmen dieser Neufassung des § 11 a soll 
ferner die bisher als Art. III der Wehrgesetz­
Nüvelle 1969, BGBl. Nr. 96, gesündert geltende 

'Besüldungsbestimmung als neuer Abs. 3 in die 
Systematik des § 11 a eingeül1dnet und damit 
dieser Paragraph zu einer zusammenfassenden 
Regelung für "Offiziere auf Zeit" ausgestaltet 
werden. 

Zu Art. I Z. 10 (§ 14 Abs. 2): 

Die Würte "ledigen Standes" in der geltenden 
Fassung des § 14 Abs. 2 erweisen sich als über­
flüssig, weil nach ,den einschlägigen Rechtsvür­
schriften eine Verehelichung vün Männern vür 
Vüllendung des 18. Lebensjahres nicht zulässig 
ist. 

Bei' dieser Gelegenheit süll durch einen Ver­
weis auf Abs. 1, klargestellt werden, daß hin­
sichtlich jener Persünen, die das 17. Lebens­
jahr vüllendet hachen und auf Grund freiwilliger 
Meldung den Präsen2'Jdienst vürzeitig ableisten 
wüllen, im übrigen die im Abs. 1 genannten 
Aufnahmebedingungen gelten. 

Zu Art. I Z. 11 (§ 15 Abs. 1): 
Nach der derzeitigen Rechtslage können Offi­

zier,e, Unteroffiziere und technische Spezi'alkräfte 
in den FäHen des § 2 und des § 28 a Abs. 4 
bis zur Vüllendung des 65. Lebensjahres zu 
Dienstleistlungen herangezügen werden. Diese 
Heran2'Jiehungsmöglichkeit erweist sich in zwei­
facher Hinsicht als zu ,eng. So. lassen es einerseits 
militärische Bedürfnisse als erfürderlich erschei­
nen, in den persüneHen Anwendungsbereich der 
erwähnten Bestimmung neben technischen Spe­
zialkräften auch Spezialkräfte auf ,den Gehieten 
der Medizin, der Krankenpflege und der Fremd­
sprachenkunde einzubeziehen. Andererseits er­
weist es sich zur Erhaltung der Einsatzfähigkeit 
des Bundesheeres aber auch als nütwendig, Offi­
ziere, Unterüffiziere und die angeführten Spezial­
kräfte bis zur vürgenannten Altersgrenze nicht 
nur zu einem Präsenzdienst inden Fällen des § 2 
und des § 28 a Abs. 4, sündern auch zu Kader­
übungen nach § 28 Abs. 8, 9 und 10 heran­
ziehen zu können. 

Die Neufassung ,des § 15 Abs. 1 süH diesen 
militärischen Erfürdernissen gerecht werden. 

Zu Art. I Z. 12 (§ 16): 

Abgesehen vün einer redaktiünellen Bel1ich­
tigung - statt "Beurlaubtenstandes der Re­
serve" süll es richtig "Beurlaubtenstandes in der 
Reserve" lauten - süll im § 16 Abs. 1 die im 
Abs. 4 neu vürgesehene MeLdepflicht in der 
Aufzählung der aus der Wehrpflicht resultieren­
den Einzelpflichteh entsprechend Berücksichcigung 
finden. 

§ 16 Abs. 2 entspricht ,der geltenden Fa,s­
sung. 

§ 16 Abs. 3 enthält eine Anpassung an die 
Bestimmungen des Bundesgesetzes über das poli­
zeiliche Meldewesen (Meldegesetz 1972), BGBl. 
Nr. 30/1973. 

Verlegt ein Wehrpflichüger für einen längeren 
Zeitraum seinen Aufenthalt ,in das Ausland, so. 
trifft ihn nach der derzeitigen Rechtslage keine 
besündere Meldepflicht. Organisatürische Gründe, 
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vor allem im Hinblick auf ·die Erfordernisse des 
Ergänzungswesens, lassen es jedoch geboten er­
scheinen, solche Verlegungen des Aufenthaltes 
in das Ausland wie auch Rückverlegungendes 
Aufenthaltes in das Inland ebenfalls in die 
besondere Meldepflicht für Wehrpflichtige einzu~ 
beziehen. Diesem Erfordernis soll in einem neuen 
Abs.4 des § 16 entsprociIen werden. 

Die. im neuen Abs. 5 des § 16 vorgesehene 
Möglichkeit, WehrpfLichtigen aus militärischen 
Rücksichten das Verlassen des Bundesgebietes im 
Verordnungswege zu beschränken, ist schon der­
zeit geltendes Recht. Der derzeitige Wortlaut 
dieser Bestimmung könnte es jedoch in Verbin­
dung mit ihrer systematischen Binordnung als 
letzter Satz ·des § 16 Abs. 4 zweifelhaft erscheinen 
lassen; ob sie auch für Wehrpflichtige des Beur­
laubtensta!ndes in der Reserve Geltung hat. Um 
klarzustellen, daß vom Geltungsbereich einer 
nach der angeführten Bestimmung erlassenen 
Verordnung auch Wehrpflichtige des Beurlaub­
tenstandes erfaßt werden können, soll diese 
Regelung als Abs. 5, ,der der Regelung über den 
Beurlaubtenstand vorangestellt wird, eingeordnet 
werden. 

Zur Gewährleistung einer möglichst rasChen 
Einsatzfähigkeit des Bundesheeres soll die Dauer 
des Beurlaubtenstandes in der Reserve vori drei 
auf sechs Monate ausgedehnt werden (vgl. hiezu 
auch die Bemerkungen zu Art. I Z. 29). Im übri­
gen soll die als Abs. 6 neu eingeordnete Rege­
lung keine Änderung gegenüber der derzeitigen 
Rechtslage erfahren. 

Zu Art. I Z. 13 und 14 (§§ 17 und 18): 

Nach der derzeitigen Rechtslage obliegt jedem 
Militärkommando die Durchführung der Stellung 
jener Wehrpflichtigen, die im örtlichen Wirkungs­
bereich dieses Militärkommandos ihren or.dent­
lichen Wohnsitz haben. Zur Durchführung der 
Stellurig bedient sich das Militärkommando meh­
rerer Stellungskommissionen, .die an verschie­
denen Orten im Wirkungsbereich des Militär­
kommandos tätig werden. 

Nach Abschluß der Neugestaltung des Stel­
lungssystems sollen nur bestimmte Militärkom­
manden mit ,der Stellung betraut sein. Die mit 
der Stellung betrauten Militärkommanden be­
dienen' sich jeweils lediglich einer SteUung.s­
Kommission. Diese organisatorische Neuregelung 
ermöglicht es, die Stellung in eigens hiefür vor­
gesehenen und medizinisch sowie technisch ent­
sprechend ausgestatteten Räumlichkeiten durchzu­
führen. Da nach Abschluß der Neugestaltung 
des Stellungssystems nur mehr bestimmte Mili­
tärkommanden mit ,der Stellung betraut sein 
werden, deckt sich künftighin der Stellungs­
bereicheines MiLitärkommandos nicht in jedem 
Fall mit dem Ergänzungsbereich, der mit dem 
Gebiet des jeweiligen Bundeslandes überein-

stimmt. Aus ,diesem Grunde ist hinsichtlich der 
GLiederung in Ergänzungsbereiche 'nur auf die 
Erfassung und Einberufung, jedoch nicht mehr 
auf die Stellung Bedacht zu nehmen. Überdies 
erübrigt sich die Untergliederung eiries Ergän­
zungsbereiches in Stellungsbezirke und in Stel­
lungsorte; § 17 Abs. 2 soll ,daher entJfallen. 

Jedes Militärkommando soll auch künftig lin 
dem Ergänzungsbereich, in dem es errichtet ist, 
die Erfassung und Einberufung der Wehrpflich­
tigen· wahrzunehmen haben. Die Stellung hin­
gegen soll letztlich, wie bereits erwähnt, nur von 
bestJimmten Militärkommanden durchzuführen 
sein. Um mit der nötigen Ela!stizität und Rasch­
heit den militärischen Organisationserfordernis­
sen entsprech,en zu können, sollen die hiefür in 
Betracht kommenden MiLitärkommanden im Ver­
ordnungswege vom Bundesminister für Landes­
verteidigung lfiach gesetzlich vorgezeichneten Kri­
terien bestimmt werden. 

Im Hinblick auf das seinerzeitige Forderungsc 
programm der Bundesländer soll künftighin vor 
Bestellung eines Militärkommandanten der jewei­
ligen Landesregierung Gelegenheit zu einer Äuße­
Dung gegeben werden. 

Zu Art. I Z. 15 (§ 19): 

Derzeit werden im gesamten Bundesgebiet die 
Stellungen von 18 Stellungskommissionen durch­
geführt, die in insgesamt 85 verschiedenen Orten 
tätig sind. Abgesehen vom Personalaufwand 
bringt dieses Stellungssystem verschiedene andere 
Nachteile, vor allem hinsichtlich der F,eststellung 
der Eignung der Wehrpflichtigen, mit sich. So 
kann sich beispielsweise der begutachtende Arzt 
lediglich einer einfachen medizinisch-en Unter­
suchungsmethode bedienen, weil die RäumlJich­
keiten, in denen ·die Stellung durchzuführen ist, 
nicht eigens für diese Zwecke eingerichtet sind 
und daher auch keine mediZJinische Geräteaus­
stattung besitzen. Außerdem bringen es die orga­
nisatorischen Erfol'dernisse mit sich, daß der 
begutachtende Arzt bei der Erstellung des Gut­
achtens nicht nur durch ·den Mangel an ver­
schiedenen Einrichtungen und Geräten beein­
trächtigt ist, sondern daß ihm für die not­
wendigen Untersuchungen und Auswertungen der 
Untersuchungsergebnisse nur eine äußerst kurze 
Zeit zur Verfügung steht. Überdies bewirkt der 
sich gleichfalls aus dem bisherigen Orga!nisations­
system egebende häufige Wechsel desbegut­
achtenden Arztes eine Uneinheitlichkeit in der 
medizinischen Beurteilung. Eine Untersuchung 
der Wehrpflichtigen in psychologischer Hinsicht 
ist bisher im Rahmen der Stellung überhaupt 
nicht vorgesehen. Schließlich können nach dem 
derzeitigen Stellungssystem nur während be­
stimmter Zeiträume' Stellungen durchgeführt 
werden, 'wodurch vor allem notwendig gewor-
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dene Nachstellungen eine oft nimt unerheblime 
Verzögerung erfahren. 

Durm das neue, Stellungssystem sollen die 
aufgezeigten Mängel beseitigt und in mehrhcher 
Hinsimt wesentlime Verbesserungen erzielt wer­
den. Zu diesem Zwecke solLen für die Stellung 
schrittweise geeignete Gebäude, nämlich die Stel­
lungszentralen, vorgesehen werden. In hygienisch 
und temnisch entsprechend ausgestatteten Unter­
sumungsräumen sollen .durch Ärzte und Psy­
mologen unter Einsatz moderner medizinism­
technisCher Geräte umfassende und gründlime 
medi2linisme Untersuchungen zur Feststellung des 
körperlimen Leistungsvermögens und des Ge­
sundheits:rustandes sowie eine psychologisme 
Untersumung zur Feststellung der geistigen Eig­
nung der Wehrpflimtigen vorgenommen werden. 
Die gründlichen mediZiinischen und psymolo­
gischen Untersumungen dienen aber - wie 
bereits in den einleitenden Ausführungen dar­
gelegt - nicht nur der Feststellung der geistigen 
und körperlichen Eignung zur Ableistung des 
Wehrdienstes, sondern gleimzeitig einer umfas­
senden Gesundheitskontrolle, die die Schul- und 
Lehrlingsuntersumungen ergänzt. 

Die gesmilderten Stellungszentralen sollen 
- wie bereits ,erwähnt - smcittweise bei den 
für die Durchführung von Stellungen vorgese­
henen Militärkommanden errichtet werden. Da 
somit - wie schon zu Art. I Z. 13 und 14 
erwähnt - die Stellung letztlich nicht mehr in 
den versmiedenen Orten eines Stellungsberei­
ches, sondern lediglich in den Stellungszentralen 
durchgeführt werden soll, genügt für ,die Durm­
führung der Stellung e~ne Stellungskommission 
bei dem Militärkommando, dem die Stellung 
obliegt. Um jederzeit Stellungen ,durchführen zu 
können, soll diese Stellungskommission ganzjährig 
tätig sein. 

Zu Art. I Z. 16 (§ 20): 

Während 'sich derzeit die Stellungskommission 
aus einem St~bsoffizier oder Hauptmann des zu­
ständigen MilitäIikommandos als Vorsi,tzenden, 
einem ,remtskun:digen Beamten der örtlimzu­
ständigen Bezirksverwaltungsbehörde und einem 
Vertreter ,der örüichen militärischen Kommando­
stelle als Beisitzer zusammensetzt, soUen künfti.g 

'den Stellungskommissionen ein Stabsoffizier .als 
Vorsitzender und als weitere Mitglieder ein 
Stabsoffizier oder Hauptmann, ein rechtskundiger 
Beamter, ein Arzt sowie ein Psychologe ,ange­
hören. Diese Änderung der Zusammensetzung 
liegt im neu vor~esehenen Stellungssystem be­
gründet. Die wesentlich erweiterte medizinische 
Untersuchung sowie die Einführung einer psycho­
logismen Untersuchung lassen es zielführender­
scheinen, in die Stellungskommissionen einen 
Arzt und einen Psychologen aufzunehmen. Da­
gegen solIder Stel1ungskommission nicht mehr 

,ein Vertreter der örtlich zuständigen Bezirksver­
waltungsbehöIlde angehören, weil künf,tig die 
Stellungen nimt mehr während bestimmter be­
grenzter Zeiträume ~nden einzelnen politischen 
Bezirken rdurchgeführt wel1den, sondern die neuen 
Stel1ungskommissionen letztlich an einem stärudi­
gen Sitz mit einem 'örtIimen Wirkungshereim, 
der auch über ,das Gebiet eines Bundeslandes 
hinausgehen kann, g,anzjährig tätig sein, sollen. 

Zu Art. J Z. 17 (§ 21 Abs. 1 und 2): 

§ 21 Abs. 1 soll dahingehend ergänzt werden, 
daß die Stellungskommissionen neben rder Be­
sorgung ihrer sonsti.gen Aufgahen .auch Erhebun­
gen über die Ausbildung und besondere Fach­
k.enntnisse der SteHungspflimtigen und ,der Per­
sonen, die sich fr,eiwilli,g der Stellung unterziehen, 
anzustellen haben. Auf Grund dieser Erhebungen 
soll weitgeheJ1/d eine ,eignungsgeremte Verwen­
dungder Wehrpflimtigen im Bundesheer er­
möglicht werden. 

Im § 21 Abs. 25011 auf ,die im neuen Stellungs­
system enthaltenen psychologischen Untersuchun­
gen Bedamt genommen und eine Regelung über 
die WillensbrLdung rder Stellungskommission vor­
gesehen werden. 

Zu Art. I Z. 18 und 19 (§ 21 Abs. 3 und 4): 

Da ,die Stellungskommissionen ganzjährig tätig 
sein sollen, um Wehrpflimtige jederzeit einer 
Stellung ,unterziehen zu können, ist es notwendig" 
die vorgesehenen Textäntclerungen vorzunehmen. 

Zu Art. I Z. 20 (§ 22): 

Nach der neuen Org,anisation des Stellungs­
wesens sollen, wie smon meh1"fach erwähnt, die 
Untersuchungen in Einrichtungen ,rdes Bundes­
heeres von dem hiezu ständig eingeteilten Per­
sonal durchgeführt wenden. Die der·zeit gelten­
den Regelungen über die Beistellung von Amts­
ärzten sowie über die Beist,ellung von Räumlich­
keiten für die Durchführung der Stellung samt 
den notwendigen Einrichtungsgegenständen und 
der erforderlichen Beheizung können daher ,ent­
fallen. 

Bereits nach der derzeitigen Rechtslage haben 
die Bezirksverwaltungsbehörden und Gemeinden 
bei Ider Kundmachung Ider allgemeinen Aufforde­
rung sowie bei der Zustellung der besonderen 
AuffoIiderung zur Stellung, bei der allgemeinen 
Bekanntmachung der Einberufung und bei ;der 
Zustellung 'von EinJberufun~befehlen in den 
Fällen .des § 2 einschließlich derhiefür notwendi­
!;len V01"bereitungsmaßnahmcn mitzuwirken. Um 
aber in umf,assender Weise eine mögIichst rasche 
Mobilmachung zu gew;ihrleisten, soll die Mit­
wirkung bei der ,allgemeinen Bek.anntmachung der 
Einberufung in den Fällen des § 2 einschließlich 
der hiefür notwendigen Vorbereitungsmaßnah-
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men auch auf d,ie Bundes:polizeibehOrden :msgc-: Es erweist sich sowoMfür ,den VlTehrpflichtigen 
dehnt wer,den. : als auch für' den mrlitäirischen DiensIlbetrieb als 

i nachteilig" daß es nach der deneitigen Rechtslage 
Zu Art. I Z. 21 (§ 23): : nrcht möglich ist, einen Wehrpflichtigen' infolge 

: einer nach der SteHungeingetretenen' Knderung 
Das neu vorgesehene Stellungssystem läßt es i des Gesundheitszustandes unve'rziiglich einer 

riotwendig erscheinen, die Stellungspflicht im § 23 : neuerlichen SteHung zu untlerz,iehen. Ergibt sich 
Abs. 1 neu zu umsehr,eiben. Hiebet soll durch i auf Grun:d Ider ärztlichen Einstellungsunter­
eine ergänzende Bestimmung in geeigneter Weise: suchung die Dienstunfähigkeit ern eS Wehrpfli:ch~ 
auf jene Personen Bedacht genommen werden, die • tigen, so wird dieser vorzeitig aus dem Präsenz­
eine d'auernde schwere körperliche oder ,geistige 'dienst entlassen, wobei der seinerzeitige Beschluß 
Behinderung aufweisen. i der Stellungskommi;ssion hinsichtlich der Eignung, 

. . . . i zum Wehrdienst unverlfndert bt.cibt. Uni zu ver-
Um eme re~bungsl{)se Durchführung sowre ,em: 'd' d' ß' WT h fl"eh' b " d ' ch 'h . " ! mel 'en,a ' Wie rp I trge" el ,enen na rrer 

exaktes Ergebmsder Stel1ungsuntersuchungen zu' S 11 . "b' h cl d cl Id UIi 
gewährleisten, 'soll der Wehrpflich-trge da,zu ver- i te u

1
. nchgke~ne:or~ erge en n~' aer

d
. auern. ,eb' ,-

, ..,' " , ,'taug 'I' " elt ,emtntt, zum rrasenZ tenst em eru-
halten werden, memem Anamneseheft, das Ihm, lf' 'd f -1'. Ab',' cl g' de's e"n"~ . . ' , 'en wer, en" erner um,,'I!He, an,erun,,, s I "'.-
z,l,rka ZWet MonalJe vor ,der vorgesehenen Stel- i .. ,B' ht' d" S"ell -gSikomml'ssl'o'n I'n .. ',' , . ' , zeitigen "es:c, U!lses", er " u", , , "" , 
lungubermlttdt wlrd, versdnedene Fragen ZU,",' ,1"ch' t t V" f h z ermo"gl'lch'en , , '", ,,' .' : elnem g el 'gear ,een ... r a;" ,r,en u ','" "'"~, 

he antworten und Idreses Heft bl,nnen zwei", d' . § 23 Ab 8 't'h It Re'gelun '"or " . . .. . 'ISt' le Lm, s. "en"a,·ene,· 'g v'-w'0chen der .. Stellungskomm'lSSlOn' zu ubern:ltteln .• esehen. ' 
pie Durchfuhrung ,der Stel1ung soll zwei Ta,ge' g 
daU'ern, wobei der Wehrpflichtige die ihm zuge~ Die Bestimmung des § 23 Abs. 9 entspricht dem 
wiesene Unterrounft in Anspruch zu nehmen hat. ,derzeit geltenden § 2} Abs. 6. 

Die im. § 23 Abs. 2 enthalrene Regelung ist. Zu Art. I Z. 22 ~§. 24): 
vorgesehen, weil,die Blutuntersuchung eine exak- " , . ,'. 'd" f ~'ß S 11 ," fl' eh' 
tere Beurteilung der körperli,chien Eignung zuläßt.: ; Im.~[~bl~ck ,amu" ua ' ,rn ,,ungsp ,I ngen" 
D . h h' b . " . E"'ff' dLe standl.g Im Ausland leben, die Stellung zur 
. a ;.s s~:.le r~ u~ eme~ .~w~'f.ljgs~erse~ m~n ; amtsärzdimen Unte'rS~chung im Ausland nicht 
IdTI I't 'le dOdr~erVl ~ b',ntekgr.lttadt. es Menß,schena~-t • möglich ist, erweist' sich eine' Neufassung ,des § 2'4 
, , e, un,' te' "ereln ar ,ei , leser ' a, na me rol '. ." 

als notwlendig. S'o sorten stch diese Ste1lungspflrch-der geltenden Verfassungsrechtsordrnmg haglich 
ist, soll die gegenständliche Bestimmung als Ver­
fassungsbestimmung, vorgesehen werden. 

tigen zwar so wie bi'Shet bei der österreiehis:chen 
Vertretung~behör,de zU' melden, aber' erst, wenn 

,sie ihren ständigen Auf.enthalt, im Inland nehmen, 
Die Bestimmung des § 23 Abs. 3 entspricht einer Stellung zu unterziehen haben. Für ständig 

dem bisher geltenden Abs. 2 di:eses Paragraphen. im Auslartd lebende Ste11ungspflichti,ge soll das 
Mili:tarkommarrdo Wien zuständig sein. Da es 

Mit der im § 23 Abs·. 4 vorgesehenen Besüril- ,im militärischen Inter:eSSie li:egt, alre vorgenannten 
mung soll nicht nur ,den militärischen Bedürf- ; Stellungspflichtigerr in einer zentraIen Ev~denz­
nissen, son.dern auch .dien Interessen des Wehr- : kartei zu erf.assen:, soll für die östlerreich,ische 
pflichtigert Rechnung getragen wer:d'em : Vertretüngsbehärde e~n,e entsprechende M~ttei-

Die im. § 23 .AJbs. 5 vorgesehene Bestimmung : tungspflicht normiert werden. ' 
en,tspricht dem Grunde nach dem derzeit gelten-
den Abs. 4 des, § 23. Allerdings soll neben sprach,- ,Zu Art. I Z. 23 (§ 25): 
lichen Verbesserungen, aus Gründen der Einheit-' Mit' dem Inkrafttreten des Zi,viLdienstgesetzes,. 

·I:ichkeit an ,~ie Stelle d.es Begriffes."ständiger ~uf,: ;BGBl. Nr. 187/1974, am 1. Jänner 1975 ist c1er 
enthaltsort Id~r Begrl~ "ol1~,en~bcher W~hnsltz ;U1'lterabschni1it ,,0. Bestimmungen über das Recht 
treten. Ober,dles soll ],IIl. Hmblick auf ,die .~eu- :auf Verweigerung des Dienstes mit der Waffe" 
regelung des § 24 ,der letzte Satz. des derze~t1gen ldes II. Abschnittes des Wehrgesetzes (§§ 25 bis 27) 
§ 23 Ahs. 4 enufallen. : außer Kraft getreten. 

Da die zur Stellung herangezog,enen Wehr- In einem neuen §,25 sollen Regelungen getro,f-
pfllchtig,en nicht Soldaten sind, bedarfes der im : fen werden, die im Zusammenhang mit ,der um­
§ 23' Abs. 6 vorgesehenen Rege1un,g cl'er Gehor- 'fassenden Neuordnung, des Stellungswesens eine 
samspfl'icht, um die Diszipl'in und Ordnung in. finanzielle Belastung der Ste1fungspHichtigen und 
den militärischen Unterkiinften zu wahren und: der Perso11'en, die sich freiwillig der Stellung 
den reibungslose!1 Ablauf sowie die Effektivität : unterziehen" nach Möglichkeit verhindern. 
der Stellungsuntersuchung zu gewährleisten. N' eh § 25 Ab 1 II d'" ' P" .a, '.' ' DS. so ',en' ",Ie genannten er-

Die Bestimmung des § 23 A,bs, 7 entsp'1"icllt dem 
derzeit geltenden Abs. 5 dieses Paragraphen. 

sonen während ,der Dauer der Stellun.g, bei un­
günstigen Verkehrsverbindungen audJ: jeweils' am 

4 
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Tage unmittdbar vor bzw. nach der Stellung, 
Anspruch ,auf unentgeltliche Unterkunft und Ver­
pflegung gleich Präsenzdienst leistenden Wehr­
pflichtigen haben. Da es aus organisatorischen und 
technischen Gründen nicht möglich ist, im Rah­
men ,der Truppenverpflegung Diätkost zu ver­
abreichen, sollen Personen, die aus gesundheit­
lichen Gründen einer Schonkost ,bedüden, An­
spruch auf Ersatz der aufgelauf,enen Verpflegungs­
kosten bis zu einem be~timmten. Höchstausmaß 
(§ 10 lit. b des Heeresgebührengesetzes) halben. 
Das Höchstausmaß ,dieser Ersatzkosten darf das 
Zweieinhalbfachedes vom BundesminlsteriUlm für 
Landesverteidigung jew,eils f,estgesetzten Tages­
kostgeldes nicht überschreiten. 

Die im § 25 Abs. 2 vorgesehene Vergütung der 
mit der Stellung verbundenen Fahrtkosten ist der 
Regelung des § 7 ades Heeresgebührengesetzes 
(Fahrtkostenv,ergütung für Präsenzdienst leistende 
W ehrpflich tige) nachgebildet. 

Zu Art. I Z. 24 (§ 28 Abs. 4): 

Die Truppenübungen bilden eine wesentliche 
Grundlage für ,die Aufstellung und Erhaltung 
von Reserveverbänden einschließlich der fortge­
setzten Ausbildung der in diesen Verbänden 
eingeteilten WehrpfLichtigen. Um die Herstel­
lung und Aufrechterhaltung der Einsatzbereit­
schaftder Reserveverbände in möglichst zweck­
mäßiger Weise zu erreichen, bedarf es eines 
entsprechend ausgewogenen Systems der zeitlichen 
Abfolge ,der einzelnen Truppenübungen. Dies 
ist vor allem ,deshalb erfo~der1ich, weil die 
Struktur der einzelnen Reserveeinheiten eine 
Zusammenfassung von Wehrpflichtigen verschie­
dener Geburtsjahrgänge erfordert. Außerdem ist 
es notwendig, die Wehrpflichtigen der Reserve, 
die unter dem erwäh.nten Gesichtspunkt in ein 
bestimmtes System von Truppenübungen ein­
geordnet sind, ohne Unterbrechung dieses Systems 
heranzuziehen. Hinsichtlich des Reserveka.ders 
muß ferner darauf Bedacht genommen werden, 
daß die Kaderausbildungdieser Wehrpflichtigen 
vor rihrer Heranziehung zur ersten Truppen­
übung erfolgt; nur auf ,diese Weise können die 
erforderlichen Führungs-, Ausbildungs- und V,er­
waltungsfunktionen in den Reserveverbänden bei 
den einzelnen Truppenübungen entsprechend 
besetzt werden. Dabei ist im besonderen anzu­
streben, daß die für Kaderfunktionen vorge­
sehenen WehrpflichIJigen die Befähigung zu der 
von ihnen in einem Einsatzfall auszuübenden 
Funktion bereits vor der Ableistung der Trup­
penübungen erreichen; dadurch wird eine von 
Anfang an strukturgerechte Ausbildung in den 
einzelnen Reserveeinheiten ermöglicht. Ferner 
muß bei der Festle,gung der zeitlichen Abfolge 
der Truppen- und Kaderübungen darauf geachtet 
werden, daß es nicht durch ein allzu rasches 
Aufeinanderfolgen der übungen zu einer den 

Ausbildungserfordernissen widersprechenden 
Kumulierung kommt; eine solche würde auch 
vielfach zu einer überforderung der übungs­
teilnehmer und zu Friktionen in den Unter­
kunfts- und Ausrüstungsbelangen führen. 

Nach der derzeitigen' Rechtslage sind die 
Truppenübungen von den Wehrpflichtigen inner­
halb bestimmter Zeiträume nach Beendigung 
,ihres Grundwehrdienstes bzw. freiwillig verlän­
gerten Gr~ndwehrdienstes zu leisten; die Ein­
berufung Wehrpflichtiger zu Truppenübungen 
ist nur bis zur Vollendung ihres 35. Lebensjahres 
zulässig. Da,durch kann aber den aufgezeigten 
Erfordernissen zur Heranbildung des Reserve­
kaders und für die Durchführung der Truppen­
übungen nicht ausreichend Rechnung getragen. 
werden. § 28 Abs. 4 soll daher dahingehend ge­
ändert wel'den, ,daß ,die für die Durchführung 
der Truppenübungen in der Gesamtdauer von 
60 Tagen geltende Bindung an einen äußerst eng 
begrenzten Zeitraum im Anschluß an die Been-. 
digung des Grundwehrdienstes bzw. des frei­
willig verlängerten Grundwehrdienstes entfällt. 
Des weiteren soll die Möglichkeit der Einberu­
fung eines Wehrpflichtigen zu Truppenübungen 
bis zur Vollendung seines 40. Lebensjahres erwei­
tert werden. HinsichtLich jener Wehrpflichtigen, 
die Offiziere, Unteroffiziere oder Chargen der 
Reserve sind, besteht bereits derzeit die Möglich­
keit der Einberufung zu Truppenübungen bis 
zur Vollendung ihres 50. Lebensjahres. 

Zu Art. I Z. 25 (§ 28 Abs. 6 bis 14): 
. . 

Zur Erfüllung der ver.schtiedenen militärischen 
Führungs-, Ausbi!.dungs- und Verwaltungsauf­
gaben bedarf es eines ausreichenden Kaderper­
sonals, das bei einem auf Grund der allgemeinen 
Wehrpflicht gebildeten Heer zu einem verhält­
nismäßig großen Teil aus den Wehrpflichtigen 
der Reserve zu ergänzen ist. Diesem Reserve­
kader kommt daher im Hinblick auf die sich aus 
der allgemeinen Wehrpflicht ergebende orga;nisa­
torische Struktur des Heeres besondere Bedeu­
tung zu. Vor allem der Aufbau und die Erhal­
tung der Einsatzfähigkeit des Reserveheeres sind 
in hohem Maße davon a,bhängig, daß die erwähn­
ten Kaderfunktionen im erfol1derlichen Umfang 
mit entsprechend geeigneten und ausgebildeten 
Wehrpflichtig,en besetzt wer,den können. Mangelt 
es an einem ausreichenden Reservekader, so 
wird hiedurch die Effektivität der Ausbildung des 
Reserveheeres wesentlich beeinträchtigt und damit 
seine Einsatzfähigkeit in Frage gestellt; darüber 
hinaus führt ein solcher Mangel zwangsläufig 
zu einer unökonomischen Gestaltung des mili­
tärischen Dien·stbetriebes. Es ist daher notwendig, 
eine ausreichende Besetzung der militärischen 
Führungs-, Ausbrildungs- und Verwaltungsfunk­
tionen sicherzustellen. 

162 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)22 von 54

www.parlament.gv.at



162 .der BeiLaßen 23 

Die einschlägigen Bestimmungen . des Wehr­
gesetzes sind vom Ge.danken einer Ausbildung 
der Wehrpflichtigen zit solchen Funktionen auf 
freiwilLiger Basis getragen. Es hat sich jedoch in 
mehrjähriger Praxis gezeigt,' daß die erforder­
liche Zahl an geeignetem Kaderpersonal, vor 
allem im Bereich der Unterführer (Unteroffiziere 
und Chargen), trotz intensiver und vielfältiger 
Bemühungen unter Einsatz ideeller und. mate­
rielier Anreize auf freiwilliger Basis aliein nicht 
gewonnen werden kann. Durch den Wegfall 
der Inspektionen und Instrukuionenmit 
31. Dezember' 1976 kann überdies. das bisher 
zur Verfügung stehende Reserveka,derpersonal 
künftig nicht mehr für die Ausbildung . des 
Reserveheeres herangezogen werden. Angesichts 
dieser Umstände erweist es sich für die Funk­
tionsfähigkeit des Bundesheeres als unumgäng­
lich, bei der Regelung der Kaderausbildung 
neben der grundsätzlichen Beibehaltung ,des Prin­
zips der Freiwilligkeit auch verpflichtende Ele­
mente vorzusehen. Die Verpflichtungsreg.elung 
soU aber nur insoweit Anwendung finden, als 
die notwendigen Kaderfunktionen im Wege einer 
Ausbildung auf freiwilliger Basis nicht besetzt 
werden können. Ferner soll durch objektivjer­
bare Kriterien und ein entsprechendes Verfah­
ren eine sachgerechte Anwendung dieser Be­
stimmungen sichergestellt werden; auf die per­
sönlichen Verhältnisse des Wehrpflichtigen ist 
angemessen Rücksicht zu nehmen. Ein weiteres 
Abgrenzungselement stellt die quotenmäßige Be­
schränkung der nach den erwähnten Bestim­
mungen zu Ka,derübungen . heranzuziehenden 
Wehrpflichtigen auf höchstens 120/0 .der Wehr­
pflichtigen des jeweiligen Geburtsjahrganges dar. 
Dieser Prozentsatz entspricht dem jährlichen 
Mindestzuwachs an Kaderpersonal, der zur Her­
stellung. bzw. Arufrechterhaltung der Erinsatz­
fähigkeit des Bundesheeres unerläßlich . ist (§ 28 
Abs. 6 bis 9). 

Bis ein ausreichender Reservekader, der nach 
dieser differenzierten Regelung auszubilden ist, 
zur Verfügung steht, ist es allerdings notwendig, 
die schon nach der bisherigen Rechtslage für 
Reserveoffiziere, Reserveoffiziersanwärter und 
ehemalige Berufsmilitärpersonen geltende Ver-· 
pflichtung, Kaderübungen zu leisten, beiZubehal­
ten. 

Der derzeitige Abs. 10 des § 28 soll ent­
fallen. Dieser Absatz enthält nämlich zeitliche 
B.egrenzungeJ? der Dauer f.reiwilliger Waffen­
übungen, die einer optimalen Nutzung der Be­
reitschaft von Wehrpflichtigen, auf freiwilliger 
Basis Wehrdienst zu leisten, entgegensteht. Der 
Beseitigung einer zeitlichen Begrenzung der 
Dauer freiwilliger Waffenübungen kommt ins­
besondere im Hinblick auf· die Kaderbildung 
besondere Bedeutung zu. Hinsichtlich jener Wehr­
pflichtigen, die sich zu einer freiwilligen Waffen~ 

übung oder Kaderübung melden und in einem 
Dienstverhältnis stehen, soll die derzeitige Be­
stimmung des § 28 Abs. 11 als Abs. 12 
der vorgesehenen Neufassung aufl"iechtbleiben, 
wonach die Wehrpflichtigen ohne Zustimmung 
ihres Dienstgebers Jeweils nur für die Höchst­
dauer von insgesamt vier Wochen bzw. 30 Tagen 
innerhalb von zwei Kalenderjahr,en zu solChen 
übungen einberufen werden dürfen. 

§ 28 Abs. 11 der vorgesehenen Neufassung 
entspricht dem derzeitigen Abs.,9 dieses Para­
graphen. 

§ 28 Abs. 13 der vorgesehenen Neufassung 
entspricht dem derzeitigen Abs. 12 dieses Para­
graphen. 

Nach der vorgesehenen Neufassung des bis­
herigen § 28 Abs.·13 als neuer Abs~ .14 soll 
die Ernennung' Wehrpflichtiger zu Offizieren, 
Unteroffizieren oder Chargen ,der Reserve auf 
Grund der Ableistung jeglicher Art des Präsenz­
dienstes wie auch auf Grund einer in einem 
Dienstverhältnis zurückgelegten Dienstleistung 
im Bundesheer unter ,der Voraussetzung möglich 
sein, daß die jeweilige Dienstleistung den ausbil­
dungsmäßigen Erfordernissen entspricht. 

Zu Art. I Z. 26 (§ 28 a Abs. 1): 

Die Einberufung von Wehrpflichtigen zum 
Präsenzdienst mittels Einberufungsbefehles soll 
dem Militärkommando obliegen, ,die Einberufung 
von WehrpflQchtigen zum Präsenz dienst im Wege 
einer allgemeinen Bekanntmachung soll dem Bun­
desminister für Landesverteidigung vorbehalten 
sein. Zu diesem Zwecke ist im § 28 a Abs. 1 
eine ,entsprechende Anderung des ersten Satzes' 
sowie die Anfügung einer diesbezüglichen neuen 
Besnimmung als letzter Satz vorgesehen. 

Die Regelung über den Ausschluß eines 
ordentlichen Rechtsmittels gegenden Einberu­
fungsbefehl soll unmittelbar nach dem. ersten 
Satz des, Abs. 1 eingeordnet werden, um klar­
zustellen, daß der Rechtsmittelausschluß nicht 
nur hinsichtlich eines Einberufungsbefehles zum 
Grundwehrdienst, sondern hin,sichtlich eines jeden 
Einberufungsb~fehles gilt. übel'dies soll aus 
Gründen einer besseren Systematik der vor-
letzte Satz ,des Abs. 1 vorgeordnet werden. . 

Nach den Bestimmungen ,des § 4 des Arbeits­
pla tz-Sicherungsgesetzes, BGBl. N r. 154/1956, 
sind Dienstnehmer, die zum Präsenzdienst einbe­
rufen werden, verpflichtet, dies ihrem Dienst­
geber binnen sechs Werktagen nach Zustellung: 
des Einberufungsbefehles oder nach Bekannt­
machung der allgemeinen Einberufung mitzutei­
len. Im' Hinblick darauf erscheint der letzte 
Satz des Abs. 1 entbehrlich und soll daher 
entfallen. 
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Zu Art. I Z. 27 (§ 28 a Abs. 3lit. d): 

Diese Änderung ergibt sich aus ,der im Art. I 
Z. 12 vorgesehenen Neufassung :des § 16, wonach 
der derzeitige Abs. 4 des § 16 als neuer Abs. 6 
dieses Paragraphen eingeordnet wird. 

Zu Art. I Z. 28 (§ 28 a Abs. 4): 

In diesem Absatz soll klargestellt werden, 
daß nicht nur Wehrpflichtige, die den Grund­
wehtdienstabgeleistet haben, zu außerordent­
lichen übungen einberufen werden dürfen, son­
.dern auch solche, die den ordentlichen Präsenz­
dienst nach dem Wehrgesetz in der noch vor 
.dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. 272/1971 ("Wehrrechtsnovelle 1971") gel­
tenden Fassung geleistet haben. 

Da auf die Verfügung der Einberufung zu 
außeror·dentlichen übungen nicht nur die Kund­
machungsbestimmungen des § 28 a Abs. 3, son­
dern auch die im vorletzten und letzten Satz 
die·ses Absatzes enthaltenen Bestimmungen über 
die allgemeine oder teilweise Einberufung' sinn­
gemäß Anwendung zu finden haben, bedarf es 
ferner der entsprechenden Ergänzung des letzten 
Satzes !im § 28 a Abs. 4. 

Der Hinweis auf die Einholung einer Empfeh­
lung des Landesverteidigungsrates kann auf 
Grund .der Neufassungdes § 5 Abs. 3 (Art. I 
Z. 4) entfallen. 

Zu Art. I Z. 29 (§ 28 a Abs. 5): 

Als flankierende Maßnahme zur Verkürzung 
der Dauer ,des Präsenzdienstes durch ,die "Wehr­
rechtsnovelle '1971" wurde zur Erhaltung der 
Einsatzfähigkeit des Bundesheeres der Beur­
laubtenstand gesch'affen. Damit sollte bezweckt 
werden, daß Wehrpflichtige unmittelbar nach 
ihrer Entlassung aus ,dem Grundwehrdienst für 
eine bestimmte Dauer im Falle eines Einsatzes 
des Bundesheeres rasch verfügbar sind. Die der­
zeit geltende Regelung des § 16 Abs. 4 sieht 
lediglich eine besondere Meldepflicht ,dieser Wehr­
pflichtigen sowie die Verpflichtung zur Einholung 
,einer Bewilligung zum Verlassen des Bundes­
gebietes in der Dauer von mehr als ·drei 'Vagen 
vor. Um aber eine rasche Verfügbarkeit der 
Angehönigendes Beurlaubtenstandes für den Fall 
eines Einsatzes des Bundesheeres in ausreichendem 
Maße zu gewährleisten, solIder Bundesminister 
für Landesverteidigung die Einberufung dieser 
Wehrpflichtigen zum außerordentlichen Präsenz­
dienst im Bedarfsfalle verfügen können. 

Höchstdauer von drei Jahren leisten. Um die 
Bereitschaft von Wehrpflichtigen zu einer län­
"'eren Verpflichtung im militärischen Interesse 
:usschöpfen zu können, soll. die derzeitige 
Höchstdauer von drei Jahren auf vier Jahre 
angehoben werden. 

Zu Art. I Z. 31 (§ 28 c): 

Nach der vorgesehenen Neufassung des § 28 b 
Abs. 1 (Art. I Z. 30) soll künftig ,die Möglich­
keit zur Ableistung eines freiwillig verlängerten 
Grundwehrdienstes in ·der Dauer von vier Jahren 
gegeben sein. Im Hinblick darauf soll auch der 
Anspruch auf berufliche Blildung eine entspre­
chende Erweiterung erfahren. 

Darüber hinaus soll normiert werden,daß 
der Beginn der beruflich.en Bildung wie in den 
Fällen ·des § 10 und des § 11 a vom zustän­
digen Militärkommando zu bestimmen ist. Im 
übrigen genügt, abgesehen von der gleichen 
Beschränkung mie im § 10 Abs. 3 und im § 11 a 
Abs. 4, hinsichtlich der weiteren Einzelheiten 
ein Verweis auf die aus Gründen der Systematik 
in den § 10 aufgenommenen grundsätzlichen 
Bestimmungen über die berufliche Bildung. 

Zu Art. I Z. 32 (§ 29 Abs. 1): 

Durch die vorgesehene ~nderung soll § 29 
Abs. 1 an die durch die Strafrechtsreform beding­
ten Änderungen der Rechtslage angepaßt werden; 
hiebei soll im Sinne der Tendenz der geltenden 
Regelung auch auf sonstige behör,dliche Anhal­
tungen, wie etwa in einer Anstalt für .ent­
wöhnungsbedürftige Rechtsbrecher oder in einer 
Anstalt für gefährliche Rückfallstätt;r, Bedacht 
genommen werden. 

Zu Art. I Z. 33 (§ 30 Abs. 2): 

Wie § 29 Abs. 1 sollen auch die Bestimmun­
gen des § 30 Abs. 2 unter den gleichen Erwä­
gungen eine Änderung erfahren. 

Zu Art. I Z. 34 (§ 31): 

Aus Anlaß ider im Bundesv,erfassungsgesetz vom 
10. luni 1975, mit dem das Bundes-Verfassungs­
gesetz in der Eassung von 1929 durch ,d~e Ein­
fügung von Bestimmungen über die umfassende 
Landesverteidigung geändert wird, vorgesehenen 
Neuumschreibung der Aufgaben ,des Bundesheeres 
soll auch Idi,e Gelöbnisformeleine Neufassunger­
halten. 

Zu Art. I Z. 35 (§ 32 Abs. 1 lit. a): 

Zu Art. I Z. 30 (§ 28 b Abs. 1): Durch Idiese ÄndeIlUngsoll ,der Gliederung des 

Nach der derzeitigen Regelung des § 28 bordentlichen PräsenZIdienstes in die getrennt ab­
Abs. 1 kann ein Wehrpflichtiger (Freiwilliger) zuleistenden Präsenzdiens,tarten "Gl'undwehr­
auf Grund fr,eiwilliger Meldung den freiwillig dienst" und "Truppenübungen" Rechnunggetra­
-vedängerten Grundwehrdienst nur bis zu. einer gen werden. 
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Zu Art. I Z. 36 (§ 32 Abs. 9): 

Die Neuregelung des § 32 Abs. 9 soll unter 
de~ Gesichtspunkt el'folgen, daß ein W.ehrpflich­
tig.er nach der vorzeitigen Entlassung aus dem 
PräsenZJdienst nach Wegf.all, .des Entla.ssungsgrun­
des n1;lr .dann zur Abl.eistung ,des restlichen Prä­
senzdienstes neuerlich eil1Jbeufen werden kann, 
wenn es sich um eine Präsenzdienstleistung han­
delt, zu der der W,ehrpflichtige verpflichtet war. 
Hieb ei soll ·eine Sonderregelung für den Fall vor­
g,esehen wenden, daß ein Wehrpflichtiger nach Ab­
lauf des sechsten Mon,atesaus einem Grundwehr­
,dienst in der Dauer von acht Monaten entlassen 
wind. AusbiLdungsmäßige und organisatorische Er­
fordernisse lasseri es nämlich geboten erscheinen, 
einen Wehrpflichtigen im gegenständlichen Fa11 
zu TruppenÜlbungen in oer restlichen Dauer des 
vorgenannten Grundwehrdienstes einzuberufen. 
Hinsichtlich .der vorzeitigen Entlassung aus einem 
Präsenzdienst, der auf Grund einer freiwilligen 
MeLdung abgeLeistet wird, soll der Grundsatz gel­
ten, daß eine neuerliche Einberufung für die 
restliche Dauer eines solchen Präsenzdienstes nur 
mit Zustimmung des Wehrpflichtigen zulässig 
sein soll. 

Zu Art. I Z. 37 (§ 32 a): 

Der geltenden Rechtslage mangelt ·es an ·einer 
geeigneten Bestimmung, die es ermöglic.~t, Wehr­
pflichtige, die .dauernd oder für eine längere Zeit 
dienstunfähig sind - unberücksichtigt dessen, ob 
der Grund hiefür schon vor Antritt des Präsenz­
dienstes eintl'at -, vorzeitig aus dem Präsenz­
dienst zu ,entla'ssen. Durch ,die neu vorgesehene 
Regelung .des § 32 a soll dieser Mangel behoben 
wer.den. Sofern der zuständige Militärarzt .die 
dauernde oder zumindest über 30 Tage hinaus­
gehende geistige oder körperliche Dienstunfähig­
keit des Wehrpflichtigen feststeHt, endet künftig 
der jeweilige Präsenz.dienst unverzüglich mit dieser 
Feststellung, und zw:ar aus Gründen einer Ver­
waltungsvereinf.achung von Gesetzes wegen; im 
Hinblick auf Präsenzdienstleistungen von kür­
zerer Dauer als 30 Tage, wie etwa Truppen- und 
Kaderübungen, ist ferner vorgesehen, daß in sol­
chen Fällen der Präsenzdienst gleichfalls unverzüg~ 

. lich endet, wenn ,der Militärarzt feststellt, daß die 
Herstellung der Dienstfähigkeit nicht bis zum 
ursprünglich vorgesehenen Ende dieses Präsenz­
dienstes zu erwarten ist. Die FeststelLung der 
Dienstunfähigkeit durch ,den Militärarzt soll je­
doch keine Knderung der von der Stellungskom­
mission festgestellten Eignung zum Wehr.dienst 
bewirken, sondern lediglich die Dienstunfähigkeit 
bescheinigen. Nach dem neu vorgesehenen Abs. 8 
des § 23 besteht jedoch die Möglichkeit" solche 
Wehrpflichtige allenfalls unverzüglich einem 
neuen Stellungsverfiahren zu unterziehen. Es ob­
liegt so dann der Stellungskomm~ssion, den seiner-

zeitigen B·eschluß über die Eignung des Wehr­
pflichtigen zum Wehndienst entsprechend abzu­
ändern. 

Zu Art .. I Z. 38 (§ 33 Abs. 1): 

Nach ,der geltenden Rechtslage können bei der 
Entlassung aus ,dem Präsenzdienst, bei Inspektio­
nen und Instruktionen (dLese fallen mit 31. De­
zember 1976 weg) Bekleidungs- 'und Ausrüstungs­
gegenstände zur persönlich,en Verwahrung im In­
land üherg.eben werden. Es erweist sich aber im 
Interesse einer ra·schen Mobilmachun.gsmöglichkeit 
als notwendig, Rekleidungs- und Ausrüstungs­
gegenstände auch auß·el'halb einer Präsenzdienst­
leistung übergeben zu können. Eine derartige 
Möglichkeit besteht derzeit gemäß § 33 Abs. 8 
lediglich hinsichtlich ;der übergabe von Ersatz­
gegenständen. Durch die vorgesehene Neufassung 
des § 33 Abs. 1 soll nunmehr gewährleistet wer­
den, daß B.ekleidungs- und Ausrüstungsgegen­
stände den Wehrpflichtigen entsprechend den je­
weiligen militärischen Bedür·fnissen auch außer~ 
halb einer Präsenzdienstleistun.g übergeben wer­
den können. 

Hins,ichtlich der Vergütung von allfälligen 
Fahrtkosten, die anläßlich der übernahme von Be­
kle~dungs- und Ausrüstungsgegenständen ent­
stehen können, wird im Rahmen einer Novelle 
zum Heeresgebühr.engesetz en tspreehen:d Vorsorge 
g,etrofIen werden (§ 7 ades Heeresgebührenge­
setzes). 

Zu Art. I Z. 39 (§ 33 c Abs. 3): 

Durch die neu vorg·esehene Regelung ·des § 33 c 
Abs. 3, wonach Berufsoffizieren des Ruhestan,des 
hi,s zum Ablauf ,des Jahres, in dem sie das 65. Le­
bensjahr vollenden, unter bestimmten Voraus­
setzungen das Recht zum Tragen der Uniform 
zukommt, soll der genannte Personenkreis hin­
sichtlich der Erlaulbnis zum Uniform tragen den 
Reserveoffizieren, <die gLeichfalls bis zur Voll­
endung des 65. Lebensjahresd~e Uniform tragen 
dürfen, gleichgestellt werden. 

Zu Art. I Z. 40 (§ 37 Abs. 1 bis 3): 

Durch § 43 des Bundes-Personalvertretungs­
gesetzes, BGBI. Nr. 133/1967, wurde der Gel­
tungsbereich des § 37 des Wehrgesetz.es auf Wehr­
pflichtige, die Präsenzdienst leisten, eingeschränkt. 
Aus diesem Grunde soll der Anwendungsbereich 
dieser Bestimmung neu umschrieben werden. 

Da Wehrpflichtige, die Präsenz.dienst leisten, 
anstelle eines Anspruches auf Ur,laub unter be­
stimmten Voraussetzungen Anspruch auf Dienst­
freistel1ung haben, soll die lit. c des Abs. 3 ent­
sprechend neu gefaßt wenden. 

Im Rahmen des neu gefaßten § 28 Abs. 7 
kOlll!mt den SoLdatenvertr·etern eine neue Aufgabe 
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zu. Aus Gründen ,der übersichtlichkeit soll diese Zu Art. I Z. 43 (§ 43):. 
Aufgahe als lit. e im Abs. 3 Ausdruck finden. 

Die ,derzeitige 1it. e ,des Abs. 3 soll als lit. f 
i.n den Abs. 3 neueingeoI1dnet und gleichzeitig 
der Neufassung des § 7 .A<bs. 1 des Heeresdiszi­
plinargesetzes, BGBt Nr. 151/1956, in der Fas­
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 369/1975 an­
gepaßt werden. 

Im Rahmen ,der vorgesehenen Neufassung sol-
1en in den Ahs. 3 auch d~e Grundsätze für ,die 
Wahrnehmung der A'ufg,aben der Soldatenver­
treter sowie ein Informationsanspruch di·eses Per­
sonenkreises hinsichtlich seines Wirkungsbereiches 
aufgenommen werden. 

Zu Art. I Z. 41 (§ 39): 

Die derzeitige Regelung über die Dienstfrei­
steIlung el'faßt nicht aUe Anspruchsmodalitäten, 
die sich in ,der Praxis ergeben. Durch die Neu­
fassung der einschlägigen Bestimmungen soll die­
ser Mangel hehoben' wel1den. Hiebei s611 auch 
der nicht hinreichend bestimmte Ausdruck "kurz­
fristig" im derzeitigen Abs. 6 durch eine präzisere 
Formulierung unter Festlegung einer Höchst­
dauer ersetzt wenden (Abs. 8). 

Bei dieser GeLegenheit soll überdies die Mög­
lichkeit geschaffen werden, DienstfreisteIlungen 
auch als Anerkennung für besondere Leistungen 
zu gewähren. Eine solche Dienstfre~stellung kann 
bis zu einer Dauer von zwei W;erktagen gewährt 
wel'den, wobei die Gesamtdauer solcher Dienst­
freistellungen innerhalb von sechs Monaten des 
Präsenzdienstes sechs Werktage nicht überschrei­
ten darf. Liegt eine besonder,e Leistung vor, die 
eine höher,e Anerkennung ,als die Gewährung 
einer D~enstfreistellung in der Dauer von zwei 
Werktagen ver.dient, ·so soll ,der Bundesminister 
für Landesv,erteidigung eine Dienstfreistellung 
bis zur Höchstdauer von drei Werktagen in jedem 
Einzelfalle gewähren können. 

Zu Art. I Z. 42 (§ 40 Abs. 2): 

Zu jenem Personenkreis, auf den die dienst­
rechtlichen Vorschriften Anwendung finden, zäh-
1en a'llch die nach § 11 zur Ausübung einer Unter­
offiziersfunktion herangezogenen Beamten und 
Vertragsbediensteten 'sowie die nach § 11 a in 
einer Offiziersfunktion verwendeten Personen. Es 
soll daher Abs. 2 ,um ,den genannten Personen­
kreis erweioert wer,den. Außerdem bestimmen sich 
die Ansprüche aller im neugefaßten § 40 Albs. 2 
Genannten nicht nur nach dienstrechtlichen, son­
dern auch nach wehr- und ,sozialversicherungs­
rechtlichen Vorschriften. Es sollen daher auch ,diese 
Vorschriften im Abs. 2 Berücksichtigung fin:den. 

Durch die vorgesehene Anderung soll die Straf­
bestimmung "des § 43 ,dieer.fonderliche spemeUe 
Anpa,ssung an das neue StrafgesetZJbucherfahren. 

Zu Art. I Z. 44 (§ 45): 

Ebenso wie hinsichtlich des § 43 ist auch hin­
sichtlich des § 45 die ,erforderliche spezielLe Anpas­
sung an das· neue StrafgesetZJbuch vorgesehen. 

Zu Art. I Z. 45 (§ 46): 

Es erweist sich als ,erforderlich, in einem neuen 
§ 46 Verwaltungsstraftatbestände zu schaff.en, um 
Verstöße gegen die im § .23 Abs. 1 vorgesehene 
Stellungspflicht OIder gegen die im § 23 Abs. 6 
normierte Pflicht zur Befolgung von Weisungen 
zur Aufrechterhaltung ,der Disziplin und Or,d­
nung in den Stellungsunterkünften und zur rei­
bungslosen Durchführung der Stellung ahnden zu 
können. Da di,e genannten Verstöße~schwerwie­
gender Natur sein können, ist ein entsprechend 
hoher Strafrahmen vongesehen. 

Zu Art. I Z. 46 (§ 47): 

In der vorgesehenen Neufassung des § 47 
sollen die Straf tatbestände um den Tatbestand 
der Unterlassung der im § 16 Abs. 4 neu vor­
gesehenen MeLdepflicht erweitert werden; ferner 
soll der Text auch im übrigen eine Anpassung 
an den neu gefaßten§ 16 erfahren. 

Zp Art. I Z. 47 (§ 48): 

Im Hinblick auf die neu vorgesehene Straf­
bestimmung des § 46 soll die Zuständigkeits­
regelung im § 48 entsprechend ergänzt werden. 

Zu Art. I Z. 48 (§ 51): 

Auch auf die zur Ausübung einer Unteroffi­
ziersfunktion herangezogenen Beamten finden 
die Bestimmungen der Dienstpragmatik gr~nd­
sätzlich Anwendung. Es soll daher der Geltungs­
bereich des § 51 auf diesen Personenkreis aus~ 
gedehnt werden. überdies, ist die Aufzählung 
jener Paragraphen der Diensupragmatik,die auf 
den im § 51 genannten Personenkreis keine An­
wendung zu finden haben, um den § 87 a ,der 
Di~nstpragmatik zu erweitern; die dem § '87 a 
der Dienstpragmatik entsprechende Regelung ist 
für· den erwähnten Personenkreis im Heeres­
disziplinargesetz enthalten. 

Da im Wirkungsbereich des Bundesmini­
steriums für Landesverteidigung vielfach Bedien­
stete, für die unterschiedlichedisziplinäre Rechts­
vorschriften gelten, innerhalb einer Dienststelle 
in Verwendung st,ehen, bedarf es einer besonderen 
Regelung, um in geeigneter Weise die Anwend­
barkeit ,der jeweils ,in Betracht kommenden 
disziplinären Rechtsvorschriften zu gewähr-
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leisten. Durch die in den neuen Abs. 2 und 3 
des §51 vorgesehenen Bestii:nmungen soll eine 
solche Regelung geschaffen werden. 

Zu Art. I Z. 49 (Überschrift des § 52): 

Da ,die- Bestimmungen des § 52 nicht mehr 
der ersten Bildung der Stände an Offizieren, 
Unteroffizieren und Chargen der Reserve dienen, 
wohl aber Regelungen enthalten, ,die der Ergän­
zung dieser Personalstände noch dienen, soll die 
überschrift entsprechend neu gefaßt werden. 

Zu Art. I Z. 50 und 51 (§ 52 Abs. 1, 3 und 4): 

Obwohl die derzeitige Regelung des § 52 der 
"ersten Bildung der Stände an Offizieren, Unter­
offizieren und Chargen der Reserve" gedient 
hat, kommt ,dieser Bestimmung auch heute noch 
Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang ist auf 

. jene Berufsoffiziere zu verweisen, die vorzeitig 
aus dem Dienstverhältnis ausgetreten sind und 
durch Ableistung von Waffenübungen einen 
Dienstgrad der Reserve erwerben wollen. Des­
gleichen ist die erwähnte Bestimmung für Wehr­
pflichtige' die seinerzeit im Ausland Wehrdienst 
geleistet haben und zu einem späteren Zeitpunkt 
in österreich eingebürgert wurden; von Bedeu­
tung. Im HinbLick auf den vorgenannten Per­
sonenkreis soll-die ,derzeit im § 52 Abs. 1 ent­
haltene Untergrenze des Lebensalters entfallen. 
überdies soll auf Grund der derzeitigen Aus­
bildungsrichtlinien die Mindestdauer der abzu­
leistenden Waffenübungen einheitlich mit zwei 
Wochen festgelegt werden. Im Hinblick auf 
diese Festlogung der Mindestdauer im Abs. 1 
hat der derzeitige Abs. 3 des § 52 zu entfallen. 
Abs. 4 des derzeitigen § 52 erweist sich gleich­
falls als entbehrlich. 

Zu Art. 11: 

Nach der Regelung des § 28 b können Wehr­
pflichtige (Freiwillige) auf Grund freiwilliger 
Meldung im Anschluß an den Grundwehrdienst 
oder nach der Entlassung aus ·diesem einen frei­
willig verlängerten Grundwehrdienst ableisten. 
Da diese Regelung auf den Grundwehrdienst 
abgestellt ist, sind jene Wehrpflichtigen, dUe 
seinerzeit einen' neunmonatigen Präsenzdienst 
'geleistet haben, von ,der Anwendung dieser Rege­
lung ausgeschlossen. Um aber auch diesem Per­
sonenkreis ,die Ableistung eines freiwillig ver­
längerten Grundwehr,dienstes zu ermöglichen, 1st 
die gegenständliche Bestimmung vorgesehen. 

Zu Art.lII: 

Dieser Artikel enthält Bestimmungen über 
das Inkrafttreten und die Voll ziehung des im 
Entwurf vorLieg,enden Bundesgesetzes. 

Hinsichtlich des finanziellen Aufwandes, der 
aus der vorgesehenen Wehrgesetz-Novelle 1976 
noch in diesem Kalenderjahr erwächst, wir,d 1m 
einzelnen folgendes bemerkt: 

1. Kosten ,der beruflichen Bildung (§§ 10 
Abs. 3, 11 a Abs. 4 und 28 c): 

Für das Jahr 1976 wmde hinsichtlich der 
Berufsweiterbildung ein Betrag von 
250 000 S veranschlagt. Dieser Betrag reicht 
nach den bisherigen Erfahrungen aus, um 
die im Jahr,e 1976 noch aus der Durch­
führung der erwähnten Bestimmungen an­
falfenden Kosten zudecken. 

Für das nächste Kalenderjahr wird mit 
einer geringfügigen Erhöhung ,der Kosten 
zu rechnen sein. 

2. Errichtung und Ausstattung von Stellungs­
zentralen (§ 19): 

Die Errichtun;g der Stellungszentrale In 

St. Pölten hat an Baukosten rund 
28 000 000 S erfoI1dert (bedeckt beim 
Kapitel 64 "Bauten un9- Technik"). Für 
die Anschaffung von medizinischen Geräten 
sind rund 6 000 000 S, für Einrichtungen,' 
Unterkunftsgerät und Betriebsmaterial rund 
2 000 000 Sangefallen. 
Jede Errichtung einer weiteren Stellungs­
zentrale wird voraussichtlich Kosten im 
Ausmaß von zirka 32 bis 37 Millionen 
Schilling erfondern. 

3. Personelle Vorsorge' für die Stellungs­
zentralen (§ 20): 

Je Stellungszentrale wer,den 66 Personen 
benötigt, wobei 24 Dienstposten systemisiert 
werden sollen. Die für ,die Stellungszentrale 
St. Pölten anfallenden Mehrkosten können 
im Rahmen ·des Personalaufwandes 1976 
bedeckt werden. Erst nach ErniChtung aller 
sechs vorgesehenen Stellungszentralen kön­
nen alle . mobilenStellungskommissionen 
aufgelöst und die entsprechenden Kosten 
eingespart werden. 

4. Kosten anläßlichder Durchführung der 
Stellung (§§ 23 Abs. 1 und 25): 

Die Höhe der' Verpflegungskosten, der 
Fahrtkostenvergütungen sowie der Kosten, 
die durch die Bereitstellung von Bekleidungs­
stücken bei der Durchführung der Stellung 
entstehen, hängt von ,der Anzahl der W,ehr­
pflichtigen 'ab, die nach demneuen Stel­
lungssystemder Stellung unterzogen wer­
den können. Pro Wehrpflichtigen fallen 
etwa 202 S an Kosten an, und zwar an 
Verpflegungskosten zirka 42 S, an Fahrt-' 
kostenvergütung zirka 50 S sowie an Kosten 

. für Reinigung und Verschleiß von Beklei-
dungsstücken zirka 110 S. 

--_ .. - -----------------
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5. Heranziehung V01'l. WehrpfliChtigen zu 
Kaderübungen (§ 2,8 Ahs. 9u!1ld 10): 

AnläßLich der Erstellung des Bunclesvor­
anschlages 1976 wurden die Kosten für die 
Durchführung von Kaderübungen mit 
21 986000 S' veranschlagt. Dieser Betrag 
r,eicht aus, um hinsichtlich jener Wehrpflichti­
gen, ,die allenfa'lls noch in diesem Jahr nach 
den vorgesehenen Bestimmungen des § 28 
Abs. 9 und 10 zu Ka,derübungen herange­
zogen werden, die Kosten zu .decken. 

6. Verlängerup.g 4er Höchstdauer des ,freiw,jJlig 
verlängerten ,Grundwehrdienstes von drei 
auf vier Jahre {§ 28 b Abs. 1): 
Im Jahre 1976 sowie in den Folgejahren 
ergeben sich durch die Verlängerung des 
freiwillig verlängerten Grundwehr.dienstes 
von drei auf vier Jahre keine Mehrkosten, 
sofern hiedur,ch nucht ein über das budgetäre 
Ausmaß hinausgehendes Anwachsen an, 
Meldungen zur Ableistung des freiwillig' 
verlängerten Grundwehrdienstes auf vier 
Jahre erfolgt. 

Die angeführten Mehrkosten für das Jahr 1976 fallen bei folgenden Ansätzen an: 
1/40107 "Heer und Heeresverwaltung; Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen)" 

Post-Nr. 7245 "Fahrtkostenvergütung" ........................ . 

1/40108 "Heer und Heeresverwaltung; Aufwendungen" 
Post-Nr. 4301 "Verpflegung" ................................ . 
Post-Nr.4680~101 "Sonstige Einrichtung'en; Inv.Aufwd" ., ........... . 
Post-Nr. 4680-102 "Sanitätsgerät; Inv.Aufwd" ..................... . 
Post-Nr. 4684 "Bekleidung und Ausrüstung" } 
Post-Nr. 7281 "Reinigung der Bettensorten" ..... . 

, Post-Nr. 7282 "Reinigung von Bekleidung und Ausrüstung" 
Post-Nr. 7284 "Sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen 

und juristischen Personen" .... ' .................. , 

Diese Mehrkosten finden bei den Ansätzen 1140107 und 1/40108 ihre Bedeckung. 

270000 S 

227000 S 
2000.000 S 

-6000000 S 

594000 S 

75000 S 
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Gegenü herstellung 
der derzeit geltenden und der vorgesehenen Fassung jener Bestimmungen des Wehrgesetzes, die 

durch diesen Gesetzentwurf geändert werden sollen 

Geltende Fassung: Neue Fassung: 

§ l.Wehrsystem 

(1) Jeder österreichische Staatsbürger männ-. (1) UnverändeI't 
lichen Geschlechtes ist nach Maßgabe dieses Bun-: 
desgesetzes wehrpflichtig. 

(2) Das Bundesheer als die bewaffnete Macht. (2) Unverändert 
der Republik österreich wird auf Grund der 
allgemeinen Wehrpflicht gebildet und ergänzt. 

(3) Dem Bundesheer gehören an: (3) Unverändert 

a) Personen, die zum ordentlichen oder außer­
ordentlichen Präsenzdienst einberufen sind, 
vom Beginn des Tages, für den sie einberu-· 
fen worden sind, bis zum Ablauf des Tages, 
an dem sie entlassen werden, 

b) z.eitverpflichtete Soldaten, 
c) Berufsoffiziere, 
d) Beamte und Vertragsbedienstete, die nach 

§ 11 zur Ausübung einer Unteroffiziers-. 
funktion herangezogen werden, für die 
Dauer dieser Heranziehung und 

e) Personen, die nach § 11 a in einer Offiziers­
funktion verwendet werden, für die Dauer 
dieser Verwendung. 

(4) Die im Abs. 3 genannten Personen (Ange- (4) Unverändert 
hörige des Bundesheeres) sind Soldaten und bil-
den den Präsenzstand. Soldaten sind Offiziere, 
Unteroffiziere, Chargen oder Soldaten ohne 
Chargengrad (W ehrmänner). 

(5) Der Stand an Chargen wird aus dem Stand eS) Der bisherige Abs. 6 
entsprechend ausgebildeter Soldaten ohne Char-
gengrad, der Stand an Unteroffizieren aus ent-
sprechend ausgebildeten Chargen und der Stand 
an Offizieren aus entspt:echend ausgebildeten 
Unteroffizieren gebildet und ergänzt . 

.(6). Den Zwecken des Bundesheeres dient die (6) Der bisherige Abs. 7 
Heeresverwaltung. Die Angehörigen der Heeres-
verwaltung sind Beamte und Vertragsbedienstete. 

(7) Die Reserve umfaßt alle Wehrpflichtigen, 
die nicht dem Präsenzstand angehören (Wehr-
pflichtige der Reserve). 

§ 2. (1) Das Bundesheer ist bestimmt: § 2. (1) Das Bundesheer ist bestimmt: 

a) zum Schutz der Grenzen der Republik, a) zur militärischen Landesverteidigung, 
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Geltende Fassung: 

b) zum Schutz der verfassungsmäßigen Ein­
richtungen sowie Zur Aufrechterhaltung 
der Ordnung und Sicherheit im Inneren 
überhaupt und 

c) zur Hilfeleistung bei 
und Unglücksfällen 
Umfanges; 

Elementarereignissen 
außergewöhnlichen 

in den Fällen der lit. bund c insoweit, als die 
gesetzmäßige bürgerliche Gewalt die Mitwirkung 
des Bundesheeres in Anspruch nimmt. 

§ 5. (1) Beim Bundeskanzleramt wird ein Lan­
desverteidigungsrat errichtet. Dem Landesvertei­
digungsrat gehören an: der Bundeskanzler, der 
Vizekanzler, der Bundesminister für Landesver­
teidigung, die jew~ils zur' Ber~tung heranzuzie­
henden sachlich beteiligten Bundesminister 
(Staatssekretäre), ein vom Bundesminister für 
Landesverteidigung zu bestimmender hiefür ge­
eigneter Beamter des Bundesministeriums für 
Landesverteidigung, der Generaltruppeninspek­
tor und Vertreter der im Nationalrat vertretenen 
politischen Parteien. Von der im Nationalrat am 
stärksten vertretenen Partei sind vier Vertreter, 
von denen drei Vertreter d~m Nationalrat und 
ein Vertreter dem Bundesrat anzugehören haben, 
von der im Nationalrat am zweitstärksten ver­
tretenen Partei sind drei Vertreter, von denen 
zwei Vertreter dem Nationalrat und ein Ver­
treter dem Bundesrat anzugehören haben, in den 
Landesverteidigungsrat zu entsenden. Bei Man­
datsgleichheit der beiden im Nationalrat am 
stärksten vertretenen Parteien entsendet jede 
dieser Parteien vier Vertreter in den Landes­
verteidigungsrat, von denen je drei Vertreter 
dem Nationalrat und je ein Vertreter dem Bun­
desrat anzugehören haben. V"an jeder anderen 
im Nationalrat vertretenen Partei, sofern sie 
auch im Hauptausschuß vertreten, ist, ist ein 
Vertreter, der dem Nationalrat anzugehören hat, 
in den Landesverteidigungsrat zu entsenden. Für 
jedes von den im Nationalrat vertretenen poli­
tischen Parteien entsendete Mitglied ist nach den 
gleichen Grundsätzen ein Ersatzmitglied zu ent­
senden. Das Ersatzmitglied hat im Falle der Ver­
hinderung des Mitgliedes an der Teilnahme an 
einer Sitzung des Landesvertei.digungsrates nach 
Abs. 3 letzter Satz sowie an Sitzungen <les Landes-

Neue Fassung: 

b) auch über den Bereich der militärischen 
Landesverteidigung hinaus zum Schutz der 
verfassungsmäßigen Einrichtungen und 
ihrer Handlungsfähigkeit sowie der demo­
kratischen Freiheiten der Einwohner und 
zur Aufrechterhaltung der Ordnung und 
Sicherheit im Inneren überhaupt; 

c) zur Hilfeleistung bei Elementarereignissen 
und Unglücksfällen außergewöhnlichen Um­
fanges sowie 

cl) zur Hilfeleistung im AusLand :liuf Ersuchen 
internationaler Organisationen oder der 
Liga der Rotkreuz-Gesellschaften; 

in den Fällen der lit. bund c insoweit, als die 
gesetzmäßige zivile Gewalt die Mitwirkung des 
Bundesheeres in Anspruch nimmt, im Falle der 
lit. d insoweit, als die Bundesregierung im Ein~, 
vernehmen mit dem Hauptausschuß des Natio­
nalrates die Entsendung von Angehörigen des 
Bundesheeres in das Ausland beschließt. 

§ 5. (1) Beim Bundeskanzleramt wird ein Lan­
desverteidigungsrat errichtet. Dem Landesver­
teidigungsrat gehören an: der Bundeskanzler, der 
Vizekanzler, der Bundesminister für Landesver­
teidigung, der Bundesminister, für Auswärtige 
Angelegenheiten, die sonst jeweils zur Beratung 
heranzuziehen sachlich Ibeteiligten Bundesminister, 
ein vom Bundesminister für Landesverteidigung 
zu 'bestimmender hiefür geeigneter Beamter des 
Bundesministeriums für Landesverteidigung, der 
Generaltruppeninspektor und Vertreter der im 
Nationalrat vertretenen politischen Parteien. Von 
der im Nationalrat am stärksten vertretenen 
Partei sind vier Vertreter, von denen drei Ver­
treter dem Nationalrat und ein Vertreter dem 
Bundesrat anzugehören haben, 'von der im Natio­
nalrat am zweitstärksten vertretenen Partei sind 
drei Vertreter von denen zwei Vertreter dem 
Nationairat u~d ein Vertreter dem Bundesrat 
anzugehören haben, in den Land~sver:eidigung:­
rat zu entsenden. Bei Mandatsgleichheit der bel­

·den im Nationalrat am stärksten vertretenen 
Parteien entsendet jede dieser Parteien vier Ver­
treter in den Landesverteidigungsrai:, von denen 
je drei Vertreter dem Nationalrat und je ein 
Vertreter dem Bundesrat anzugehören haben. 
Von jeder anderen im Nationalrat vertretenen 
Partei sofern sie auch im Hauptausschuß ver­
treten' ist, ist ein Vertreter, der dem Nationalrat 
anzugehören hat, in den Landesverteidigungsrat 
zu entsenden. Für jedes von den im Nationalrat 
vertretenen politischen Parteien entsendete Mit­
glied ist nach den gleichen Grundsätzen ein 
Ersatzmitglied zu entsenden. Das Ersatzmitglied 
hat im Falle der Verhinderung des Mitgliedes 
an der Teilnahme an einer Sitzung des Landes­
verteidigungsrates an die Stelle dieses Mitgliedes 
zu treten; das verhinderte Mitglied' hat den 
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Geltende Fassung: Neue Fassung: .. 

verteidigungsrates nach verfügter Mobilmachung Bundeskanzler unverzüglich von seiner Verhinde­
bis zur Rückversetzung,der Iden außerordentlichen rung in Kenntnis zu setzen. Die Vertreter der 
Präsenz dienst leistenden Wehrpflichtigen in die im Nationalrat vertretenen Parteien gehören dem 
Reserve an dessen Stelle zu treten. Die Vertreter Landesverteidigurigsrat· so lange an, bis von die­
der im Nationalrat vertretenen Parteien gehören sen Parteien andere Vertreter namhaft gemacht 
dem Landesverteidigungsrat so lange an, bis von worden sind. Die Einberufung des Landesvertei­
den im Nationalrat vertretenen Parteien andere digungsrates und der Vorsitz in diesem obliegen 
Vertreter namhaft gemacht worden sind. Die dem Bundeskanzler. Zu den Sitzungen des Lan­
Einberufung des Landesverteidigungsrates und desverteidigungsrates ist ein bei der Präsident­
der Vorsitz in diesem obliegen dem Bundeskanz- schaftskanzlei in Verwendung stehender Beamter 
ler. Zu den Sitzungen des Landesverteidigungs- als Beobachter einzuladen. 
rates ist ein Beamter der Präsidentschaftskanzlei 
als Beobachter einzuladen. 

, (3) Der Landesverteidigungsrat ist in milltäri­
sehen Angelegenheiten zu hören, die nach Ansicht 
des Vorsitzenden, des Bundesministers für Lan­
desverteidigung oder von mindestens zwei· der 
dem Landesverteidigungsrat angehörenden Ver­
treter der politischen Parteien von grundsätzlicher 
Bedeutung sind, sowie in sonstigen Angelegen­
heiten' der Landesverteidigung, die über die Zu­
ständigkeit des Bundesministeriums für Landes­
verteidigung hinausgehen. Vor der Beschlußfas­
sung der Bundesregierung, jedenfalls aber vor 
Erstattung eines Vorschlages an den Bundesprä­
sidenten nach Art. 67 Abs. 1 des Bundes-Verfas­
sungsgesetzes inder Fassung von 1929 auf all­
gemeine oder teilweise Einberufung zum außer­
ordentlichen Präsenzdienst (§ 28 a Abs. 3) oder 
auf vorläufige Aufschiebung der Rückversetzung 
von Wehrpflichtigen in die Reserve (§ 32 Abs. 2) 
ist, sofern nicp.t Gefahr im Verzug vorliegt, der 
Landesverteidigungsrat zu hören. Der Landes­
verteidigungsrat ist weiters vor Einberufung von 
Wehrpflichtigen zu außerordentlichen übungen 
nach § 28 a Abs. 4 zu hören. 

(4) -Dem Landesverteidigungsrat obliegt es fer­
ner, Empfehlungen für Maßnahmen in Angele­
genheiten der Landesverteidigung zu erteilen. 

§ 6. (3) Die Beschwerdekommission hat un­
mittelbar oder mittelbar eingebrachte Beschwer­
den von Personen, die sich freiwillig einer Stel­
lung . unterziehen, von Stellungspflichtigen, von 
Soldaten sowie von Wehrpflichtigen der Reserve, 
die den Grundwehrdienst (§ 28 Abs. 3) bereits 
abgeleistet }iaben, entgegenzunehmen, zu prüfen 
und über ihre Erledigung Empfehlungen zu be­
schließen. Die Beschwerdekommission kann die 
überprüfung von Beschwerden nötigenfalls an 
Ort und Stelle vornehmen und von den zuständi­
gen Organen alle einschlägigen Auskünfte em­
holen. 

(3) . Der Landesverteidigungsrat ist in mili­
tärischen Angelegenheiten zu hören, die nach 
Ansicht des Vorsitzenden, des Bundesministers 
für Landesverteidigung oder von mindestens zwei 
der dem· Landesverteidigungsrat angehörenden 
Vertreter der politischen Parteien von grund­
sätzlicher Bedeutung sind, sowie in· sonstigen 
Angelegenheiten der Landesverteidigung, die über 
die Zuständigkeit des Bundesministeriums für 
Landesverteidigung hina usgehen. V or der 
Beschlußfassung der Bundesregierung, jedenfalls 
aber vor Erstattung eines Vorschlages an den 
Bundespräsidenten nach Art. 67 Abs. 1 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
1929 auf allgemeine oder teilweise Einberufung 
zum außerordentlichen Präsenzdienst (§ 28 a 
Abs. 3) oder auf vorläufige Aufschiebung der 
Rückversetzung von Wehrpflichtigen in die 
R'eserve (§ 32 Abs. 2) sowie vor der Verfügung 
der Einberufung zu außerordentlichen übungen 
durch den Bundesminister für Landesverteidigung 
(§ 28 a Abs. 4) ist, sofern nicht Gefahr im Verzug 
vorliegt, der Landesverteidigungsrat zu hören. 

(4) Dem Landesverteidigungsra t obliegt es 
ferner, Empfehlungen für Maßnahmen in Ange­
legenheiten der umfassenden Landesverteidigung 
zu erteilen. 

§ 6. (3) Die Beschwerdekommission hat unmit­
telbar oder mittelbar eingebrachte Beschwerden 
von Personen, die sich freiwillig einer Stellung 
unterziehen, von Stellungspflichtigen, von 
Soldaten sowie von Wehrpflichtigen der Reserve, 
die Präsenzdienst geleistet haben, entgegen­
zunehmen, zu prüfen und über ihre Erledigung 
Empfehlungen zu beschließen. Die Beschwerde­
kommission kann die überprüfung von Beschwer­
den nötigenfalls an Ort und Stelle vornehmen 
und von den zuständigen Organen alle 
einschlägigen Auskünfte einholen. 

162 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 31 von 54

www.parlament.gv.at



32 162.der Beilagen 

Geltende Fassung: 

§ 9. Verleihung von Kommandostellen 

Die höheren Kommandanten bis zum Abtei­
lungskommandanten einschließlich werden vom 
zuständigen Bundesminister, die Unterahtei­
lungskommandanten von den Truppenkomman­
danten bestellt. 

§ 10. (3) Die Bestimmungen des § 28 c gelten 
sinngemäß auch für zeitverpflichtete Soldaten 
mit· der Maßgabe, daß ihnen eine Berufsweiter­
bildung in der Dauer von hÖchstens einem Drit­
tel ihres Dienstverhältnisses als zeitverpflichtete 
Soldaten zu gewähren ist. Der Zeitpunkt der 
Gewährung der Berufsweiterbildung ist nach den 
dienstlichen Erfordernissen festzusetzen. Kann 
die Berufsweiterbildung auf Grund eines Ein­
satzes des Bundesheeres gemäß § 2 vom zeit­
verpflichteten Soldaten nicht oder nicht zur 
Gänze in Anspruch genommen werden, so sind 
ihm die nachweislichen Kosten für die ihm von 
der zuständigen militärischen Dienststelle ge­
nehmigte Berufsweiterbildung, der er sich un­
mittelbar im Anschluß an das Dienstverhältnis 
unterzogen hat, vom Bund zu ersetzen. Dieser 

. Kostenersatz ist vom ehemaligen zeitverpflichte­
ten Soldaten innerhalb von drei Monaten nach 
Abschluß der Berufsweiterbildung beim zustän­
digen Militärkommando geltend zu machen, das 
darüber zu entscheiden hat. 

Neue Fassung: 

Verleihung von Kommandostellen 

§ 9. Die Bataillonskommandanten, die d~esen 
gleichgestellten .und übergeordneten Komman­
danten sind vom Bundesminister' für Landes­
verteidigung, die Einheitskommandanten, die 
diesen Gleichgestellten sowie die Kommandanten 
von Teileinheiten und die diesen Gleichgestellten 
sind vom zuständigen Bataillonskommandanten 
oder von dem diesem Gleichgestellten zu 
bestellen. 

§ 10. (3) Zeitverpflichteten Soldaten ist -
sofern sie noch nicht eine abgeschlossene Berufs­
ausbildung aufweisen - vom zuständigen Militär­
kommal1do eine berufliche Bildung im Inland 
während ihres Dienstverhältnisses zu ermöglichen, 
wenn ihre Bestellungsdauer ais zeitverpflichtete 
Soldaten und die Dauer ihrer Dienstleistung im 
freiwillig verlängerten Grundwehrdienst ins­
gesamt mindestens drei Jahre betragen. Das 
Höchstausmaß der beruflichen Bildung darf ein 
Drittel der gesamten Dienstleistungszeit als zeit­
verpflichteter Soldat und als Wehrpflichtiger im 
freiwillig verlängerten Grundwehrdienst nicht 
übersteigen. Für den Anspruch auf berufliche 
Bildung und für' die Bemessung ihrer Dauer ist 
die angeführte gesamte Dienstleistungszeit nur 
insoweit zu berücksichtigen, als sie ohne Unter­
brechung z,urückgelegt wil1d; ferner haben bei der 
Bemessung der Dauer der beruflichen Bildung 
Zeiten, die für die Bemessung einer bereits in 
Anspruch genommenen beruflichen Bildung 
herangezogen worden sind, außer Betracht zu 
ble~ben. Der Beginn !Ci.er beruflichen BiLdung ist 
vom zuständigen Militärkommando nach den 
dienstlichen Erfordernissen und, soweit diese 
nicht entgegenstehen, unter Berücksichtigung der 
Interessen der anspruchsberechtigten zeitver­
pflichteten Soldaten zu bestimmen. Vor der 
Bestimmung des Beginnes der beruflichen Bildung 
ist ein Berufsberatungsgutachten des zuständigen 
Arbeitsamtes einzuholen. 

(4) Als beruflich·e Bil.dung kommt insbesondere 
die Teilnahme an Ausbildungslehrgängen m 
Betracht, die 

a) in den einschlägig~n dienstrechtlichen Vor­
schriften als Erfordernis für die Erlangung 
von Dienstposten der Verwendungsgruppe 

. W 3, C oder D oder einer vergleich.baren 
Verwendungsgruppe vorgesehen sind, 

b) der Vorbereitung auf eine Prüfung dienen, 
die in den einzelnen dienst- und arbeits­
rechtlichen Vorschriften als Erfordernis 
für die Erlangung der in der lit. a näher 
bezei~neten Dienstposten oder für eine 
diesen Dienstposten vergleichbare Ver­
wendung bei den österreichischen Bundes­
bahnen oder in der Flugsicherung beim 
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Geltende Fassung: 

(4) Wehrpflichtige, die zeitverpflichtete Sol­
daten waren, führen nach Ablauf der Zeitver­
pflichtung ihre Dienstgradbezeichnung mit dem 
Zusatz "der Reserve (d. Res.)". 

§ 11 a. Verwendung in Offiziersfunktion 

Bundesamt für Ziv:iHttftfahrt vorges.chrieb~n 
ist. 

Die angeführten Ausbirdungslehrgänge sind, 
soweit militärische Erforderniss.e nicht entgegen­
stehen, nach ·den . dienst- und arbeitsrechtlichen 
Vorschriften, d~iC für die genannten Verwendungs­
gruppen, Dienstzweige und Verwendungen maß­
geblich sind, von den jeweils sachlicl1 zuständigen 
Bundesministerien bei den Dienststellen des 
ßundesheeres dem jeweiligen Bedarf entsprechend 
einzurichten. Sofern dies aber aus Gründen der 
jeweiligen Ausbildung oder aus verwaltungs-

'ökonomischen Gründen nicht zweckmäßig wäre, 
oder die anspruchs berechtigten zeitverpflichteten 
Soldaten eine berufliche BiLdung auf anderen 
Gebieten begehren, ist die entsprechende 
berufliche Bildung an Ausbildungsstätten außer­
halb der Dienststellen des Bundesheeres zu 
ermögllichen. Die Kosten der beruflichen Bildung 
trägt in allen Fällen der Bund. ' 

(5) Kann die berufliche Bildung auf Grund 
eines Einsatzes des Bundesheeres in den Fällen 
des § 2 während des Dienstverhältnisses als zeit­
verpflichteter Soldat nicht oder nicht zur Gänze 
in Anspruch genommen werden, so sind dem 
ehemaligen zeitverpflichteten Soldaten die nach­
weislichen Kosten für die ihm vom zuständigen· 
Militärkommando ermöglichte berufliche BiLdung, 
der er sich unmittelbar im Anschluß an das 
Dienstverhältnis unterzogen hat, vom Bund zu 
ersetzen. Dieser Kostenersatz ist vom ehemaligen 
zeitverpflichteten Soldaten innerhalb von drei 

. Monaten nach Abschluß der beruflichen Bildung 
beim zuständigen Mi1itärkommando geltend zu 
machen, das darüber zu ent;cheiden hat. 

(6) Der bisherige Abs. 4 

Verwendung in Offiziersfunktion 

(1) Personei., die den Drenstgrad "Leutnant der § 11 a. (1) Personen, die einen Reserveoffiziers-
Reserve", "Oberleutnant der Reserve", "Haupt- dienstgrad führen, können, wenn militärische 
mann der Reserve" oder einen anderen Reserve- Rücksichten es erfordern, nach Maßgabe ihrer 
offiziersdienstgrad gleichen Ranges führen, kön- Dienstfähigkeit auf Grund eines Sondervertrages 
nen, wenn militärische Rücksichten es erfordern, I (§ 36 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, 
nach Maßgabe ihrer Dienstfähigkeit auf Grund BGBI. Nr. 86, in der Fassung des Bundesgesetzes 
eines Sonden>:ertrages (§ 36 des Vertragsbedien- BGBI. Nr. 110/1966) für die Dauer von höchstens 
stetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86, in der Fas- zehn Jahren, sofern sie aber Offiziere des militär­
sung des Bundesgesetzes BGBt Nr. 110/1966) medizinischen Dienstes der Reserve oder Militär­
für die Dauer von höchstens zehn. Jahren" läng- piloten sind, für die Dauer von höchstens 15 
stens jedoch bis. Zum Ablauf des Jahres, in dem Jahren in einer Offiziers funktion verwendet 
diese Personen das 40. Lebensjahr vollenden, m werden; die Dauer der Verwendung ist aber 
einer Offiziersfunktion verwendet werden. jedenfalls mit dem Ablauf des Jahres, in dem die 

angeführten Personen das 40. Lebensjahr, sofern 
(2) Die Verwendung in einer Offiziersfunktion sie Offiziere des militärmedizinischen Dienstes 

endet, wenn eine d:er im Abs. 1 genannten Vor- sind, das 50. Lebensjahr vollenden, zu begrenzen. 
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Geltende Fassung: 

ausse'tzungen für diese Verwendung wegfällt; 
§ 30 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 16~/1961 
bleibt unberührt. 

(3) Die 'in einer Offiziersfunktion verwendeten 
Personen haben für die Dauer dieser Verwen­
dung ihre Reserveoffiziersdienstgrade ohne den 

, Zusatz "der Reserve (d. Res.)" zu führen. 

>' NeueFassung:-

(2) Die Verwendung in einer Offiziersfunktion 
endet, wenn eine der im Abs, 1 genannten 
Voraussetzungen für diese Verwendung wegfällt; 
§ 30 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 165/1961 
bleibt unberührt. 

(3) Die Entlohnung der in einer Offiziers­
funktion verwendeten Personen ist im Sonder­
vertrag entsprechend den im Gehaltsgesetz 1956, 
BGBI. Nr. 54, in der geltenden Fassung, fest~ 
gelegten 'Bezügen der nach Ausbildung und 
Dienstgrad vergleichbaren Berufsoffiziere zu 
regeln; überdies ist ,diesen Personen im Sonder­
vertrag ein Abfertigungsanspruch nach, den im 
Gehaltsgesetz 1956 für zeitverpflichtete Soldaten 
festgelegten Grundsätzen einzuräumen. 

(4) Den in einer Offiziersfunktion verwendeten 
Personen ist - sofern sie noch nicht eine 
abgeschlossene Berufsausbildung aufweisen -
vom zuständigen Militärkommando eine 
berufliche Bildung im Inland während ihres 
Dienstverhältnisses zu ermöglichen, wenn die 
Dauer ihrer Verwendung (Abs. 1) und die Dauer 
allfälliger Dienstleistungen als zeitverpflichteter 
,Soldat sowie im freiwillig verlängerten Grund­
wehrdienst insgesamt mindestens drei Jahre 
betragen. Das Höchstausmaß der beruflichen 
Bildung darf ein Drittel der gesamten Dienst­
leistungszeit in Offiziersfunktion, als zeitver­
pfIidlteter Soldat und als Wehrpflichtiger im frei­
willig verlängerten Grundwehrdienst nicht über­
steigen. Für den Anspruch auf berufliche Bildung 
und für die Bemessung ihrer Dauer ist die ange­
führte gesamte Dienstleistungszeit nur insoweit 
zu berücksichtigen, als sie ohne Unterbrechung 
zurückgelegt wird; ferner haben bei der Bemes­
sung der beruflichen Bildung Zeiten, die für die 
Bemessung einer bereits in Anspruch genommenen 
beruflichen Bildung herangezogen worden sind, 
außer Betracht zu bleiben. Der Beginn der 
beruflichen Bildung ist vom zuständigen Militär­
kommando nach den dienstlichen Erfordernissen 
und, soweit diese nicht' entgegenstehen, unter 
Berücksichtigung der Interessen der anspruchs­
berechtigten Personen zu bestimmen. Die Kosten 
der beruflichen BiLdung trägt der Bund. § 10 
Abs. 5 gilt sinngemäß. 

(5) Die in einer Offiziersfunktion verwendeten 
Personen haben für die Dauer dieser Ver­
wendung ihre Reserveoffiziersdienstgrade ohne 
den Zusatz" ,der Reserve Cd. Res.)" zu führen, 

(6) Die Bestimmungen der Abs. 8 und 9 des 
§ 45 b des Gehaltsüberleitimgsgesetzes, BGBl. 
Nr. 22/1947, in der geltenden Fassung, sind auf 
die' Personen, die in einer Offiziersfunktionver­
wendet wurden, sinngemäß anzuwenden. 
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Geltende Fassung: 

§ 14. (2) österreichische Staatsbürger männ­
lichen Geschlechtes, die das 17. Lebensjahr voll­
endet haben und ledigen Standes sind, können 
auf Grund freiwilliger Meldung den Präsenz­
dienst vorzeitig ableisten . 

. § 15. (1) Alle österreichisch~n Staatsbürger 
männlichen Geschlechtes, die das 18. Lebensjahr 
vollendet und das 51: Lebensjahr .noch nicht 
erreicht haben, sind wehrpflichtig. Offiziere, 
Unteroffiziere und technische Spezialkräfte dür­
fen in den Fällen des § 2 und nach § 28 a Abs. 4 
bis zum Ablauf des Jahres, in dem sie das 
65. Lebensjahr vollenden, zur Dienstleistung her­
angezogen werden. Auf diese Personen finden 
bis zum vorgenannten Zeitpunkt die für Wehr­
pflichtige der ·Reserve geltenden Bestimmungen 
Anwendung. . 

§ 16. pflichten der Wehrpflichtigen 

(1) Die Wehrpflicht umfaßt die Stellungs­
pflicht, die pflicht zur Leistung des Präsenz­
dienstes, die Pflicht zur Annahme, Verwahrung 
und Rückgabe von Bekleidung und Ausrüstungs­
gegenständen sowie die Meldepflicht nach Abs. 3 
und die Pflichten des Beurlaubtenstandes der Re­
serve. 

Neue·Fassung: 

§ 14. (2) Personen, die das 17. Lebensjahr 
vollendet haben, und im üb~igen die im Abs.l 
genannten Aufnahmebedingungen erfüllen, kön­
nen auf Grund freiwilliger Meldung den· Präsenz­
dienst vorzeitig ableisten. 

(2) Wehrpflichtige Personen haben jederzeit (2) Wehrpflichtige haben jederzeit über alle 
über alle ihnen auf Grund ihrer dienstlichen Ver- ihnen auf Grund ihrer dienstlichen Verwendung 
wendung im Bundesheer bekanntgewordenen im Bundesheer bekanntgewordenen Angelegen-. 
Angelegenheiten, deren Geheimhaltung dienst- heiten, deren Geheimhaltung dienstliche Interes­
liche Interessen erfordern, gegen jedermann; dem sen erfordern, gegen jedermann, dem sie über 
sie über solche Angelegenheiten eine dienstliche solche Angelegenheiten eine dienstliche Mit­
Mitteilung zu machen nicht verpflichtet sind, teilung zumachen nicht verpflichtet sind, 
strengstes Stillschweigen zu beobachten. Eine strengstes Stillschweigen zu beobachten. Eine Aus­
Ausnahme hievon tritt nur insoweit ein, als der nahme hievon tritt nur insoweit ein, als der 
Wehrpflichtige für einen bestimmten Fall von Wehrpflichtige für einen bestimmten Fall von 
seiner Verschwiegenheitspflicht durch das Bundes- seiner Verschwiegenheitspflicht durch das Bundes­
ministeri~m für Lan~esvert:idig~ng en:bunden 1 min.isteri~m für La.n~e. svert~idig~ng eh:bunden 
wurde. DIese VerschwIegenheItSpflIcht bleIbt auch wurde. DIese VerschwIegenheItspflIcht bleIbt auch 
nach Erlöschen der Wehrpflicht bestehen. Die nach Erlöschen der Wehrpflicht bestehen. Die 
dienstrechtlichen Vorschriften über die Amtsver- dienstrechtlichen Vorschriften über die Aints-
schwiegenheit bleiben hiedurch unberührt. . verschwiegenheit bleiben hiedurch unberührt. 

(3) Wehrpflichtige Personen haben bei jeder (3) Wehrpflichtige haben bei jeder Anmeldung 
Anmeldung für eine Unterkunftsdauer von mehr im Sinne des Meldegesetzes 1972, BGBl. Nr. 30/ 
als zwei Monaten im Sinne des Meldegesetzes 1973, für eine Unterkunftsdauer von mehr als' 
1954, BGBl. Nr. 175, einen zusätzlichen Melde- zwei Monaten einen zusätzlichen Meldezettel aus­
zettel auszufüllen und der ,Meldebehörde zu zufüllen und der Me1debehöJ'1de zu übergeben. 
übergeben. Die Meldebehörden sind verpflichtet, . Die MeldebehÖrden sind verpflichtet, die 
die . zusätzlichen Meldezettel unverzüglich dem I zusätzlichen Meldeiettel' unverzüglich dem 
zuständigen Militärkommando zu übermitteln. zuständigen Militärkommando zu übermitteln. 

(4) Die Wehrpflichtigen bilden für die Dauer 11 (4) Wehrpflichtige, die ihren Aufenthalt für 
von drei Monaten nach ihrer Entlassung aus dem länger als sechs Monate in: das Ausland verlegen; 
Grun~wehrdienst (§ 28. Abs. 3) ~~n ~eurlaubten- habe~ dies unverzüglich de~ zu~~ändigen Militär­
stand In der Reserve. SIe haben {ur dIe Dauer des i kommando zu melden. DIe Ruckverlegung des 
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Geltende Fassung: 

Beurlaubtenstandes jede Änderung des ordentli- Aufenthaltes in das Lnland ist vom Wehr­
ehen Wohnsitzes unverzüglich dem zuständigen pflichtigen binnen drei Wochen dem zuständigen 
Militärkommando zu melden. Zum Verlassen Militärkommando zu melden. 
des Bundesgebietes in der Da:uer von mehr als (5) Wenn militärische Rücksichten es erfordern, 
drei Tagen bedürfen die Wehrpflichtigen wäh- • kann durch Verordnung des Bundesministers für 
rend des Beurlaubtenstandes der Bewilligung des, Landesverteidigung bestimmt werden, daß Wehr.; 
zuständigen MilitäFkommandos, die: nur aus; pflichtige der R.eserve zum Verlassen des BundeS­
militärischen Rücksichten verweigert werden. gebietes einer Bewitligung des zuständigen 
darf. Die Bewilligung gilt als erteilt, wenn das Militärkommandos bedürfen. 
Militärkommando diese nicht innerhalb von 
14 Tagen nach Einlangen des schriftlichen Antra- (6) Die Wehrpflichtigen bilden für die Dauer 
ges verweigert. Wehrpflichtige, die ihren ordent- von sechs Monaten nach ihrer' Entlassung aus 
lichen Wohnsitz unmittelbar vor dem Antritt des' dem Grundwehrdienst(§ 28 Abs. 3) den Beur­
Grundwehrdienstes und im: Zeitpunkt der Ent- laubtenstand in der Reserve. Sie haben für die 
i'assung aus dem Grundwehrdienst im Ausland' Dauer des Beurlaubtehstandes jede Änderung des 
hatten, bedürfen für die Dauer der Beibehaltung ordentlichen Wohnsitzes unverzüglich dem 
des ordentli:chen Wohnsitzes im Ausland keiner. zuständigen Militärkommando zu melden. Zum 
Bewilligung. Wenn militärische Rücksichten es Verfassen des Bundesgebietes in der Dauer von 
erfordern, kann durch Vero.rdnung des Bundes- ,mehr als drei Tagen bedürfen die Wehrpflichtigen 
ministers für Landesverteidigung bestimmt wer- während des Beurlaubtenstandes der Bewilligung 
den, daß sonstige Wehrpflichtige der Reserve des zuständigen Militärkommandos, die nur aus 
zum Verlassen des Bundesgebietes einer Bewil- . militärischen Rücksichten 'verweigert werden 
ligung des zuständigen Militärkommandos be- . darf. Die Bewilligung gilt als erteilt, wenn das 
dürfen. . Militärkommando das Verlassen des Bundes-

gebietes nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
Einlangen des schriftlichen Antrages untersagt. 
Wehrpflichtige, die ihren ordentlichen Wohnsitz 

. unmrttelball vor dem Antritt des Grundwehr-

§ 17. Ellgänzungsbereiche, Stelfungsbezirke, Stel­
lungsorte 

. dienstes: und im Zeitpunkt der ENtlassung aus 
dem Grundwehrdienst im Ausland hatten, 
bedürfen für d.ie Dauer der Beibehaltung des 
ordentlichen Wohnsi:tzes im Ausland keiner 
Bewilligung. Durch die Bestimmungen dieses 
Absatzes wird Abs·. 5 nicht berührt. 

Ergänzungsbereiche 

(1) Für die Erfassung, Stellung und Einberu- § 17. Für die Erfassung und Einberufung der 
fung der Wehrpflichtigen wird das Bundesgebiet Wehrpflichtigen ist das Bundesgebiet in Ergän­
in Ergänzungsbereiche eingeteilt. Die Ergänzungs- zungsbereiche einzuteilen; die Ergänzungsbereiche 
bereiche decken sich mit den Gebieten der Bun- haben sich mit den Gebieten der Bundesländer 
desländer. ,zu decken. 

(2) Jeder Ergänzungsbereich wird in Stellungs­
bezirke eingeteilt. Die Stellungsbezirke decken 
sich mit den, Gebieten der politischen Bezirke. 
In den Stellungsbezirken liegen die SteIlungsorte. 

§ 18. Ergänzungsbehörden 

Innerhalb jedes Ergänzungsbereiches ist ein 
Militärkommando einzurichten, dem - unbe­
schadet sonstiger militärischer Aufgaben - die 
Erfassung, Stellung und Einberufung der Wehr­
pfIichtigen obliegt. Im Interesse der Wehrpflichti­
gen können nach den jeweiligen örtlichen Gege­
benheiten und militirischen Erfordernissen 
AußensteUen des; Militärkommandos im Verord­
nungsw~ge errichtet werden. 

Ergänzungsbehörden 

, § 1:8. (1) Innerhalb jedes Ergänzungsbereiches 
ist ein Militärkommando einzurichten, dem -
unbeschadet sonstiger militärischer Aufgaben -
die Erfassung und, Einberufung der Wehr­
pflichtigen obliegt. Im Interesse. der Wehr­
pflichtigen können durch Verordnung des Bun­
desministers für Landesver.teidigung na'ch den 
jeweiligen örtlich:en Gegebenheiten und mili­
tärischen Erfordlernisserr Außenstellen des Mili­
tärkommandOS' er.richtet werd·en. 
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Geltende Fassung: 

§ 19. Stellungskommissionen 

Zur Durchführung der Stellung der Wehr­
pflichtigen hat sich das Militärkommando der 
Stellungskommissionen zu bedienen. 

B. Bestimmungen über die Organisation und Auf­
gaben der Stellungskommissionen 

§ 20. Zusammensetzung der Stellungskommis­
sionen 

(1) Die Stellungskommissionen setzen sich zu­
sammen aus einem Stabsoffizier oder Haupt­
mann des zuständigen Militärkommandos als 
Vorsitzenden, einem rechtskundigen Beamten der 
örtlich zuständigen. Bezirksverwaltungsbehörde 
und einem Vertreter der örtlichen militärischen 
Kommandostelle als Beisitzer. Der Kommission 
ist ein im öffentlichen .Dienst stehender Arzt als 
untersuchendes Organ beigegeben. 

Neue Fassung: -

(2) Durch' Verordnung des Bundesministers 
für Landeliverteidigung sind jene Militärkomman­
den zu bestimmen, denen neben den im Abs. 1 
angeführten Aufgaben die Durchführung der 
Stellung von Wehrpflichtigen obliegt. In dieser 
Verordnung ist auch der örtliche Zuständigkeits­
bereich dieser Militärkommariden in den Ange­
legenheiten des Stellungswesens festzulegen. Die 
Bestimmung der Militärkommanden sowie 
deren Zuständigkeitsbereich in den Angelegen­
heiten des Stellungswesens hat sich nach den mili­
tärischen Erfordernissen unter Berücksichtigung 
der örtlichen Gegebenheiten und der Bevöl­
kerungsdichte zu richten. 

(3) Vor der Bestellung des Militärkommandan­
ten ist der Landesregierung des Bundeslandes, 
dessen Gebiet den Erogänzungsbereich des Militär­
kommandos bildet, Gelegenheit zu einer 
Außerung zu geben. 

B. Bestimmungen über die Organisation und 
Aufgaben der Stellungskommissionen 

Stellungskommissionen 

§ 19. Zur Durchführung der Stellung haben 
sich die nach § 18 Abs. 2 mit der Stellung 
betrauten MilitärkOIumanden jeweils einer Stel­
lungskommission zu bedienen. 

Zusammensetzung der Stellungskommissionen 

§ 20. (1) Jede Stellungskommission besteht 
aus einem Vorsitzenden und drei weiteren Mit­
gliedern. 

(2) Die Mitglieder der Stellungskommission 
sind aus dem Kreise der beim Militärkommando 
(§ 18) in Verwendung stehenden. Beamten und 
Vertragsbediensteten vom zuständigen Militär­
kommandanten zu bestellen, und zwar als Vor­
sitzender ein Stabsoffizier, als weitere Mitglieder 
ein Stabsoffizier oder Hauptmann, ein Arzt 
sowie ein Bediensteter ,des gehobenen Dienstes 
mit mindestens einjähriger Verwendung im 
heerespsychologischen Dienst oder ein Bedien­
steter mit dem abgeschlossenen Hochschulstudium 
der Studienrichtung Psychologie. Für jedes Mit­
glied der ·Stellungskommission ist ein Ersatz­
mitglied zu bestellen, das im Falle der Verhinde­
rung des Mitgliedes an dessen Stelle in die Kom­
mission einzutreten hat. Das ErsatzmitgLied hat 
die für seine Funktion als Mivglied der Stellungs­
kommission vorgesehenen Voraussetzungen zu. 
erfüllen. 

§ 21. (1) Den Stellungskommissionen obliegt, § 21. (1) Den Stellungskommissionen obliegt, 
soweit ihnen nicht in anderen Bestimmungen die- soweit ihnen nicht in anderen Bestimmungen 

162 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 37 von 54

www.parlament.gv.at



38 162 der Beilagen 

Geltende Fassung: 

~ses Bundesgesetzes oder in anderen Rechtsvor­
schriften weitere Aufgaben übertragen sind, 

a) die Feststellung der Eignung der Stellungs­
pflichtigen und der Personen, die sich frei­
willig zur vorzeitigen Ab1eistung des Prä­
senzdienstes gemeldet haben, zum Wehr­
dienst, 

b) die Entgegennahme der Wünsche der Stel-
1ungspflichtigen und der Personen, die sich 
freiwillig zur vorzeitigen Ab1eistung des 
Präsenzdienstes gemeldet haben, hinsichtlich 
der Zuteilung zu Waffen- und Truppen­
gattungen sowie zu Truppenkörpern. 

(2) Die Stellungskommissionen haben die Eig­
nung der im Abs. 1 genannten Personen zum 
Wehrdienst nach Erstattung des Gutachtens des 
untersuchenden Arztes mit einem der folgenden 
Beschlüsse festzustellen: "Taug1ich", "Vorüber­
gehend untauglich", "Untauglich". Erscheint für 
diese Feststellung eine fachärztliche Untersuchung 
erforderlich, sind die im Abs. 1 genannten Per­
sonen von den Stellungskommissionen einer sol­
chen Untersuchung zuzuführen. 

(3) Stellungspflichtige, bei denen eine vorüber­
gehende Untauglichkeit festgestellt wurde, haben 

~ sich nach Ablauf der von der Stellungskommis­
sion für die voraussichtliche Dauer ihrer vor­
übergehenden Untauglichkeit festgesetzten Frist 
der nächstfolgenden Stellung zu unterziehen. 

(4) Personen, die sich freiwillig einer Stellung 
unterzogen haben und bei denen eine vorüber­
gehende Untauglichkeit festgestellt wurde, sind 
für die Dauer dieser vorübergehenden Untaug­
lichkeit von der Stellungspflicht nach § 23 be­
freit. Sofern jedoch während dieser Zeit die An­
gehörigen ihres Jahrganges zur Stellung nach § 23 
aufgefordert wurden, haben sie sich nach Ablauf 
der von der Stellungskommission für die vor­
aussichtliche Dauer ihrer vorübergehenden Un­
tauglichkeit festgesetzten Frist der nächstfolgen­
den Stellung zu unterziehen. 

§ 22. Mitwirkung der Bezirksverwaltungsbehör­
den, der Bundespolizeibehörden und der Ge­
meinden bei der Erfassung, SteIlung und Einbe-

rufung der Wehrpflichtigen 

(1) Bezirksverwaltungsbehörden, Bundespoli­
zeibehörden und Gemeinden haben auf Weisung 
des zuständigen Militärkommandos, im Falle der 
lit. d auch auf Verlangen der Stellungskommis-

Neue Fassung: 

dieses Bundesgesetzes oder in anderen Rechts­
vorschriften weitere Aufgaben übertragen sind, 
die Feststellung der Eignung der Stellungspflichti­
gen und der Personen, ,die sich freiwillig zur 
vorzeitigen Ableistung des Präsenzdienstes ge­
meldet haben, zum Wehrdienst. Hieb ei haben 
die Stellungskommissionen auch Wünsche der 
angeführten Personen hinsichtlich der Zuteilung 
zu Waffen- und Truppengattungen sowie zu 
Truppenkörpern entgegenzunehmen sowie Er­
hebungen über die Ausbildung und besondere 
Fachkenntnisse dieser Personen anzustellen. 

(2) Die Stellungskommissionen haben die Eig­
nung der im Abs. 1 genannten Personen zum 
Wehrdienst auf Grund der zur Feststellung 
dieser Eignung durchgeführten ärztlichen und 
psychologischen Untersuchungen mit einem der 
folgenden Beschlüsse festzustellen: "Tauglich", 
"Vorübergehend untaugLich", "Untauglich". Er­
scheint für diese Feststellung eine fachärztliche 
Untersuchung erforderlich, sind die im Abs. 1 
genannten Personen von den Stellungskommis­
sionen einer solchen Untersuchung zuzuführ,en. 
Zu den Beschlüssen der Stellungskommission 
bedarf es der Anwesenheit aller Mitglieder oder 
der nach § 20 Abs. 2 an ihre Stelle tretenden 
Ersatzmitglieder und der Mehrheit der Stim­
men. 

(3) Stellungspflichtige, bei denen eine vorüber­
gehende Untauglichkeit festgestellt wurde, haben 
sich nach Abhuf der von der Stellungskommis- . 
sion für die voraussichtliche Dauer ihrer vor­
übergehenden Untauglichkeit festgesetzten Frist 
unverzüglich einer neuen Stellung zu unter­
ziehen. 

(4) Personen, die sich freiwillig einer Stellung 
unterzogen haben und bei ,denen eine vorüber­
g,ehende Untauglichkeit festgestellt wurde, sind 
für die Dauer dieser vorübergehenden Untaug­
lichkeit von ,der Stellungspflicht nach § 23 befreit. 
Sofern je.doch während dieser Zeit die Ange­
hörigen ihres Jahrganges zur Stellung nach § 23 
aufgefordert wurden, haben sie sich nach AbIauf 
der von der Stellungskommission für ,die vor­
aussichtliche Dauer ihrer vorübergehenden Un­
taugEchkeit festgesetzten Frist unverzüglich einer 
neuen Stellung zu unterziehen. 

Mitwirkung der Bezirksverwaltungsbehörden, 
der Bundespolizeibehördenund der Gemeinden 
bei der Erfassung, Stellung und Einberufung 

der Wehrpflichtigen 

§ 22. Bezirksverwaltungsbehörden, Bundes­
polizeibehörden und Gemeinden haben auf 
Weisung des zuständigen Militärkommandos, im 
Falle derlit. d auch auf Verlangen der Stellungs-
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Geltende Fassung: 

sionen, an der Erfassung, Stellung und Einberu­
fung der Wehrpflichtigen und der Personen, die 
sich freiwillig zur vorzeitigen Ableistung des 
Präsenzdienstes g'emeldet haben, mitzuwirken: 

a) durch Anlage von Erfassungsblättern über 
die Angehörigen stellungspflichtiger J ahr­
gänge und Übermittlung dieser Erfassungs­
blätter an das zuständige Militärkommando 
sowie bei der Anlage von Erfassungsblät­
tern über andere Wehrpflichtige, 

b) durch Beistellung der für die Durchführung 
der Stellungen erforderlichen Räume samt 
den notwendigen Einrichtungsgegenständen 
und der erforderlichen Beheizung und Be­
leuchtung, 

c) durch zwangsweise Vorführung von Stel­
lungspflichtigen, 

-cl) bei der Identitätsf.eststellung der Stellungs­
pflichtigen. 

(2) Bezirksverwaltungsbehörden und Gemein­
-den haben überdies auf Weisung des zuständigen 
Militärkommandos mitzuwirken: 

a) bei der Kundmachung der allgemeinen Auf­
forderung sowie bei der Zustellung der be­
sonderen Aufforderung zur Stellung, 

b) bei' der allgemeinen Bekanntmachung der 
Einberufung und bei der Zustellung von 
Einberufungsbefehlen in den Fällen des 
§ 2 einschließlich der hiefür notwendigen 
Vorbereitungsmaßnahmen, 

c) durch Beistellung von Amtsärzten. 

(3) Gemeinden, in denen Stellungskommis­
'sionen tageri, haben die erforderlichen Räumlich­
'keiten und das notwendige Inventar kostenlos 
beizustellen. 

§ 23. Stellungspflicht 

(1) Wehrpflichtige (§ 15 Abs. 1) sind nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen verpflich­
tet, sich auf allgemeine, in ortsüblicher Weise 
kundzumachende oder auf besondere Aufforde­
rung zur Feststellung ihrer geistigen und kör­
perlichen Eignung für die Erfüllung der Wehr­
pflicht Stellungskommissionen zu stellen (Stel­
lungspflicht). 

(2) Von derStellungspflicht sind befreit: die 
ausgeweihten Priester, die auf Grund absolvierter 
theologischer Studien im Seelsorgedienst oder 
in einem geistlichen Lehramt tätigen Personen 
und Ordenspersonen, die die ewigen Gelübde 
abgelegt haben, sowie Studierende der Theologie, 
die sich auf ein geistliches Amt vorbereiten, und 
zwar alle diese Personen, sofern sie einer gesetz­

:lich anerkannten Kird1e oder Religionsgesellschaft 
.~ngehören. 

Neue Fassung: 

kommissionen, an ,der Erfassung, Stellung und 
Einberufung ,der Wehrpflichügen und der Per~ 
sonen, die sich freiwillig zur vorzeitigen Ab­
leishing des Präsenzdienstes gemeldet haben, 
mitzuwirken: 

a) durch Anlage von Erfassungsblättern über 
,die Angehörigen stellungspflichtiger Jahr­
gänge und Übermittlung dieser Erfassungs­
blätter an das zuständige Militärkommando 
sowie bei ,der Anlage von Erfassungsblät­
'tern über andere Wehrpflichtige, 

b) bei der Kundmachung der allgemeinen 
Aufforderung zur Stellung, 

c) durch zwangsweise Vorführung von Stel­
lungspflichtigen, 

d) bei der Identitätsfeststellung der Stellungs­
pflichtigen, 

e) bei der allgemeinen Bekanntmachung der 
Einberufung inden Fällen des § 2 ein­
schließlich der hiefür notwendigen Vor­
bereitungsmaßnahmen. 

Die Bezirksverwaltungsbehörden und die Ge­
meinden haben überdies an der Zustellung der 
besonderen Aufforderung zur Stellung sowie an 
der Zustellung von Einberufungsbefehlen in den 
FäHen ,des § 2 einschließlich der hiefür not­
wendigen Vor,beieitungsmaßnahmen mitzu­
wirken. 

Stellungspflicht 

§ 23. (1) Wehrpflichtige (§ 15 Abs. 1) sind 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ver­
pflichtet, sich auf allgemeine, in ortsüblicher 
Weise kundzumachende oder auf besondere Auf­
forderung zur Feststellung ihrer geistigen und 
körperlichen Eignung für die Erfüllung der 
Wehrpflicht Stellungskommissionen zu stellen, 
sich hiebei den erforderlichen ärztlichen und 
psychologischen Untersuchungen zu unterziehen, 
die ,ihnen zum Zweck der Stellung zugewiesene 
Unterkunft in Anspruch zu nehmen sowie die 
zur Vorbereitung und Durchführung der Stel­
lung an sie gerichteten Fragen zum angeordne­
ten Zeitpunkt wahrheitsgemäß zu beantworten 
(Stellungspflicht). Inder Auffor,derung sind ,der 
Zeitpunkt des Beginnes und die Dauer der Stel­
lung sowie der Ort, an ,dem diese stattfindet, 
bekanntzugeben. Bei Personen, die eine dauernde 
schwere körperliche oder geistige Behinderung 
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Geltende Fassung: 

(3) Zur Stellung sind 'die Wehrpflichtigen 
grundsätzlich so zeitgerecht heranzuziehen, daß 
sie in dem Kalenderjahr, in dem sie das 19. Le­
bensjahr vollenden, zum Grundwehrdienst (§ 28 
Abs. 3) einberufen werden können (stellungs­
pflichtiger Jahrgang). 

(4) Der Stellungspflichtige hat sich bei der nach 
seinem ständigen Aufenthaltsort zuständigen 
Stellungskommission zu stellen. Das zuständige 
Militärkommando kann auf Antrag des' Stel­
lungspflichtigen oder sonst, wenn das Stellungs­
verfahren hiedurch wesentlich vereinfacht oder 
beschleunigt wird, einen Stellungspflichtigen 
einem anderen Militärkommando zur Stellung 
zuweisen. Für Stellungspflichtige, die sich dau­
ernd im Ausland aufhalten, ist das Militärkom­
mando in Wien zuständig. 

(5) Wehrpflichtige, die trotz Aufforderung 
ihrer Stellungspflicht nicht nachkommen, sind 
einer Nachstellung zu unterziehen. Sie können, 
wenn der begründete Verdacht besteht, daß ihre 
Heranziehung zum Wehrdienst durch eine straf­
bare Handlung oder Unterlassung vereitelt 
wurde - unbeschadet ihrer allfälligen Straf­
fälligkeit - zur Stellung vorgeführt werden. 

(6) Wehrpflichtige, die dem stellungspflichtigen 
Jahrgang nicht angehören, können in der all­
gemeinen Aufforderung zur Stellung zugelassen 
werden. 

'Neue Fassung: 

aufweisen, kann auf Grund eines amts ärztlichen 
Zeugnisses über ,diese Behinderung vom persön­
lichen Erscheinen vor der Stellungskommission 
Abstand genommen werden; in diesen Fällen 
kann die Stellungskommission den Beschluß nach 
§ 21 Abs. 2 allein auf Grund des amtsärztlichen 
Zeugnisses fass-en. 

(2) (Verfassungsbestimmung) Die Stellungs­
pflichtigen haben im Rahmen der ärztlichen 
Untersuchung (Abs. 1) auch eine Blutabnahme 
zum Zwecke der Blutuntersuchung zu dulden. 

(3) Von der Stellungspfli<;ht sind befreit: die 
ausgeweihten Priester, die auf Grund absolvierter 
theologischer Studien im Seelsorgedienst oder 
in einem geistlichen Lehramt tätigen Personen 
und Ordenspersonen, die die ewigen Gelübde 
abgelegt haben, sowie Studierende der Theologie, 
die sich auf ein g.eistliches Amt vorbereiten, und 
zwar alle ,diese Personen, sofern sie einer gesetz­
lich anerkannten Kircqe oder Religionsgemein-­
schaft angehören. 

(4) Die Wehrpflichtigen sind grundsätzlich in 
dem Kalenderjahr zur Stellung heranzuziehen, 
,in dem sie das 19. Lebensjahr vollenden. Sie sind, 
sofern militärische Rücksichten nicht entgegen­
stehen, nach. Möglichkeit in diesem oder dem 
der Stellung folgenden Kalenderjahr zum Grund­
wehrdienst (§ 28 Abs. 3) einzuberufen. 

(5)' Der Stellungspflichtige hat sich bei der­
nach seinem ordentlichen Wohn~itz zuständigen 
Stellungskommission zu stellen. Das zuständige 
Militärkommando hat den Stellungspflichtigen 
einem anderen' Militärkommando, das nach § 18 
Abs. 2 mit der Durchführung der Stellung be­
traut ist, zur Stellung zuzuweisen, sofern das 
Stellungsverfahren durch eine solche Zuweisung 
wesentlich vereinfacht oder beschleunigt wird, 
oder der Stellungspflichtige die Zuweisung be­
antragt und dieser Zuweisung militäl'ische Erfor­
dernisse nicht entgegenstehen. 

(6) Stellungspflichtige und Personen, die sich 
freiwillig einer Stellung unterziehen, sind wäh­
rend der Dauer ~hr,er Anwesenheit in einer 
militärischen Unterkunft zum Zwecke ,der Stel­
lung verpflichtet, die zur Durchführung der 
Stellung und zur Aufrechterhaltung der Ruhe 
1;lnd Ordnung in der militärischen Unterkunft' 
erforderlichen Weisungen der mit der Durch­
führung ,der Stellung betrauten Angehörigen des 
Bundesheeres und der Heeresverwaltung, ins­
besondere ,der Mitglieder der Stellungskommis­
sion, pünktlich und genau zu befolgen. Die Be­
folgung ~iner Weisung kann nur ,dann abgelehnt 
werden, wenn die Weisung entweder von einem 
unzuständigen Organ erteilt wurde oder die 
Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften ver­
stoßen wür;de (Art. 20 Abs. 1 Bundes-Verfas­
sungsgesetz in der Fassung von 1929). 
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Geltende Fassung: 

:§ 24. Stellungspflicht der Wehrpflichtigen im 
Ausland 

Stellungsptlichtige, die sicll ständig im Aus­
land aufhalten, haben durch die Meldung bei der 
österreichischen Vertretungsbehörde und ihre 
Stellung zur amtsärztlichen Untersuchung ihrer 
Stellungspflicht Genüge zu leisten. Nimmt der 
Stellungspflichtige später seinen Aufenthalt in 
Dsterreich, hat er sich innerhalb 21, Tagen bei 
dem zuständigen Militärkommando zu melden. 

Neue Fassung: . 

(7) WehrpfLichtige, die trotz Aufforderung 
ihrer Stellungspflicht nicht nachkommen, . sind 
einer Nachstellung zu unterziehen. Sie können, 
wenn der begründete Ver.dacht besteht, .daß ihre 
Heranziehung zum Wehrdienst durch eine straf­
bare Handlung oder Unterlassung vereitelt 
wurde - unbeschadet ihrer allfälligen Straf­
fälLigkeit - zur Stellung· vorgeführt wer.den. 

(8) Wehrpflichtige, deren Eignung zum Wehr~ 
dienst von der Stellungskommission festgestellt 
wurde, sind auf ihren begründeten Antrag, wenn 
sich Anhaltspunkte für eine Änderung ihrer Eig~ 
nung ergeben, oder - sofern ,der angeführte 
Umstand dem zuständigen Militärkommando 
auf andere Weise zur KenntnÜ:s gelangt - von 
Amts wegen neuerlich einer Stellung zu unter­
ziehen: Der Antrag ist beim zuständigen Militär­
kommando schriftlich einzubringen.· Eine An­
tragstellung nach Zustellung des Einberufungs­
befehls oder lOach allgemeiner Bekanntmachung 
der Binberufung zum Präsenzdienst ist bis zur 
Entlassung aus diesem nicht zulässig. 

(9) Wehrpflichtige, die dem stellungspflichtigen 
Jahrgang nicht angehören, können in der allge­
meinen Aufforderung zur Stellung zugelassen 
werden. 

Meldung StellungspfIichtiger im Ausland 

§ 24. Stellungspflichtige, die sich ständig im' 
Ausland aufhalten, haben sich bei .der öster­
reichischen Vertretungsbehörde zu meLden. Die 
österreichische Vertretungsbehörde hat diese 
Meldung ,dem Militärkommando Wien, das für 
die angeführten Personen währ,end der Dauer 
ihres Auslandsaufenthalies zuständig ~st, mitzu­
teilen. Nimmt der Stellungspflichtige später 
seinen ständigen Aufenthalt im Inland, so hat 
er sich innerhalb von drei Wochen beim zu­
ständigen Militärkommando zu meLden; er ;ist 
unverzüglich der Stellung zu unterziehen. 

Ansprüche anläßlich der Stellung 

§ 25. (1) Stellungspflichtige und Personoo, die 
sich freiwillig einer Stelhihg unterziehen, haben 
für die ·Dauer der Stellung Anspruch auf unent­
geltl~che Unterkunft und Verpflegung gleich 
Wehrpflichtigen, ,die Präsenzdienst leisten.· Der 
Anspruch auf Unterkunft und Verpflegung um­
faßt auch Nächtigung sowie Abendessen bzw. 
Frühstück unmittelbar vor dem ersten bzw. nach 
dem letzten Tag der Stellung, sofern ,die An­
bzw. Rückreise an diesen Tagen nicht zumulJbar 
ist. Den Stellungspflichtigen. und den Personen, 
die sich freiwillig :der. Stellung unterziehen, ge­
bührt der Ersatz der aufgelaufenen Verpflegungs­
kosten bis zu dem im § 10 lit. b des Heeres­
gebührengesetzes, BGBl. l)Jr. 152/1956, in der 

162 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 41 von 54

www.parlament.gv.at



42 162 der Beilagen 

Geltende Fassung: 

§ 28. (4) Truppenübungen sind Waffenübungen, 
die von den Wehrpflichtigen zur Erhaltung des 
Ausbildungsstandes und zur Unterweisung in ein­
zelnen Ausbildungsarten Zu leisten sind. Die 
Dauer der Truppenübungen ist nach den jeweili­
gen militärischen Erfordernissen festzulegen und 
soll in der Regel im Kalenderjahr 15 Tage nicht 
überschreiten. Die Gesamtdauer aller Truppen­
übungen, zu denen ein Wehrpflichtiger einberu­
fen wird, darf 60 Tage 'nicht überschreiten, wobei 
die erste Truppenübung innerhalb der ersten zwei 
Jahre nach Beendigung des Grundwehrdienstes 
oder des freiwillig -vei-längerten Grundwehr­
dienstes geleistet werden soll und 30 Tage inner­
halb der ersten fünf Jahre nach Beendigung des 
Grundwehrdienstes oder des freiwillig verlänger­
ten Grundwehrdienstes, die weiteren 30 Tage 
innerhalb der darauf folgenden acht Jahre zu 
leisten sind. Die Wehrpflichtigen dürfen zu den 
Truppenübungen jedenfalls nur bis zur Voll­
endung des 35. Lebensjahres, sofern sie aber 
Offiziere, Unteroffiziere oder Chargen der Re­
serve sind, bis zur Vollendung des 50. Lebens­
jahres einberufen werden. 

(6) Kaderübungen sind Waffenübungen zur 
Heranbildung von WehrpfliChtigen zu Komman­
dantenfunktionen. 

Neue Fassungt 

Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 12/1967,. 
festgesetzten Höchstausmaß, sofern ihnen die 
Teilnahme an der Verpflegung aus gesundheit­
lichen Gründen nicht zumutbar ist. 

(2) Stellungspflichtig,e und Personen, die sich 
freiwillig der Stellung unterziehen, haben An­
spruch auf Vergütung der notwendigen Fahrt­
kosten, die ihnen für die Hin- und Rückfahrt, 
auf ,der Strecke zwischen ihrer Wohnung oder 
Arbeitsstelle im Inland, sofern aber diese im 
Ausland gelegen sind, zwischen der Staatsgrenze 
und dem Sitz der zuständigen Stellungskom­
mis~ion erwachsen. § 7 a Abs. 2 des Heeres­
gebührengesetzes in ,der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBI. Nr. 272/1971 ist sinngemäß anZu­
wenden. Die Fahrtkostenvergütung ist spätestens 
am letzten Tage der Stellung auszuzahlen. Sofern 
es jedoch im Interesseder Einfachheit und Zweck­
mäßigkeit gelegen ist, sind den genannten Per­
sonen Fahrscheine (Gutscheine) für die Benüt­
zung des jeweils in Betracht kommenden Massen­
beförderungsmittels zur Verfügung zu stellen., 

§ 28. (4) Truppenübungen sind Waffenübungen. 
die von den Wehrpflichtigen zur Erhaltung des 
Ausbildungsstandes und zur Unterweisung in ein­
zelnen Ausbildungsarten zu leisten sind. Die 
Dauer der Truppenübungen ist nach den jewei1i~ 
gen militärischen Erfordernissen festzulegen und 
soll in der Regel im Kalenderjahr 15 Tage nicht 
überschreiten. Die Gesamtdauer aller Truppen­
übungen, zu denen ein Wehrpflichtiger -einberufen 
wird, darf 60Tage -nicht über-schreiten; die Wehr~ 
pflichtigen dürfen zu den Truppenübungen nur 
bis zur Vollen:dung des 40. Lebensjahres ein­
berufen werden .. Wehrpflichtige, die Offiziere, 
Unteroffiziere oder Chargen ,der R..eserve sind" 
dürfen bis zur Vollendung des 50. Lebev,sjahres: 
zu Truppenübungen -einberufen wer,den. 

(6) Kaderübungen sind Waffenübungen zur 
Heranbildung von Wehrpflichtigen zur Ausübung 
von Kaderfunktionen sowie zur Erhaltung und' 
Vertiefung ihrer erworbenen Befähigungen. 
Kaderfunktionen sind Kommandantenfunktionen 
und sonstige Funktionen, die für die Einsatz­
fähigkeit einer Einheit erforderlich sind. 

(7) Der zuständige Kommandant des Truppen­
körpers oder ,der diesem gleichgestellte zuständige 
Kommandant hat nach Anhören des. zuständigen 
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Geltende Fassung: 

(7) Wehrpflichtige, die zur Ausübung einer 
Kommandantenfunktion geeignet sind, haben 
über die im vorletzten Satz des Abs. 4 genannte 
Gesamtdauer hinaus nach den jeweiligen militäri­
schen Erfordernissen mindestens zwei, höchstens 
sechs zusätzliche Kaderübungen in der Dauer 
von je 15 Tagen zu leisten. Wehrpflichtige, die 

a) zur Ausübung einer Offiziersfunktion aus­
gebildet werden, haben sechs ~a:derübun­
gen, 

b) zur Ausübung einer anderen Komman­
dantenfunktion ausgebildet werden und 
nicht einen freiwillig verlängerten Grund­
wehrdienst geleistet haben, haben nach der 
jeweiligen Kommandantenfunktion zwel 
bis vier Kaderubungen zu leisten. 

Zu diesen Kaderübungen dürfen die Wehrpflich­
tigen nur innerhalb der auf ihre Entlassung aus 
dem Grundwehrdienst oder aus dem freiwillig 

, verlängerten Grundwehrdienst unmittelbar fol­
genden acht Jahre und nur mit ihrer Zustim­
mung einberufen werden; diese Zustimmung ist 
unwiderruflich. Die Wehrpflichtigen sind von 
ihrer Eignung und der Absicht, sie zu Kader­
übungen einzuberufen, frühestens. mit Beginn 
des fünften Monats ihres Grundwehrdienstes zu 
verständigen. Die Wehrpflichtigen haben ihre Zu­
stimmung innerhalb von 14 Tagen nach dieser 
Verständigung schriftlich zu erklären. Diese Er­
klärung ist während einerPräsenzdienstleistung 
beim zuständigen Einheitskommandanten, nach 
der Entlassung aus dem Präsenzdienst beim zu­
ständigen Militärkommando abzugeben. 

(8) Wehrpflichtige der Reserve, die 

a) Reserveoffiziere oder Reserveoffiziersan­
wärter sind, 

b) Angehörige des Bundesheeres im Sinne des 
§ 1 Abs. 3 lit. b bis e gewesen sind und 
nicht unter lit. a fallen, 

können nach den jeweilige!1 militärischen Erfor­
dernissen bis zur Vollendung des 50. Lebens­
jahres ohne ihre Zustimmung zu Kaderübungen 
(Abs. 7) herangezogen werden. 

Neue Fassung: 

Einheitskommandanten oder des ihm gleichge­
stellten zuständigen Kommandanten sowie des 
zuständigen Soldatenvertreters jene Wehrpflichti­
gen, die nach ihren persönlichen Eigenschaften 
und ihrem Ausbildungsstand für ~ine Heranbil­
dung . zur Ausübung von Kaderfunktionen in 
Betracht kommen, spätestens mit.Beendigung des 
fünften Monats ihres Grundwehrdienstes dem 
zuständigen Militärkommando mitzuteilen. Die 
Eignung der Wehrpflichuigen ist vom zuständigen 
Militärkommando mit Bescheid festzustellen. 

(8) Wehrpflichtige, ,die für eine HeranbiLdung 
zur Ausübung von Kaderfunktionen geeignet 
sind (Abs. 7), können sich freiwillig zur Ab­
leistung von Ka,derübungen melden. Auf Grund 
dieser freiwilligen Meldung haben sie Kwer­
übungen 

a) für eine Offi·z,iersfunktion im Gesamtaus­
maß von insgesamt 90 Ta,gen, 

b) für eine andere Ka,derfunktion je nach der 
Art dieser Funktion im Gesamtausmaß 
von 30 his 60 Tagen 

zu leisten. 

(9) Wehrpflichtige, .• die für eine Heranbildung 
zur Ausübung von Ka,4erfunktionen geeignet 
sind (Abs. 7), haben Kaderübungen in dem ihrer 
Eignung und den militärischen Erfordernissen 
entsprechenden Ausmaß nach Abs. 8 lit. a oder b 
zu leisten, sofern die notwendigen Kaderfunk~ 
tionen auf Grund 'der Ableistung freiwilliger 
Kaderübungen nach Abs. 8 nicht ausreichend be­
setzt werden können. Die Wehrpflichtigen sind 
entsprechend ,den jeweiligen territorialen Bedürf­
nissen auszuwählen, wobei auch auf ihre persön­
lichen Verhältnisse angemessen Rücksicht zu 
nehmen ist. Zu diesen Kaderübungen dürfen 
die Wehrpflichtigen ,der einzelnen Geburtsjahr­
gänge nur bis zu einem Anteil yon höchstens 
12 Prozent der Wehrpflichtigen ihres Geburts­
jahrganges herangezogen werden. 

(10) Wehrpflichtige der Reserve, die 

a) Reserveoffiziere oder Reserveoffiziersan­
wärter sind, 

b) Angehörige des Bundesheeres im Sinne des 
§ 1 Abs. 3 lit. b bis e gewesen sind und 
nicht unter Irrt. a fallen, 

können nach den jeweiligen militärischen Erfor­
dernissen bis zur Vollendung des 50. Lebens­
jahres ohne ihre Zustimmung zu Kaderüburigen 
(Abs. 8) herangezogen wer,den. 
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Geltende Fassung: 

. (9) Freiwillige Waffenübungen sind übungen 
zu Ausbildungszwecken auf Grund freiwilLiger 
Meldung. 

(10) Jede freiwillige Waffenübung hat minde­
stens zwei, höchstens zehn Wochen zu dauern. 
Zu freiwilligen Waffenübungen dürfen Wehr­
pflichtige in einem Kalenderjahr höchstens für 
die Dauer von zehn Wochen einberufen werden. 
Wird ein Wehrpflichtiger als Reserveoffiziersan­
wärter erstmalig zur Ableistung einer freiwilli­
gen Waffenübung einberufen, so hat diese min­
destens vier Wochen zu dauern: 

(11) Zu freiwilligen Waffenübungen und Ka­
derübungen dürfen die Wehrpflichtigen ohne Zu­
stimmung ihres Dienstgebers jeweils nur für die 
Höchstdauer von insgesamt vier Wochen bzw. 
30 Tagen innerhalb von zwei Kalenderjahren 
einberufen werden. 

(12) Die Kontrolle der Standesevidenz und der 
übergebenen Bekleidung und Ausrüstungsgegen­
stände ist im Rahmen von Waffenübungen durch­
zuführen. 

(13) Wehrpflichtige können auf Grund der 
Ableistung eines Präsenzdienstes oder von In­
spektionen und Instruktionen in der ausbildungs­
mäßig erforderlichen Dauer sowie nach erfolg­
reicher Ablegung der ausbildungsmäßig erfor­
derlichen Prüfungen zu Offizieren, Unteroffi­
zieren oder Chargen der Reserve (§ 7 Abs. 2 
'und 8) ernannt werden. 

§ 28 a. (1) Wehrpflichtige und Personen, die 
sich freiwillig zur vorzeitigen Ableistung des 
'Präsenzdienstes gemeldet haben, werden durch. 
das zuständige Militärkommando zum Präsenz­
dienst einberufen. Der Einberufungsbefehl zum 
. Grundwehrdienst ist spätestens vier Wochen vor 
dem Einberufungstag zuzustellen, sofern mili­
tärische Erfordernisse dem nicht entgegenstehen. 
Gegen den Einberufungsbefehl ist ein ordentli­
:ches RechtsmitteJ nicht zulässig. Die Einberufung 
'kann, wenn es militärische Rücksichten erfordern, 
.auch durch eine allgemeine Bekanntmachung er­
folgen, in der der Ort, an dem der Präsenz­
dienst anzutreten ist, sowie der Zeitpunkt des 
'Beginnes des Präsenzdienstes zu bestimmen sind. 
Hinsichtlich jener Wehrpflichtigen, denen zur 
Vorbereitung einer allfälligen Einberufung 
·Scheine ausgefolgt wurden, in denen der Ort, 
an dem sich die Wehrpflichtigen im Falle ihrer 
Einberufung zum außerordentlichen Präsenz­
dienst einzufinden haben, angeführt ist (Bereit­
stellungsscheine), genügt als Ortsangabe der Hin­
weis, auf den im Bereitstellungsschein angeführten 
.ort. Die allgemeine Bekanntmachung ist durch 

Neue Fassung: 

(11) Freiwillige Waffenübungen sind übungen 
zu Ausbildungszwecken auf Grund freiWlilliger 
Meldung. 

(12) Zu freiwilligen Waffenübungen und Kader­
übungen dürfen Wehrpflichtige, die unselbständig 
erwerbstätig sind, ohne Zustimmung ihres Dienst­
gebers jeweils nur für die Höchstdauer von 
~nsgesamt vier Wochen bzw. 30 Tagen inner­
halb von zwei Kalenderjahren einberufen wer­
den. 

(13) Die Kontrolle der Standesevidenz und der 
übergebenen Bekleidungs- und Ausrüstungsgegen­
stände ist im Rahmen von Waffenübungen durch­
zuführen. 

(14) Wehrpflichtige können auf Grund einer 
Dienstleistung als Angehörige des Bun,desheeres 
(§ 1 Abs. 3) in der ausbildungsmäßig erforder­
lichen Dauer sowie nach erfolgreicher Ablegung 
der ausbildungsmäßig erforderlichen Prüfungen 
zu Offizieren, Unteroffizieren oder Chargen der 
Reserve (§ 7 Abs. 2 und § 8) ernannt werden. 

§ 28 a. (1) Wehrpflichtige und Personen, die 
sich freiwillig zur vorzeitigen Ableistung des 
Präsenzdienstes gemeldet haben, sind durch das 
zuständige Militärkommando mittels Einberu­
fungsbefehls zum Präsenzdienst einzuberufen . 
Gegen den Einberufungsbefehl ist ein ordentliches 
Rechtsmittel nicht zulässig. Der Einberufungs­
befehl zum Grundwehrdienst ist spätestens vier 
Wochen vor dem Einberufungstag zuzustellen, 
sofern militärische Erfordernisse dem nicht ent­
gegenstehen. Der Einberufungsbefehl zu Trup­
penübungen (§ 28 Abs. 4), zu Kaderübungen 
(§ 28 Abs. 6) sowie zu freiwilligen Waffenübungen 
(§ 28 Abs. 11) ist, sofern militärische Erforder­
nisse nüchr entgegenstehen, spätestens acht 
Wochen vor ,dem Einberufungstag zuzustellen. 
Die Einberufung kann, wenn es militärische 
Rücksichten erfor,dern, auch .durch eine allgemeine 
Bekanntmachung erfolgen, in der der Ort, an 
dem der Präsenzdienst anzutreten ist, sowie der 
Zeitpunkt des Beginnes des Pr:isenzdienstes zu 
bestimmen sind. Hinsichtlich jener Wehrpflichti­
gen, denen zur Vorbereitung einer allfälligen 
Einberufung Scheine ausgefolgt wUJ:1den, in denen 
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Geltende Fassung : 

Anschlag an den Amtstafeln der Gemeinden, so­
fern dies aber aus militärischen Rücksichten nicht 
möglich ist,< in anderer geeigneter Weise - so 
insbesondere durch Rundfunk oder sonstige 
akustische Mittel - kundzumachen. Der Ein­
berufungsbefehl zu Truppenübungen (§ 28 
Abs. 4), zu Kaderübungen (§ 28 Abs. 6) und 
zu freiwilligen Waffenübungen (§ 28 Abs. 9) ist, 
sofern militärische Erfordernisse nicht entgegen­
stehen, spätestens acht Wochen vor dem Ein­
berufungstag zuzustellen. Die Meldung zu einer 
freiwilligen Waffenübung und die Erlassung des 
Einberufungsbefehles zu dieser freiwilligen 
Waffenübung sind vom Militärkommando Wien 
dem Dienstgeber des Wehrpflichtigen unverzüg­
lich bekanntzugeben. 

(3) Die allgemeine oder teilweise ..... 
a) 

b) 
c) 
d) des Beurlaubtenstandes (§' .16 Abs. 4), 

erfassen. 

Neue Fassung: 

der Ort; an dem sich die Wehrpflichtigen im 
Falle ihrer Einberufung zum außerordentlichen 
Präsenzdienst einzufinden haben, angeführt ist 
(Bereitstellungsscheine), genügt als Ortsangabe 
der Hinweis auf den im Bereitstellungsschein 
angeführten Ort. Die allgemeine Bekanntmachung 
1st durch' Anschlag an den Amtstafeln der Ge­
meinden, sofern dies aber aus militärischen Rück­
sichten nicht möglid1 ist, in anderer geeigneter 
Weise - so insbesondere durch Rundfunk oder 
sonstige akustische Mittel - kundzumachen. 
Die Einberufung durch eine allgemeine Bekannt­
machung obliegt dem Bundesminister für Landes­
verteidigung. 

(3) Die allgemeine oder teilweise ... 
a) 

b) 

c) 
d) des Beurlaubtenstandes (§ 16 Abs. 6), 

erfassen. 

(4) Bei außergewöhnlichen Verhältnissen kann (4) Bei außergewöhnlichen Verhältnissen kann 
der Bundesminister für Landesverteidigung auf der Bundesminister für Landesvecteidigung ,im 
Grund einer Ermächtigung durch die Bundes- Rahmen einer Ermächtigung ·durch die Bundes­
regierung und nach Einholung einer Empfehlung regierung als vorsorgliche Maßnahme zur Ver­
des LandesverteLdigungsrates als vorsorgliche Maß- stärkung der Verteidigungsbereitschaftdie Ein­
nahme zur Verstärkung der Verteidigungsbereit- berufung von Wehrpflichtigen zu außerordent­
schaft die Einberufung' der Wehrpflichtigen zu lichen übungen unbeschadet ihres bereits abge­
außerordentlichen übungen über die im § 28 leisteten und nach den Bestimmungen dieses 
Abs. 4 normierte Gesam~dauer hinaus verfügen. Bundesgesetzes. allenfalls noch zu leistenden 
Für .die Kundmachung .dieser Verfügung gelten' PräsenZ!dienstes verfügen. Für diese Verfügung 
die Bestimmungen :des Abs. 3 sinngemäß. und deren Kundmachung gelten im übrigen die 

§ 28 b. (1) Wehrpflichtige (Freiwillige) können 
auf Grund einer freiwilligen Meldung im An­
schluß an den Grundwehrdienst oder nach der 
Entlassung aus diesem den freiwillig verlängerten 
Grundwehrdienst in der Dauer von mindestens 
drei Monaten, höchstens aber drei Jahren leisten, 
sofern sie bei Antritt des freiwillig verlängerten 
Grundwehrdienstes das 35. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben; Verpflichtungszeiträume, die 
über drei Monate hinausgehen, haben jeweils 
sechs Monate oder einVlelfachesdieses Zeit­
raumes zu betragen. Wehrpflichtige (Freiwillige), 

Bestimmungen des Abs. 3 sinngemäß. . 

(5) Die allgemeine oder teilweise Einberufung 
'von Wehrpflichtigen, die ·,dem Beurlaubtenstand 
angehören (§ 16 Abs. 6), zum außeror.dentlichen 
PräsenZJdienst in den Fällendes § 2 oder zu außer­
ordentlichen übungen (Abs. 4) verfügt der Bun­
desminister für Landesverteidigung. Für ,diese 
Verfügung und ·deren Kundmachung gelten ,im 
übrigen die Bestimmungen des Abs. 3 ·sinngemäß. 

§" 28 b. (1) W,ehrpflichtige (Freiwrllige) können 
auf Grund einer freiwilligen Meldung im An­
schluß an iden Grundwehrdienst oder nach ,der 
Entlassung aus diesem .den freiwillig verlängerten 
Grundwehrdienst in ,der Dauer von mindes~ens 
drei Monaten, hüchstens aber vier Jahren leisten, 
sofern sie bei Antritt ,des fr,eiwillig verlängerten 
Grundwehrdienstes das 35. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben; Verpflichtungszeitdiume, die 
über drei Monate hinausgehen, haben jeweils sechs 
Mona~e oder ein VielfaChes dieses Zeitraumes zu 
betragen. Wehrpflichtige (Freiwillige), die einen 
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Geltende Fassung: 

,die einen freiwillig verlängerten Grundwehr­
·dienst von weniger als drei Jahren leisten oder 
:geleistet haben, können auf Grund neuerlicher 
freiwilliger Meldungen den freiwillig verlänger­
ten Grundwehrdienst in weiteren Verpflichtungs­
'zeiträumen von sechs Monaten oder einem Viel­
.fachen dieses Zeitraumes im Anschluß an den be­
reits geleisteten freiwillig verlängerten. Grund­
wehrdienstoder nach der Entlassung aus diesem 
lejsteIl, wobei aber der insgesamt geleistete frei­
willig verlängerte Grundwehrdienst drei Jahre 
nicht übersteigen darf. 

Neue Fassung: 

freiwillig verlängerten Grundweh1'ldienst von 
weniger als vier Jahren leisten oder .geleistet 
haben, können auf. Grund neuerlicher fr,eiwilliger 
Mddungen den freiwillig verlängerten Grund­
wehrdienst .in wleiteren Vierpflichtungsieiträumen 
von sechs Monaten oder einem Vielfachen dieses 
Zeitraumes im Anschluß an den bereits geleisteten 
freiwillig verlängerten Grundwehrdienst .. oder 
nach ,der Entlaswng aus diesem leisten, wobei 
aber der insgesamt geleistete f1'lei'willig verlängerte 
Grundwehr,dienst vier Jahre nicht übersteigen' 
darf. 

§ 28 c. Berufsweiterbildung im freiwillig verlän- Berufliche' Bildung im freiwillig verlängerten 
gerten Grundwehrdienst Grundwehrdienst' 

(1) Wehrpflichtigen, die einen freiwillig ver­
längerten Grundwehrdienst im Ausmaß von drei 
Jahren leisten, ist im letzten Jahr ihres frei­
willig verlängerten Grundwehrdienstes die Teil­
nahme an Ausbildungslehrgängen zu gestatten, 
·.die 

a) in den einschlägigen dienstrechtlichen Vor­
schriften als Erfordernis für die Erlangung 
von Dienstposten der Verwendungsgruppe 
W -3 . oder von DienstpQsten der Verwen­
dungsgruppe C oder D vorgesehen sind, 

.b) der Vorbereitung auf eine in derieinzel­
nen dienst- und arbeitsrechtlichen Vor­
schriften als Erfordernis' für die Erlangung 
der in lit. a näher bezeichneten Dienst­
posten oder für eine diesen Dienstposten 
vergleichbare Verwendung bei den öster­
reichischen Bundesbahnen oder in der Flug­
sicherung. beim Bundesamt für Zivilluft­
fahrt vorgeschr'iebene Prüfung dienen. 

(2)Die im Abs. 1 angeführten Ausbildungslehr­
'gänge sind, soweit militärische Erfordernisse nicht 
entgegenstehen, nach den für die in den lit. a 
und b. angeführten Verwendungsgruppen, Dienst­
zweigen und Verwendungen maßgeblichen dienst­
und arbeitsrechtlichen Vorschriften VQn den je­
weils sachlich zuständigen Bundesministerien bei 
·den Dienststellen des Bundesheeres dem jewei­
Egen Bedarf entsprechend einzurichten. 

(3) Wehrpflichtigen, die einen freiwillig ver­
längerten Grundwehrdienst im Ausmaß von drei 
Jahren leisten, ist im letzten Jahr ihres frei­
willig verlängerten Grundwehrdienstes die Mög­
lichkeit zum Besuch VQn anderen als im Abs. 1 
genannten Ausbildungslehrgängen im Inland, 
'und zwar auch an zivilen Ausbildungsstätten, zu 
gewähren. Die KQsten dieser Ausbildung trägt 
der Bund. 

§ 29. (1) VQn der Einberufung in das Bundes­
:heer sind ausgeschlQssen: 

§ 28 c. W,ehrpflichtigen, ,die einen freiwillig ver­
längerten Gr.undw.ehr·dienst in der Gesamt·dauer 
von mindestens drei Jahren ohne Unuerhr,echung 
leisten, ist - sQfern - sie noch nicht eine ,abge­
schlossene BerufsausbiMung aufweis-en -vom zu­
ständigen Militä1'lkQmmandoeine berufliche Bil­
dung im Inland Ibis zum Höchst:wsmaß VQn .einem 
Drittel ,der Dienstleistungszeit als Wehrpflichtiger 
im ,freiwillig verlängerten Grundwehr.dienst wäh­
rend dieses PräsenZldienstes zu ermöglichen. Der' 
Beginn ·der beruflichen BiLdung ist vom zustän­
digen MiLitärkQmmando nach den ,dienstlichen Er­
fordernissen und, soweit diese nicht entgegen­
stehen, unter Berücksichtigung ,der Inter,essen der 
anspruchsberechtigten Wehrpflichtigen zu bestim­
men. Im übrigen gelten hinsichtlich dieser beruf­
lichen Bildung die Abs. 4 un'd 5 ,des § 10 sinn­
gemäß. 

.' § 29.(1) Von deI," Eittberufung in das Bundes­
heer sinld ausgesdllQssen: 
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Geltende Fassung: 

;a) Personen, die zu einer Freiheitsstrafe ver­
urteilt worden sind und einen Strafaufschub 
(§§ 401, 401 ader Strafprozeßordnung' 
1960, BGBl. Nr. 98) bewilligt, erhielten, 
für die Dauer dieses Aufschubes sowie Per­
sonen, die sich in Haft befinden, für die 
Dauer der Haft, 

h) Personen, gegen' die auf Unterbringung in 
einem Arbeitshaus erkannt wurde, für die 
Dauer dieser Unterbringung, ' 

c) Personen, die wegen Geisteskrankheit oder 
Geistesschwäche voll oder beschränkt ent­
mündigtsind, für die Dauer der Entmün-
digung. ' . 

§ 30. (2) In die Dienstzeit werden nicht ein­
:gerechnet: 

a) die Zeit einer Desertion oder eigenmächti­
gen Entfernung, beginnend mit dem auf 
eine solche Entweichung folgenden Tag bis 
einschließlich des Tages der Selbststellung 
oder Aufgreifung, 

b) die Zeit, während dersich ein Wehrpflichti­
ger durch listige Umtriebe, durch Selbstbe­
schädigung oder durch vorsätzliche Nicht­
befolgung des Einberufungsbefehles dem 
Dienst entzogen hat, 

c) die auf Grund eines gerichtlichen oder ver­
wa:ltungsbehördlichen Erkenntnisses in 
Strafhaft zugebrachte Zeit; eine Untersu­
chungs- oder Verwahrungshaftist im 
Falle der Verurteilung der Strafhaft gleich­
zuhalten, auch wenn sie' in die Strafhaft 
nicht eingerechnet wird, 

d) die Zeit der Unterbringung in einem Ar­
beitshaus. 

§ 31. Treuegelöbnis 

Nach erstmaligem Antritt des Dienstes hat 
jeder Wehrpflichtige ein Treuegelöbnis zu leisten. 

.Uas Treuegelöbnis lautet: 
"Ich gelobe, mein Vaterland, die Republik 

österreich, und sein Volk zu schützen, seine 
Grenzen zu verteidigen, und wann und, wo 
es nötig ist, mit der Waffe dafür einzutreten; 
ich gelobe,' daß ich den Gesetzen und den 
gesetzmäßigen Behörden, insbesondere der vom 
'Bundespräsidenten bestellten Bundesregierung 
Treue und Gehorsam leisten werde, daß ich 
alle Befehle meiner Vorgesetzten pünktlich 
und gen au befolgen, allen ihren Weisungen" 
gehorchen und im ,Interesse des Wohles und 
·der Sicherheit meiner Mitbürger nach bestem 
'Wissen und Gewissen und mit allen, meinen 

, Kräften' der. Republik Österreich und dem 
·österreichischen Volke dienen werde." " 

Neue :Fassung: 

a) Personen, über d~e eine Freiheitsstrafe ver­
hängt wOl1den ist und die einen Strafauf­
schub oder 'eine Strafuntel1b!lechung be­
willigt erhielten, für die Dauer dieses Auf­
sdlUlbs oder dieser Unterbrechung sowie 
Personen, die sich in Haft befinden oder 

. sonst auf behördliche Anordnung angehal­
ten werden, für die Dauer dieser Haft oder 
dies'er Anhaltung, 

b) Pers,onen,.die wegen Geisteshankheit oder 
Geistesschwäche voll oder beschränkt ent­
mÜndigt sind, für ,die Dauer,der Entmün­
digung. 

§ 30: (2) In die Dienstzeit wellden nicht einge­
r,echnet: 

a) ,die Zeit einer Desertion oder unerlaubten 
Abwesenheit, beginnend mit ,dem auf eine 
solche Entweichung oder dem Beginn eines 
solchen Fernbleibens folgenden Tag his ein­
schließlich ,des Tages der Se1bststeUung oder 
Aufgreifung; 

b) die Zeit, während der sich ein Wehrpflich­
, tiger durch list;ige Umtriebe, durch, Nicht­

befolgung des Einberufungsbefehls, ,durch 
Hel1beif'ührung der Dienstuntauglichkeit 
oder ,durch grobe Täuschung ,dem Dienst 
entzogen hat, 

c) die Zeit einer Haft oder sonstigen hehörd­
lichen Anh:IJltung, ausgenommen die Zeit 
einer Untersuchungs- oder Verwahrungs­
haft, ,die nicht zu einer Verurteilung ,geführt 
hat. ' 

Treuegelöbnis 

§ 31. Nach erstmali.gem Antritt des Präsenz­
,dienstes hat jeder Wehrpflichtige ein Tl"euege!öb­
nis zu leisten. Da's Treuegelöbnis lautet: 

"Ich gelobe,~ein Vaterland, die demokra­
tische Republik Osterreich, und sein Volk mit 
allen meinen Kräften gesetzestreu und gehor­
sam zu schützen und zu verteidig,en." , 
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Geltende Fassung: 

§ 32. (1) Wehrpflichtige sind aus dem Präsenz­
dienst zu entlassen u'nd in die Reserve rückzuver­
setzen: 

a) regelmäßig nach beendetem ordentlichen 
Präsenzdienst, 

b) nach Beendigung eines außerordentlichen 
Präsenzdienstes. 

(9) Die vorzeitige Entlassung steht einer neuer­
lichen Einberufung zum Präsenzdienst nach 
Wegf,all des Enthissungsgrundes nicht entgegen. 
Im Falle einer neuerlichen Einberufung zum 
Grundwehrdienst dürfen vorzeitig entlassene 
Wehrpflichtige nur für die restliche Dauer dieses 
Präsenzdienstes(§ 28 Abs. 3) einberufen werden, 
sofern sie das 35. Lebensjahr nicht bereits voll­
endet haben. 

Neue Fassung: 

§ 32. (1) Wehrpflichtige ... 
a) regelmäßig nach beendetem Grundwehr-­

dienst oder beendeter Truppenühung, 

b) Unverändert. 

(9) Die vorzeitige Entlassung steht einer neuer­
lichenEinberufung zum Präsenzdienst nach Weg­
fall' des EntlassungsgrUndes nicht entgegen. Die 
neuer:lich~ Einberufung ist nur ·für die restliche 
Dauer ,des Präsenzdienstes, aus dem der Wehr­
pflichtige vorzeitigentlasgen wurde, zulässig. 
Wehrpflichtig·e, die vorzeitig aus 

a) dem Grundwehr,dienst nach § 28 Albs. 3 
.endassen wUl'Iden, dürfen nur bis zum Ab­
lauf ,des Kalenderjahres, in dem sie das 
35. Lebensjahr vollenden, zur Able~stung 
dieses Präsenzdienstes ,in seiner restlichen 
Dauer einberufen werden, 

b) ,dem Grundw,ehr,dienst nach Art. XI des 
BUilidesgesetzes BGBl. Nr. 272/1971 ent­
la'ssen wuraen, . ,dürfen, sofern sie vor dem 
Ablauf ,des s,echsten Monates dieses Präsenz­
dienstesentlassen wurden, bis ZlU dem in 
der- lit.a ,genannten Zeitpunkt zur A:blei­
stung ,des Grundwehrdienstes in seiner rest­
lichen Dauer, sofern sie aber nach Ablauf ,des 
sechsten Monates des Grundwehrdienstes 
entlassen wUl'Iden,bis zu ·der nach § 28 
Abs. 4 maßgeblichen Altersgrenze zu Trup­
penübungen in ,der restlichen Dauer dieses 
Gr,uIlldwehrdienstes einberufen wel'lden. 

Wehrpflichtige, die vorzeitig aus dem fr:eiwillig 
v,erlängerten ,Grundwehrdienst oder aus freiwil­
ligen Waffenübungen .entlassen wurden, dürfen 
nach Wegfall des Entlassungsgrundes nur mit 
ihrer Zustimmung für .die restliche Dauer ·des 
jeweiligen Präsenzdienstes einberufen w,erden. 

Dienstunfähigkeit 

§ 32 a. Präsenzd~enst leistende Wehrpflichtige, 
die nach Feststellung des zuständigen Militär­
arztes geistig oder körperlich daouernd .dienstun­
fähig sind oder vorübergehend dienstunfähig sind 
und die Herstellung der Dienstfähi~keit inner­
haLb von 30 Tagen, sofern aber der Präsenzdienst, 
zu dem sie eiIllberuten wUl'lden, früher endet, his 
zu ,diesem Zeitpunkt nicht erw,arten lassen, gel­
ten mit Ablauf des Tages, an ,dem ,die Feststellung 
·der da·uernden oder vorübergehenden Dienstun­
fähigkeit getroffenwil1d, als im Sinne des § 32_ 
vorzeitig aus dem Präsenz,dienst endassen. 
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Geltende Fassung: 

§ 33. (1) Den Wehrpflichtigen der Reserve kön­
nen, wenn militärische Rücksichten es erfordern, 
bei der Entlassung aus dem Präsenzdienst, bei 
Inspektionen oder bei Instruktionen Bekleidungs­
\.;m! Ausrüstungsgegenstände zur persönlichen 
Verwahrung am Wohnort im Inland übergeben 
werden. Die Wehrpflichtigen der Reserve sind 
verpflichtet" diese Bekleidungs- und Ausrüstungs­
·gegenstände an ihrem Wohnort im Inland gleich 
einern Verwahrer im Sinne des Allgemeinen bür­
gerlichenGesetzbuches nach Maßgabe der fol­
:genden Absätze, und soweit sich daraus nichts 
;anderes ergibt, zu verwahren. 

§ 37. (1) Die Soldaten wählen Soldatenver­
'treter, und zwar entsenden 

,a) die Offiziere einen Soldaten vertreter zum 
Truppenkommandanten; 

b) die Unteroffiziere einen Soldatenvertreter 
zum Abteilungskommandanten und 

c) die Chargen und Soldaten ohne Chargen­
grad je einen Soldatenvertreter zum Unter­
abteilungskommandanten. 

(2) Die Wahl· ist unter Zugrundelegung des 
unmittelbaren, gleichen, geheimen und persön­
lichen Wahlrechtes durchzuführen. 

,(3) Die Soldatenvertreter wirken mit: 
a) bei der Verabreichung der Besoldung und 

Bekleidung; 
b) in Angelegenheiten der Unterbringung und 

Verpflegung; 
,c) in Urlaubsangelegenheiten; 

Neue Fassung: 

§ 33. (1) Den Wehrpflichtigen der Reserve kön­
nen, wenn militärische Rücksichten eserfol"dern, 

a) ,bei der Entla:ssuhg aus -dem Präsenzdienst, 

b) auf Anol'ldnung des zuständigen Militär­
kommandos an ,dem Ort und zu ,der Zeit, 
die in dieser Anordnung genannt sind, 

c) durch ÜbermittLung auf dem Post- oder 
Ba,hnwege 

Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände zur 
persönlichen Verwahrung am Wohnort im Inland 
übergeben wenden. Die Wehrpflichtigen der Re­
serve sind verpflichtet, diese Bekleidungs- und 
Ausrüstungsgegenstände an ihrem Wohnort im 
Inland gleich einern Verwa:hr,er im Sinne des All­
gemeinen bürgerlichen Gesetzbuches nach Maß­
gabe der folgenden Absätze, und soweit sich dar­
aus nichts anderes erg~bt, zu verwahren. 

§ 33 c. (3) BerufsoffiZiiere des Ruhestandes sind 
ber,echtigt, bis zum Ablauf des J ahl'ies, in dem sie 
da:s 65. Lebensjahr vollenden, die ihrer ,dienst­
rechtlichen Stellung und ihrer Waffengattung im 
Zeitpunkt ,der Versetzung in -den Ruhestand, so­
fern ihnen 3Jber aus diesem Anlaß ein höherer 
Amtstitel verliehen wu-nde, die ,diesem Amts­
titd ,entsprechende Uniform des Bundesheeres 
nach Maßgalbe des Abs. 2zu tragen. Dies gilt 
nicht, sofern über den iBerufsoffizber 

a) die Disziplinarstrafe der Versetzung in den 
Ruhestand mit· gemindertem Ruhegenuß, 
rechtskräftig v,el"häl1gt wurde, 

b) im Ruhesta,nd eine DisziplinarstraJe -,- aus~ 
genommen ,der Verweis - r,echtskräftig 
vier hängt wur,de, für die Dauer ,dieser Diszi­
plinarstrafe. 

§ 37. (1) Chargen und SoMaten ohne Chargen­
gra,d, die den Grundwehrdienst oder einen frei­
willig verlängerten Grundwehrdienst leisten, 
haben Sol,datenvertr:eter zu wählen; sie haben je 
einen SoI.datenvertreter zum Kommandantien ,der 
Einheit, sofern sie aber keiner Einheit angehören, 
zu dem einern solchen Kommandanten gleichge­
stellten Vorgesetzten zu entsenden. 

(2) Die Wahl ist auf der Grundlage des unmit­
te}baren,gleichen, geheimen und persönlichen 
Wahlrechtes durchzuführen. 

(3) Die S01datenvertreter haben mitzuwirken 
a) bei der Verabneichung der BesoLdung und 

Beklebdung; 
b) in Angelegenheiten der Unterbringung und 

- Verpflegung; -
c) in Angelegenheiten ,der DienstfreisteIlung; 

d) beim Votibr.ingen von Wünschen und Be­
schwerden; 
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Geltende Fassung: 

d) in Vorbringung von Wünschen und Be-
schwerden; , 

e) in Disziplinarsachen, in Gemäßheit der 
Disziplinarvorschriften. 

§ 39. Dienstfreistellung 

, (1) Wehrpflichtigen, die einen freiwillig ver­
ringerten Grundwehrdienst leisten, ist unmittel­
bar vor Ablauf des neunten Monates ihrer Prä­
senzdienstleistung eine DienstfreisteIlung in' der 
Dauer von insgesamt 12 Werktagen, unmittelbar 
vor Ablauf des 12. Monates ihrer Präsenzdienst­
leistung eine DienstfreisteIlung 'von insgesamt 
18 Werktagen zu gewähren. Eine Dienstfrei­
steIlung im gleichen Ausmaß gebührt Wehrpflich-
tigen, die einen außerordentlichen Präsenzdienst 
ilach § 28 Abs. 5 lit. b von mindestens drei bzw. 
sechs Monaten Dauer leisten, unmittelbar vor 
der Entlassung aus diesem Präsenzdienst. 

(2) Die im Abs. 1 genannte DienstfreisteIlung 
kann aus triftigen Gründen Zur Gänze oder teil­
weise auch vorher gewährt werden. 

(3) Eine nach Abs. 2 gewährte DienstfreisteI­
lung ist auf die nach Abs. 1 zu gewährend~ 
DienstfreisteIlung anzurechnen. 

(4) W ehrpflicht~g,en, rueeinen um mehr als 
seilis Monate freiwillig verlängerten Grundwehr­
dienst leisten, ist zusätzlich zur Dienstfreistellung 
nach Abs. 1 für je sechs Monate des über zwölf 
Monate hinausgehenden Präsenzdienstes eine 
DienstfreisteIlung von neun Werktagen zu ge­
währen; Wehrpflichtigen, die einen freiwillig ver­
längerten Grundwehrdienst von 'sechs Monaten 
nicht im Anschluß an den Grundwehrdienst 
leisten, gebührt eine DienstfreisteIlung im gl ei­
,chen AusmaK Endet ein freiwillig verlängerter 
Grundwehrdienst vorzeitig, so gebührt die 
Dienstfre~stellul1;g ante~lmäßig, wobei Bruchteile 
von Werktagen als volle Werktage gelten. Der 
Zeitpunkt der DienstfreisteIlung ist nach den 
c:!ienstlichen Erfordernissen festzusetzen, wobei 

Neue Fassung: 

e) im Verfahren zur Feststellung' der Eignung 
Wehrpflichtiger für eine Heranbildung zur 
Ausübung von Kaderfunktionen (§ 28' 
Abs.7); 

f) im Ordnungsstraf- UI1Jd Disziplinarverfah­
ren gemäß § 7 Abs .. 1 des Heeresdisziplmar~ 
gesetzes" BGBL Nr. 151/1956, in der Fas­
sung des BUI1Jdesgesetzes BGBL Nr. 3691' 
1975. 

Die Soldatenvertreter h3lben bei der Erfüllung' 
ihrer Auf,gliben die Interessen der Von ihnen ver­
tretenen Wehrpflichtigen zu wahren und zu för­
,dern; s,~e h3lben dabei liuf die ErJordernisse ,eines 
geordneten, zw,eckmäßigen und wirtschaftlichen 
Dienstbetri:ebes Rücksicht zu nehmen. Den Sol­
datenvertretern 'sind, soweit militärische Rück­
sichten nicht entgegenstehen, die für die Wahr­
nehmung ihrer Aufgaben notwendigen Informa­
tionen :w erteilen. 

DienstfreisteIlung 

§ 39. (1) Wehrpflichtige, die einen freiwillig 
verlängerten Grundwehrdienst leisten, haben An­
spruch ,auf ,eine Dienstfreistellung; der Anspruch 
besteht hinsichtlich eines Verpflichtungszeitraumes 
von drei Monaten jedoch nur dann, wenn ,dieser' 
Verpflichtungszeitra.um' unmitteLbar an den 
Grundw,ehl'dienst anschließt oder unmittelbar vor 
einem weiteren Verpflichtungszeitraum liegt. 

(2) Die DienstfreisteIlung beträgt für je sechs 
Monate des freiwillig verläng,erten Grundwehr­
dienstes neun Wierktage. Erg~bt die Dauer des 
freiwillig verlängerten Grundwehr;dienstes nicht: 
sechs Monate oder ein· Vielfaches dieses Zeitrau-· 
mes, so gebührt die Dienstfr.eisteUung anteil­
mäß~g; hiebei gelten Bruchteile von Werktagen 
als volle Werkta.ge. ' 

(3) Wil'd ein freiwi11igverlängerte~ Grundwehr­
dienst im Anschluß' an den Grundwehrdienst nach 
§ 28 Abs. 3 oder nach Art. XI des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. 272/1971 geleistet, so ist auch die Zeit 
des Grundwehr,dienstes für die Bemessung der 
Dienstfreistellung nach Abs. 2 heranzuziehen. 

(4) Der Zeitpunkt der Dienstfreistellung ist 
na'ch den dienstlichen Erfor;dernissen festzusetzen, 
wobei <liuf die persönlichen V,erhältnisse des Wehr­
pflichtigen angemessene Rücksicht zu nehmen ist. 
Sofern die Gesamtdauer ,des freiwillig verlänger­
ten Grundwehrdienstes und des allenfalls unmit­
telbar vorher geleisteten Grundw,ehrdienstes 
zwölf Monate nicht übersteigt, ist die Dienstfrei­
stellung unmittelbar vor der Entlassung aus dem 
PräsenZldienst zu gewähren; aus triftigen Grün-­
den kann ,aber in diesen Fällen die Dienstfreistel-· 
lung teilweise oder zur Gänze auch zu einem. 
früheren: Zeitpunkt gewährt werden. 
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Geltende Fassung: 

auf die persönlichen Verhältnisse des Wehr­
pflichtigen angemessene RüCksicht zu nehmen ist. 

(5) Die Bestimmungen des Abs. 4 gelten für 
Wehrpflichtige, die einen außerordentlichen Prä­
senzdienst nach § 28 Abs. 5 lit. b leisten, sinn­
gemäß. 

(6) Außer den in den Abs. 1 bis 5 geregelten 
Dienstfreistellungen kann den Wehrpflichtigen, 
die den Präsenzdienst leisten, in dringenden Fäl­
len, insbesondere aus familiären oder sonstigen 
persönlichen Gründen, kurzfristig Dienstfrei­
steIlung gewährt werden. 

§ 40. (2) Die Ansprüche der Berufsoffiziere 
und der zeitverpflichteten Soldaten bestimmen 
sich nach' den dienstrechtlichen Vorschriften. 

. Neue Fassung: . 

(5) Die Bestimmungen oer Abs. 1 bis 4 gelten 
für Wehrpflichti&e, die einen außerordentlichen 
Präsenzdienst nach § 28 Abs·. 5 lit. b leisten, sinn­
gemäß. 

(6) Als An'erk,ennung für besondere Leistungen 
im Dienst kann der zuständige Kommandant des. 
Truppenkörpers oder Ider ihm gleichgestellte 
Kommandant auf Vorschlag des zuständigen Ein­
heitskoinmandanten. oder des diesem gleichgestell-· 
ten Kommandanten Wehrpflichtigen, .die Präsenz­
dienst leisten, eine Dienstfl1ei-stellung gewähren. 
Diese DienstfreisteIlung darf im einzelnen Falle 
unter Bedachtnahme auf Idie jeweiligen militäri­
schen Erfordernisse bis zu einer D3iuer von zwei 
Werktagen gewährt werden; die Gesamtdauer 
solcher Dienstfreistellun~en darf innerhalb von 
sechs Monaten des Präsenzdienstes sechs Werktage 
nicht überschr.eiten. Der Zeitpunkt der Dienstfrei­
steIlung ist nach den dienstlichen Erfordernissen 
festzusetzen. 

(7) Sofern besondere Leistungen ,im Dienst eine 
höhere Anerkennung vel1dienen, als durch die 
Bestimmungen ,de·s Abs. 6 vorgesehen ist, kann 
der Bundesminister für Landesv.erte~dig;ung. 
Dienstfreistellungen in der Dauer von jeweils drei. 
Wel'ktagen gewähren. Der Zeitpunkt dieser 
Dienstfreistellungen ist nach den dienstlichen Er­
fordernis-sen festzusetzen. 

(8) Außer den in den Abs. 1 bis 7 geregelten 
Dienstfreistellungen kann· den W ehrpflichti~en" 
die Präsenzdienst leisten, in dringenden Fällen, 
insbesondere aus familiären oder sonstigen per­
sönlichen GrÜhden, eine DienstfreisteIlung im un­
bedingt notwendigen Ausmaß, höchstens jedoch. 
in,der D3iuer einer Woche, gewährt werden. 

§ 40. (2) Die Ansprüche der Berufsoffiziere, der 
z-eitverpflichteten Soldaten, der nach § 11 zur 
Ausübung einer Unteroffizie~sfunktion herange­
'zogenen Beamten und Vertra.gsbediensteten sowie 
der nach § 11 a in einer Offiziersfunktion ver­
wendeten Personen bestimmen sich nach den 
wehr-, .dienst- und sozialversicherungsrechtlichen. 

. Vorschriften. 

§ 43. Nötigung zur Teilnahme an politischen Nötigung zur Teilnahme an politischen Vereinen 
Vereinen § 43. Wer eine Militärperson durch Gewalt, 

Wer eine Militärperson durch Gewalt,' Dro-' Drohung, Einschüchterung oder Verletzung an 
hung, Einschüchterung oder Verletzung an der an der Ehre zu' nötigen sucht, einer politischen 
Ehre zu nötigen sucht, einer politischen Vereini- _ Vereinigung beizutreten oder aus einer solchen. 
gung beizutreten oder aus einer solchen aus zu- auszutreten, ist, wenn die Tat nicht nach anderen 
treten, wird, wenn die Tat nicht nach anderen: Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist,. 
Bestimmungen mit strengeren Strafen bedroht: vom Gericht mit Freiheitsstmfe bis zu sechs Mo­
ist, wegen Vergehens mit strengem Arrest von nateri oder mit Geldstnfe .bis zu 360 Tages-
einem bis sechs Monaten bestraft. . sätzen zu bestrafen. 
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Geltende Fassung: Neue Fassung: 

§ 45. Umgehung der Wehrpflicht Umgehung der Wehrpflicht 

(1) Wer sich listiger Umtriebe bedient, um 
sich oder einen anderen der Erfüllung der Wehr­
pflicht ganz oder teilweise zu entziehen, wird 
wegen Vergehens mit strengem Arrest von einem 
Monat bis zu einem Jahr bestraft. 

(2) Die gleichzeitige Anwendung der Bestim­
mungen über den Betrug ist nicht ausgeschlossen, 
wenn die Tat schon nach ihrer Beschaffenheit 
ohne Rücksicht auf die Höhe des Schadens den 
Tatbestand eines Verbrechens bildet. 

(3) Die vorstehenden Bestimmungen sind 
nicht anzuwenden, wenn die Tat einen Tatbe­
stand nach dem Militärstrafgesetz bildet. 

§ 47. Verletzung der Meldepflicht. Unerlaubtes 
Verlassen des Bundesgebietes' 

(1) Ein Wehrpflichtiger, der die Anmeldung 
nach § 16 Abs. 3 unterläßt, begeht eine Ver­
waltungsübertretung und ist hiefür mit einer 
Geldstrafe bis zu 3000 S, im Falle der Unein­
bringlichkeit mit Arrest bis zu zwei Wochen zu 
Lestrafen. 

(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht ferner 
ein Wehrpflichtiger, der den Pflichten des Beur­
laubtenstandes in der Reserve (§ 16 Abs. 4) oder 
den auf Grund des § 16 Abs. 4 erlassenen Ver­
oI1dnung zuwiderhandelt. Er ist hiefür mit 
einer Geldstrafe bis zu 3000 S oder mit Arrest 
b.is zu zwei Wochen zu bestrafen. . 

§ 45. (1) Wer sich listiger Umtriebe bedient, um 
sich oder einen ander,en der Erfüllung der Wiehr­
pflicht ganz oder teilweise zu entziehen, ist, wenn 
die Tat nicht nach anderen Bestimmungen mit 
strengerer Str,aJe bedroht ist, vom Gericht mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

(2) Die vorstehende Bestimmung ist nicht ,an­
zuwenden, wenn ,die Tat ,einen Tatbestand nach 
dem Militärstrafgesetz bildet. 

Verletzung der Stellungspflicht 

§ 46. Wer ,der Stellungspflicht nach § 23 Albs. 1 
nicht nachkommt oder gegen die Pflicht zur Be­
folgung von Weisungen nach § 23 Abs. 6 ver­
stößt, begeht ,eine Verwaltungsübertretung und 
ist mit GeLdstrafe his zu 30 000 S zu bestra,fen. 

Verletzung der Meldepflicht, unerlaubtes Ver­
lassen des Bundesgebietes 

§ 47. (1) Ein Wehrpflichtiger, der die Anmel­
dung' nach § 16 Ahs. 3 oder die MeMung nach 
§ 16 Abs. 4 unterläßt, begeht eine Verwaltungs­
übertretung und ist hiefür mit einer Geldstrafe 
bis zu 3 000 S zu hestrafen. 

(2) Eine Verwalcungsübertr,etung begeht ferner 
ein Wehrpflichtiger, ,der den auf Grund ,des § 16 
Abs. 5 erlassenen Verol'dnungen oder ,den Pfllch­
ten des Beurlaubtenstandes in der Reserve (§ 16 
Abs. 6) zuwiderhandelt. Er ist hiefür mit ,einer 
GeLdstrafe bis zu 3 000 S oder mit Arrest bis zu 
zwei Woch,en zu bestrafen. 

§ 48. Zuständigkeit zur Durchführung des Straf- Zuständigkeit zur Durchführung des Strafver-
verfahrens fahrens 

In den Fällen der §§ 47, 47 a, 47 b, 47 c und 
47 d ist zur Durchführung des Strafverfahrens die 
ßezirksverwaltungsbehörde des Aufenthaltsortes 
des Beschuldigten, wenn aber dieser Ort Zum 
örtlichen Wirkungsbereich einer Bundespolizei­
behörde gehört, diese Behörde zuständig. 

§ 51. Anwendung von Vorschriften auf Angehö­
rige· des Bundesheeres und Beamte der Heeres­

verwaltung 

Für die Beamten der Heeresverwaltung gelten 
die Bestimmungen der Dienstpragmatik, RGBl. 
Nr. 15/1914, in der geltenden Fassung im vollen 

§ 48. In ,den Fällender §§ 46, 47, 47 a, 47 b, 
47 c und 47 d ist Z!ur Durchführung des St11afver­
fahrens die Bezirksverwaltungsbehörde, zu deren 
örtlichem Wirkungsbereich der Aufenthaltsort 
des Beschu1digten gehört, wenn aber dieser Ort 
zum örtlichen Wirkungsber,eich einer Bundes­
polizeibehörde gehört, diese Behörde zuständig. 

Anwendung bestimmter Vorschriften auf Ange­
hörige des Bundesheeres und Beamte der Heeres­

verwaltung 

§ 51. (1) Für ,die Beamten ,der Heeresverwal­
tung gelben die Bestimmungen der Dienstprag­
matik, RGBl. Nr. 15/1914, in der ,geltenden Fas-
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Geltende Fassung: 

Umfange, für die Berufsoffiziere und zeitver­
pflichteten Soldaten gelten diese Bestimmungen 
mit Ausnahme der §§ 87, 88 und 90 bis 155. 

§ 52. Erste Bildung der Stände an Offizieren, 
Unteroffizieren und Chargen der Reserve 

(1) Personen, die auf Grund ihrer militärischen 
Ausbildung und Erfahrung sowie nach Maßgabe 
der Dienstfähigkeit für die Verwendung als 
Offizier, Unteroffizier oder Charge der Reserve 
geeignet sind, das 28. Lebensjahr, aber nicht das 
60. Lebensjahr vollendet haben, können nach Be­
endigung einer auf Grund freiwilliger Meldung 
abzuleistenden Waffenübung, zu deren Ableistung 
es keiner Zustimmung des Dienstgebers bedarf, 
2,U Offizieren, Unteroffizieren oder Chargen der 
Reserve ernannt werden. Mit der Ableistung 
einer solchen Waffenübung gilt die Verpflichtung 
7.ur Ableisturrg des ordentlichen Präsenzdienstes 
als erfüllt. 

(3) Die im Abs. 1 genannte Waffenübung hat 
für Personen, die auf Grund dieser Waffenübung 
die Ernennung zum Reserveoffizier anstreben 
und von denen auf Grund ihrer militärischen 
Ausbildung und Erfahrung anzunehmen ist, daß 
sie die Eignung zum Reserveoffizier besitzen, vier 
Wochen, für die übrigen im Abs. 1 genannten 
Personen zwei Wochen zu dauern. 

Neue Fassung: 

sung im vollen Umfange, für die Berufsoffiziere, 
zeitverpflichteten Soldaten sowie für die Beamten, 
d~e zur Ausübung einer Unteroffizwrsfunktion 
hel'angezogen sind, gelten ,diese Best~mungen 
mit Ausnahme der §§ 87, 87 a, 88 ul1d 90 bi,s 155. 

(2) Offiziere, die Leiter einer Dienststelle sind, 
haben hinsichtlich der Ahl1dul1g von Pflichtverlet­
zungen der ihnen unterstellten Beamten, die nicht 
dem im § 1 Abs. 3 genannten Personenkreis an­
gehören, !die Bestimmungen des V. Abschnittes 
der Dienstpragmatik, in der Fassung der Bund,es­
gesetze BGBL Nr. 148/1969 und 225/1970, sofern 
es sich um Lehrer handelt, die Bestimmungen des 
V. Abschnittes der Lehrerdienstpragmatik, RGBL 
Nr. 319/1917, in der Fas~ung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. 287/1969, anzuwenden; hiebei kom­
men diesen Offizieren die Pflichten und Befugnisse 
des Vorstandes der Diensnbehöf1de nach den ange­
führten'Besümmungen der Dienstpragmatik bzw. 
,der Lehrendienstpragmatik zu. 

(3) Leiter ,einer militärischen Dienststelle, die 
nicht Offizier,e sind, haben hinsichtlich der Ahn­
dung von Pflichtverletzungen ,der ihnen unter­
stellten Angehörigen des Bundesheeres (§ 1 
Abs. 3) die BIestimmungen des Heer,esdisziplinar­
gesetzes, BGBL Nr. 151/1956, in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBL Nr. 264/1957, 234/ 
1965, 272/1971 und 369/1975, anzuwenden; hie­
bei kommen ,diesen Diensbstellenleitern die Pflich­
ten und ,Befugnisse des Or,dnungsstrafbefugten 
bzw.des Disziplinarvorgesetzten nach ,den Be­
stimmungen des Heeresdisziplinargesetzes zu. 

Ergänzung der Stände an Offizieren, Unter­
offizieren und Chargen der Reserve 

§ 52. (1) Personen, ,die ,auf Grund ihrer militä­
rischen Ausbildung und Erfahrung sowie' nach 
Maßga:be ,der D~enstfiihigkeit für ,die VerwerJJdung 
als Offizier, Unteroffizier oder Charge der Re­
serve geeignet sind, das 60. Lebensjahr jedoch noch 
nicht vollendet haben, können nach Beendigung 
einer auf Grund freiwilliger Meldung abzuleisten­
den Waffenübung (§ 28 AJbs. 11) inder Dauer 
von mindestens zwei Wochen, zu deren Ablei­
stung es keiner Zustimmung ,des Dienstgebers be­
darf, zu Offizieren, Unteroffizieren oder Chargen 
der Reserve ,ernannt wer,den. Mit ,der Ableistung 
'einer solchen W aff,enÜlbunggilt die Verpflichtung 
zur Ableistung ,des ordentlichen Präsenz dienstes 
als erfüllt. 
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Geltende Fassung: 

(4) Die Ableistung weiterer Waffenübungen 
richtet sich nach § 28 Abs. 10; bei der Anwen­
dung des § 28 Abs. 11 ist die nach Abs. 3 ab­
geleistete Waffenübung zu berücksichtigen. 

(5) Die im Abs. 1 für die Ernennung vorge-
5ehene Bedingung der Ableistung einer Waffen­
übung einfällt bei den Personen, die naCh dem 
21. September 1955 mindestens drei Monate im 
Bundesheer als Offizier verwendet wurden, sowie 
bei den im § 50 Abs. 5 genannten Vertrags­
bediensteten des Bundesheeres. 

Neue Fassung: 

(3) Der bisherige Abs. 5 
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